
 
 

Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 1von 84                                                                                                                                                                                                                   
am 2. Februar 2015 

 

 

Wortprotokoll 
9. Sitzung 
(öffentlicher Teil) 

Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 
 
Berlin, den 2. Februar 2015, 12:10 Uhr  
10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1 
Paul-Löbe-Haus, Raum 4 900 

 

 

Vorsitz: 
 
•  Ursula Heinen-Esser 
    (Sitzungsleitung) 
 
•  Michael Müller 

 
 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 2von 84                                                                                                                                                                                                                   
am 2. Februar 2015 

 

 

Tagesordnung 
 

Tagesordnungspunkt 1 Seite   
Vergabe von Gutachtenaufträgen/ständige Gäste 
(nicht öffentlich) 

 

Tagesordnungspunkt 2 Seite   8 
Begrüßung 

 

Tagesordnungspunkt 3 Seite   8 
Beschlussfassung über die Tagesordnung sowie die  
Protokolle der 6.und 7. Sitzung 

 

Tagesordnungspunkt 4 Seite   8 
Situation Zwischenlager (Zustand, Handlungsbedarf) 

 

Tagesordnungspunkt 5 Seite 41 
Berichte aus den Arbeitsgruppen 
(insbesondere AG 1) 

 

Tagesordnungspunkt 6 Seite 79 
Planung 2015 (u. a. Festlegung der  
Sitzungstermine für das 2. Halbjahr) 

 

 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 3 von 84 
am 2. Februar 2015 

Tagesordnungspunkt 7 Seite 80 
Zuschriften 

 

Tagesordnungspunkt 8 Seite 81 
Verschiedenes 
(u. a. To-Do-Liste) 

 

 

 

 

Anhang: 

- Beschlussverzeichnis 

- Aufgabenliste 

  



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 8 von 84 
am 2. Februar 2015 

Tagesordnungspunkt 2 

Begrüßung 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Meine Damen 

und Herren, ich darf mit der Beratung in öffentli-

cher Sitzung beginnen. Wie üblich sind Sie mit 

allem einverstanden, was die Öffentlichkeit, 

Übertragung etc. angeht. Alle Unterlagen sind im 

Internet oder vor dem Sitzungssaal erhältlich.  

Ich begrüße zum öffentlichen Sitzungsteil die or-

dentlichen Mitglieder, die regelmäßigen Gäste, 

den Staatssekretär aus dem Bundesumweltminis-

terium, Herrn Flasbarth, den Bürgermeister aus 

Neckarwestheim, Herrn Dürr, Herrn König, Herrn 

Dr. Kümpel, Herrn Professor Mager, Herrn Dr. 

Cloosters, Herrn Hart, unsere üblichen Gäste. Ich 

begrüße auch Frau Verlinden, die sich bestimmt 

gerne anhört, wie das in den Zwischenlagern aus-

sieht und dass nicht immer nur die Betroffenheit 

der Endlagerregionen eine Rolle in unserer Kom-

missionsarbeit spielt.  

Ich freue mich jetzt auf eine gute Diskussion und 

rufe damit auf:  

Tagesordnungspunkt 3 

Beschlussfassung über die Tagesordnung sowie 

die Protokolle der 6.und 7. Sitzung 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Findet die Ta-

gesordnung Ihre Zustimmung? - Ich sehe, das ist 

der Fall. 

Zu den Protokollen: Die Protokollentwürfe über 

die 6. und 7. Sitzung sind Ihnen zugeleitet wor-

den. Der Ablauf der Annahmefrist - insbesondere 

mit Blick auf die Teilnehmer an der letzten An-

hörung - ist abzuwarten. Gibt es bereits irgend-

welche Anmerkungen von Ihnen? -Wahrschein-

lich eher nicht. Der Protokollentwurf der 8. Sit-

zung wird Ihnen noch in der laufenden Woche 

zugeleitet. 

Wie wollen wir es heute vom Sitzungsablauf her 

machen? Wollen Sie eine Pause machen oder 

wollen wir durchtagen? Was wäre Ihnen lieber? - 

Durchzutagen? - Wir probieren es heute einmal 

aus. Herr Habeck ist ein ganz bisschen unter Zeit-

druck. Weil ein Thema auf der Agenda steht, das 

ihn betrifft, sollten wir möglichst zügig durchar-

beiten.  

Dann rufe ich auf: 

Tagesordnungspunkt 4 

Situation Zwischenlager (Zustand, Handlungsbe-

darf) 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Es ist nicht so 

- das möchte ich noch einmal vorab sagen -, dass 

wir jetzt die Zwischenlagerproblematik auch 

noch gleich in der Kommission mit lösen. Nichts-

destotrotz ist es notwendig, dass wir wissen, wie 

die Situation tatsächlich aussieht, denn das eine 

oder andere spiegelt sich auch in unserer Arbeit 

in der Kommission wider.  

Herr Müller und ich haben für die heutige Sit-

zung Herrn Bürgermeister Dürr aus Neckarwest-

heim eingeladen. Herzlichen Dank, dass Sie es so 

kurzfristig ermöglicht haben, zu uns zu kommen. 

Wir haben es uns so vorgestellt, dass uns Herr 

Minister Untersteller, Herr Habeck sowie der 

Staatssekretär aus dem Umweltministerium 

kurze, einführende Beiträge zu dem Thema „Situ-

ation der Zwischenlager“ geben. Dann würden 

wir Herrn Dürr auch bitten, aus seiner Sicht, aus 

der Sicht der betroffenen Bürgerinnen und Bür-

ger, die Situation zu erläutern. Schließlich hat 

Herr Brunsmeier ein Papier des BUND vorgelegt, 

in dem er die Forderungen des BUND zum 

Thema Zwischenlager noch einmal dargestellt 

hat.  

Ich schlage vor, dass wir mit dem Staatssekretär 

aus dem Umweltministerium beginnen, dann die 

beiden Landesminister hören und abschließend 

den Bürgermeister. Vielleicht, Herr Brunsmeier, 

wollen Sie anschließend oder im Rahmen der 

Diskussion noch einige Worte sagen. Dann soll-

ten wir den Gesamtkomplex diskutieren. Können 

wir so verfahren? - Dann hat Herr Flasbarth das 

Wort. Bitte schön. 
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StS Jochen Flasbarth (BMUB): Vielen Dank, Frau 

Vorsitzende. Das mache ich gerne, obgleich es 

auch reizvoll gewesen wäre, erst einmal zu hö-

ren, was die Kollegen Länderminister zu dem 

Thema zu sagen haben.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Wir können 

das auch umdrehen. 

StS Jochen Flasbarth (BMUB): Nein. Jetzt habe 

ich das Mikrofon schon mal.  

Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre einleitende 

Bemerkung, mit der Sie die Debatte hier in der 

Kommission zu den Zwischenlagern eingeordnet 

haben. Es ist Sichtweise des Ministeriums, dass 

dies nicht im vollen Umfang durch das Mandat 

der Kommission abgedeckt ist. Wir wissen, dass 

niemand die Kommission daran hindern wird 

und hindern will, die Themen zu behandeln, die 

Sie für richtig halten. Aber es würde uns schon 

mit einer gewissen Sorge erfüllen, wenn der Fo-

kus auf die Endlagerfrage, für die die Kommis-

sion eingerichtet worden ist, über die Breite der 

Themen verloren gehen würde.  

Gleichwohl ist es natürlich verständlich - das ist 

ja nicht nur hier in der Kommission so, sondern 

das befasst den Bundestag ebenso wie die Län-

der, die Länderparlamente -, dass es insbeson-

dere mit Blick auf die Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichts zum Standortzwischenlager 

Brunsbüttel einen neuen Diskussionsbedarf gibt. 

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richts vom 8. Januar hat die Revision, die das BfS 

erbeten hatte, nicht zugelassen. Damit ist der Wi-

derruf der Genehmigung durch das OVG Schles-

wig rechtskräftig geworden.  

Wir haben aufgrund dieser Situation sofort zu ei-

ner Besprechung mit den Länderkollegen, die da-

von betroffen sind, in deren Ländern es also 

Standortzwischenlager gibt, eingeladen und die 

Diskussion geführt, welche Konsequenzen aus 

dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richts zu ziehen sind. Dabei sind Bund und Län-

der gemeinsam zu der Auffassung gelangt, dass 

das Oberverwaltungsgericht Schleswig keine Si-

cherheitsdefizite an sich festgestellt hat, sondern 

die Genehmigung wegen angenommener Ermitt-

lungs- und Bewertungsdefizite aufgehoben hat.  

Das ist keinesfalls eine sophistische Kleinigkeit, 

sondern hier geht es in der Tat um die Frage: Ha-

ben Gerichte festgestellt, dass die Sicherheit des 

Standortzwischenlagers nicht gegeben ist, oder 

haben sie das nicht getan? Das ist ein sehr deutli-

cher Unterschied in den Konsequenzen. Die Aus-

sagen des Gerichtes beziehen sich auf die Ermitt-

lungen, die das Gericht angenommen hat, die das 

BfS vorgenommen hat oder auch nicht vorgenom-

men hat.  

Sie wissen alle, dass wir uns in der besonderen 

Situation befinden, dass wir nicht alle Unterla-

gen, die das BfS hätte beibringen können, um den 

Untersuchungsrahmen, der vorgenommen wor-

den ist, darzulegen, einbringen konnten, weil 

dies wegen des Geheimschutzes nicht möglich 

ist. Das ist eine sehr missliche Situation; daran 

gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Wir werden 

deshalb das Gespräch - wir haben damit schon 

begonnen, werden es aber vertiefend führen - mit 

den Verfassungsressorts suchen, insbesondere 

mit dem BMI und dem BMJ, wie wir generell in 

die Lage versetzt werden, in gerichtliche Ausei-

nandersetzungen die Unterlagen einzubringen, 

die zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet 

und erforderlich sind.  

Des Weiteren haben Bund und Länder in der Be-

sprechung in der letzten Woche festgestellt, dass 

keine Erkenntnisse vorliegen, die die rechtskräfti-

gen Genehmigungen an allen anderen zentralen 

und dezentralen Zwischenlagern in Frage stellen. 

Gleichwohl sind Bund und Länder der Meinung, 

dass man natürlich vor dem Hintergrund der Ent-

scheidung und des vorliegenden Urteils des OVG 

Schleswigs neue Erkenntnisse immer wieder da-

raufhin prüfen muss, ob dies Auswirkungen auf 

die Zwischenlager in der Zukunft haben wird. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir dies 

nicht. 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 10 von 84 
am 2. Februar 2015 

Wir verstehen natürlich, dass vor dem Hinter-

grund dieser Diskussion eine neue Debatte gesell-

schaftlich entsteht: Wie sicher sind die Zwi-

schenlager eigentlich? Ich kann allen nur davon, 

eine Sicherheitssituation, von der wir bislang ge-

meinsam ausgegangen sind, dass sie gegeben ist, 

nun öffentlich zu diskreditieren. Das wird zu 

nichts Gutem führen. Wir sind gemeinsam der 

Auffassung - der Präsident des BfS ist da; auch 

die Kollegen aus der Abteilung sind hier -, dass 

die Zwischenlager sicher sind und sicher betrie-

ben werden können.  

Die EVU sind selbstverständlich in der Pflicht, 

dies als Betreiber der Zwischenlager immer wie-

der im laufenden Betrieb zu überprüfen, festzu-

stellen und gegebenenfalls den Behörden Er-

kenntnisse mitzuteilen. Auch die Länderbehör-

den als Landesaufsichten werden Erkenntnisse in 

die Diskussion einbringen. Wir haben derzeit 

keine Erkenntnisse, die es angezeigt seien lassen, 

dass wir keinen sicheren Betrieb der Zwischenla-

ger haben.  

Es gibt eine darüber hinauslaufende Debatte, die 

das in einen Zusammenhang mit den noch in Be-

trieb befindlichen Atomkraftwerken bezieht. Da-

rauf will ich an dieser Stelle ausdrücklich nicht 

eingehen. Diese Debatte werden wir möglicher-

weise im Bundestag bzw. an anderer Stelle füh-

ren müssen. Wir gehen aber davon ausgehen, 

dass sie nicht in einem unmittelbaren Sachzu-

sammenhang mit den Themen der Endlagerkom-

mission steht.  

Damit will ich es derzeit erst einmal bewenden 

lassen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Flasbarth. - Ich schlage vor, wir ma-

chen mit Herrn Habeck weiter. Bitte. 

Min Dr. Robert Habeck: Vielen Dank, Frau Vor-

sitzende. - Ich habe schon in der letzten Sitzung 

kurz berichtet. Dann hat mich der Vorsitzende 

noch einmal gefragt, ob ich diesen Bericht vor-

führen kann. Das will ich gerne tun, und zwar 

mit drei Aspekten, von denen eigentlich nur der 

letzte für die Kommission tatsächlich Arbeitsrele-

vanz hat. Aber alle anderen Aspekte sind natür-

lich politisch hoch brisant bzw. hochinteressant.  

Ich beginne mit einer kurzen Situationsbeschrei-

bung zu Schleswig-Holstein, damit Sie sozusagen 

die konkrete Situation vor Ort in meinem Bun-

desland richtig einschätzen können. Ich würde 

dann kurz über die Sellafield- bzw. die WAA-

Castoren sprechen und dann einen kurzen Aus-

blick wagen. 

Erst einmal stimme ich Herrn Flasbarth aus-

drücklich zu, dass das Urteil nicht gesagt hat, das 

Zwischenlager ist unsicher, sondern dass es nicht 

gelungen ist, zu beweisen, wie die Sicherheits-

überprüfungen stattgefunden haben. Das ist in 

der Tat ein großer qualitativer Unterschied.  

In Schleswig-Holstein ist es bei den drei laufen-

den AKWs so, dass wir - unterschiedlich weit - in 

Rückbaugesprächen bei den beiden Vattenfall-

AKWs sind. Sie wissen, dass das AKW Krümmel 

maßgeblichen Anteil bei der Klage des Konzerns 

Vattenfall gegen den deutschen Atomausstieg vor 

dem Schiedsgericht in Washington hat. Es gibt 

keinen konkreten Rückbauplan, was ich sehr be-

dauere. Ich nutze jede Gelegenheit, Vattenfall 

aufzufordern, das in die Rückbaupläne einzube-

ziehen.  

Die lokale Situation in Krümmel ist so, dass die 

Räumlichkeiten dort so beengt sind, dass es 

wahrscheinlich nicht möglich sein wird, ein 

LasmA, ein neues Lager für den Rückbau, zu er-

richten, sodass die Kapazitäten, die dort in dem 

Zwischenlager sind, wahrscheinlich vorgehalten 

werden müssen, um ein Mischlager einzurichten.  

In Brunsbüttel sind wir sehr weit in den Gesprä-

chen mit Vattenfall - das kann ich nur positiv 

herausstellen -, und zwar so weit, dass das AKW 

im Jahr 2016 brennelementfrei sein soll. Im Reak-

tor selbst befinden sich noch Brennelemente 

etwa in der Menge von zehn bis zwölf Castoren. 

Das hängt ein bisschen von dem Zustand der 
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Brennelemente ab. Diese Brennelemente sollten 

in 2016 in das Zwischenlager Brunsbüttel, und 

dann sollte der Rückbau beginnen. Die haupt-

sächliche politische Arbeit in Schleswig-Holstein 

hat darin bestanden, diesen Zeitplan mit einem 

gewissen Ehrgeiz und einer hohen zeitlichen Pri-

orität zu versehen.  

Es ist nach wie vor die politische Priorität in 

Schleswig-Holstein, den Rückbau der bestehen-

den AKWs mit Hochdruck voranzutreiben. Da ist 

jetzt erst einmal aus landespolitischer Sicht der 

Rückschlag erfolgt. Wir haben durch die Anord-

nung der Duldung die neuen Castoren, die im 

Zwischenlager Brunsbüttel stehen, erst einmal 

gesichert. Aber dort darf jetzt natürlich kein wei-

terer Castor rein, auch keiner aus dem Atomkraft-

werk Brunsbüttel, was den ganzen Zeitablauf 

durcheinanderzubringen droht und eine lange 

Verzögerung mit sich bringt - außer, man über-

legt, ob man andere Standorte findet. Das Atom-

kraftwerk und das Zwischenlager Brokdorf sind 

nur gute zehn Kilometer weit entfernt.  

Schleswig-Holstein hatte am Beginn der Legisla-

turperiode den Antrag in den Bundesrat einge-

bracht, dass der Staat sich einen Rechtstitel si-

chert, den Rückbau auch juristisch zu erzwingen. 

Damals gab es im Bundesrat dafür leider keine 

Mehrheit. Selbstverständlich sind jeweils die Be-

treiber der Atomkraftwerke bzw. der Standorte in 

der Pflicht und eigentlich auch im Recht sind, 

Anträge auf Lagerung oder Verbringung zu stel-

len. Gleichwohl hat der Rückbau aus meiner 

Sicht als zuständiger Landesminister - da spreche 

ich sicherlich für ganz Schleswig-Holstein - eine 

hohe Priorität. Ich würde es begrüßen, man 

würde vielleicht wenige Monate Zeitverzug hin-

bekommen, aber die schnellstmögliche Lösung 

finden. Wenn das Brokdorf ist - das scheint mir 

persönlich eine gute Idee zu sein - dann wären 

ungefähr 20 Stellplätze im Zwischenlager Brok-

dorf bei der Endlaufzeit bis 2021 mit diesen Cas-

toren weitestgehend belegt. Wie weitestgehend, 

wird sich dann im Zweifelsfall zeigen. Auch die 

Frage, ob die anderen Castoren, die sich noch im 

Zwischenlager befinden, das ja dann auch noch 

keine Genehmigung hat, mit abgeräumt werden 

oder nicht, müsste in diesem Zusammenhang mit 

diskutiert werden.  

Das Atomkraftwerk Brokdorf hätte demnach bei 

einer Laufzeit bis 2021 keine Lagerkapazitäten 

mehr. Wir hätten allerdings eine leere oder viel-

leicht mit neuen Castoren bestehende Halle ohne 

Genehmigung in Brunsbüttel, die dann zu dem 

Zeitpunkt x - wir haben für drei Jahre eine Dul-

dung ausgesprochen - neu genehmigt werden 

müsste - oder auch nicht.  

Damit bin ich bei den Sellafield-Castoren. Die Si-

tuation damals war - sie war vor allem politisch 

motiviert -, dass diese Kommission ihre Arbeit 

nur aufnehmen konnte und das Endlagersuchge-

setz nur verabschiedet werden konnte, wenn 

keine weiteren Castoren nach Gorleben gehen, 

damit nicht der Eindruck weiter entsteht, da ver-

festigt sich etwas, und das ist hier alles nur einen 

Alibiveranstaltung. Vor diesem Hintergrund hat 

Schleswig-Holstein gesagt, wir wollen den Weg 

zu diesem nationalen Neuanlauf für die Endla-

gersuche freimachen. Wir sind bereit, Castoren 

zu nehmen. Baden-Württemberg hat das auch er-

klärt, und zwar für die Castoren aus La Hague. 

Das ist fast zwei Jahre her. Allerdings haben wir 

damals - auch das natürlich nur politisch kondi-

tioniert - gesagt, wir wollen gerne helfen, ein Teil 

der Lösung zu sein, aber am Ende die Dummen 

sein wollen wir auch nicht. Das heißt, es sollte 

sich noch ein drittes Land dazu bereit erklären.  

Diese Situation hat sich aus meiner Sicht grund-

sätzlich nicht geändert, aber sie hat sich aus mei-

ner Sicht faktisch geändert, weil Urteile einen 

Unterschied machen. Es ist der Bundesregierung 

in den letzten zwei Jahren nicht gelungen, ein 

drittes Land zu finden. Sie hat zweimal vor Ge-

richt eine Niederlage kassiert. Das verändert na-

türlich etwas - eine politische Diskussion alle-

mal. Es ist eine andere Diskussion, ob man ein 

Lager, das man in Schleswig-Holstein faktisch gar 

nicht mehr braucht, neu genehmigt für WAA-

Castoren vor dem Hintergrund, dass es kein drit-
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tes Land gibt, sicherlich auch mit dem Ruf behaf-

tet, dann gehen da alle rein, oder ob man ein be-

stehendes Zwischenlager, das eine Genehmigung 

hat, mit ausreichend Platz nutzt, um ein Problem 

zu lösen.  

Nun hat die amtierende Bundesregierung das 

Problem hat, aber ich meine, der Fehler ist da-

mals gemacht worden, als hier alles verhandelt 

wurde. Man hat das Endlagersuchgesetz mit dem 

Ausschluss von Gorleben versehen, ohne eine 

Lösung zu finden. Insofern - das soll nicht zy-

nisch klingen - hat sich die Lage materiell eigent-

lich gar nicht verändert. Wir hatten davor keine 

Lösung, und jetzt haben wir auch keine Lösung. 

Die Nichtlösung ist sozusagen in weitere Ferne 

gerückt, aber die politische Situation, die reale 

Situation auch in Schleswig-Holstein hat sich 

dramatisch geändert.  

Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Schleswig-

Holstein helfen kann, dann will es das nach wie 

vor gerne tun. Wir hatten die Debatte im Landtag, 

und das will ich hier auch noch einmal persön-

lich auch für mich erneuern: Was immer einem 

einfällt, um diese wirklich schwierige Situation 

aufzulösen, da wollen wir gerne mithelfen. Ich 

weiß nicht, Franz, die Castoren aus La Hague 

sind schwach- und mittelradioaktiv oder mittel-

radioaktiv. Vielleicht tauschen wir: Wir nehmen 

die und du nimmst die anderen. Hier sitzen fünf 

Länder am Tisch, jeder kann jetzt die Hand he-

ben und sagen, wir machen das, und die Länder, 

die nicht da sind - Bayern und Mecklenburg-Vor-

pommern -, können sich auch beteiligen.  

Letztlich ist also alles gleich. Jeder kann die 

Standorte zur Verfügung stellen. Die Republik 

hat Platz genug, aber die politische Situation und 

die reale Situation des Rückbaus in Schleswig-

Holstein haben sich - so meine ich - dramatisch 

verändert. Das sollten wir tatsächlich in dieser 

Kommission nicht diskutieren. Aber der Bund 

muss mal irgendwie den Knoten durchhauen,     

oder der Knoten muss in Bund-/Ländergesprä-

chen durchgehauen werden. 

Damit komme ich zum letzten Punkt, der ein we-

nig damit verknüpft ist. Als Schleswig-Holstein 

damals gesagt haben, es ist bereit, Castoren zu 

nehmen - anders als andere Länder bis heute -, 

gab es die große Sorge, dass die Zwischenlager 

schleichend zu Endlagern werden. Die Sorge 

existiert noch immer in Schleswig-Holstein. In 

Wahrheit ist es gar nicht das ganz große Problem, 

eine Zahl x von Castoren zu nehmen, sondern 

das Problem ist vielmehr die Sorge, dass sie nie 

wieder verschwinden werden. Diese Sorge wird 

natürlich verstärkt, wenn man ein Lager jetzt neu 

genehmigen würde - Brunsbüttel -, dass dann von 

dem Tag x an eine Laufzeit von vermutlich 

40 Jahren bekommen würde. Davor hätte das 

Zwischenlager Brunsbüttel im Jahr 2047 seine 

Genehmigung verloren.  

Die Situation wird auch nicht dadurch leichter, 

dass in dieser Kommission immer wieder disku-

tiert wurde, ob dieser Zeitplan, bis 2050 ein End-

lager in Betrieb zu nehmen, überhaupt realistisch 

ist. Die Bundesministerin hat mir geschrieben, 

sie hält das für realistisch. Insofern konnte ich 

politisch in meinen Gremien im Landtag immer 

sagen, es sind hier Fachmeinungen, Einzelmei-

nungen, aber es gibt noch keine Gesetzesände-

rung. Der höchste Souverän, die Bundesregie-

rung, sagt, sie hält das für realistisch; alles fein.  

Gleichwohl ist die Realität der Genehmigung 

eine andere, wenn das Zwischenlager Brunsbüt-

tel neu genehmigt werden würde. Die meisten 

haben wahrscheinlich Skepsis, ob selbst bei einer 

Genehmigung bis 2050 die Castoren dann auch 

im Jahr 50 kommen. Wahrscheinlich brauchen 

wir 30 Jahre, bis sie alle dahin verlagert worden 

sind.  

Das wirft für mich - etwas anders, als es der 

Staatssekretär gesagt hat - die Frage auf, wie ei-

gentlich die Endlagerdebatte mit den Zwischen-

lagerdebatten verzahnt wird. Es kann ja auch 

nicht sein, dass wir uns auf Kosten der Zwi-

schenlagergemeinden, Herr Bürgermeister, und -

Standorte die Endlagerdebatte lange leisten.  
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Aber es gibt auch technische Fragen, die sich mir 

stellen. Wir haben zwölf Zwischenlager in der 

Republik, die alle an das Know-how und an den 

Betrieb der Atomkraftwerke gekoppelt sind. Was 

geschieht, wenn die Atomkraftwerke auf einmal 

alle weg sind? Dann haben wir da eine Wach- 

und Schließgesellschaft stehen, die noch nie ei-

nen Castor von innen gesehen hat. Wer bürgt 

dann für die technische Sicherheit? Wo findet 

die Umkonditionierung statt?  

All das sind Fragen, die sich so langsam stellen 

und die ich jetzt ausdrücklich nicht als Arbeits-

auftrag an die Kommission formulieren will. Das 

ist jetzt also kein Antrag, sondern eher ein Mur-

meln ins Mikrofon. Ich würde es aber begrüßen, 

wenn das einmal auf den Fluren verhandelt 

würde und wir am Ende unserer Arbeit noch Zeit 

haben, das einzuspeisen. Dann würde ich das ei-

gentlich - anders als der Staatssekretär eben - für 

richtig halten, weil die Fragen miteinander ver-

zahnt sind. An irgendeiner Stelle muss das mal 

irgendwann diskutiert werden. An der Sellafield-

Frage stellt sich diese Frage jetzt ganz real. - Vie-

len Dank. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Habeck, für Ihre Ausführungen. - Jetzt 

kommt das zweite betroffene Bundesland. Herr 

Untersteller, bitte. 

Min Franz Untersteller: Herzlichen Dank, Frau 

Vorsitzende. - Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen, wir sind nicht das zweite betroffene Bundes-

land. Eigentlich sind alle Bundesländer betroffen, 

die kerntechnische Anlagen haben. Das will ich 

an dieser Stelle auch einmal sagen.  

Wozu würde ich gerne Ausführungen machen? 

Erstens zu der Frage der Rücknahme von Abfäl-

len aus dem Ausland nach Baden-Württemberg, 

zweitens zu der Frage - das ist eine Besonderheit, 

die ein in der breiten Öffentlichkeit bisher noch 

nicht bundesweit diskutiert wurde -, wie wir mit 

den Abfällen aus dem Kernkraftwerk Obrigheim 

um gehen, und drittens zu der Frage der Abfälle 

in Karlsruhe, sprich: Hauptabteilung Dekontami-

nation im ehemaligen Kernforschungszentrum in 

Karlsruhe.  

Lassen Sie mich zunächst vielleicht einen Rück-

blick geben: Am 01.04.2013 wurde es seinerzeit 

eine Einigung zwischen dem damaligen Bundes-

umweltminister Altmaier und der Niedersächsi-

schen Landesregierung - ich weiß nicht, wer 

noch daran beteiligt war - zu der Frage erzielt: 

Wie gehen wir mit den Abfällen um, die aus dem 

Ausland zurückkommen, mit den Castoren aus 

Sellafield, aus La Hague, sprich: aus den dortigen 

Wiederaufarbeitungsanlagen? Das Ergebnis war, 

dass man sich darauf verständigt hat: Diese Ab-

fälle sollten in bestehende Zwischenlager in 

Deutschland gehen, aber nicht mehr in das 

Transportbehälterlager nach Gorleben. Das war 

eine der Voraussetzungen dafür, dass Nieder-

sachsen dem Endlagersuchgesetz im Bundesrat 

zugestimmt hat. Dies ist dann auch in den Be-

schluss der Kanzlerin mit den Länderchefs am 

13.06.2013 eingeflossen. 

Damals hieß es, bis Anfang 2014 wird ein Ge-

samtkonzept erstellt. Der Bund wird auch mit 

den Betreibern reden, um die ganzen techni-

schen, rechtlichen und finanziellen Fragen zu 

klären. Das war der Beschluss vom Frühsommer 

2013, das Anfang 2014 die Sache steht. Die Bun-

desumweltministerin hat dann auch noch ange-

kündigt, bis Ostern 2014 die drei Länder zu ha-

ben. Jetzt sind wir kurz vor Ostern 2015, und wir 

haben nichts; weniger wie vorher. Wir haben ge-

rade gehört, wie Schleswig-Holstein steht. Das 

Einzige, was noch halbwegs steht, ist Baden-

Württemberg, um es einmal so drastisch zuzu-

spitzen.  

Baden-Württemberg hat damals auch aus der Ver-

antwortung heraus, die wir insgesamt sehen, als 

ein Land, das in der Vergangenheit die Kernener-

gie genutzt hat, in Person des Ministerpräsiden-

ten erklärt: Wir sind bereit, Verantwortung mit zu 

übernehmen, vorausgesetzt allerdings zwei wei-

tere Länder sind auch bereit. Wir haben diese Be-

reitschaft frühzeitig signalisiert. Ich habe das 
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dann auch immer vor Ort thematisiert, insbeson-

dere was die Behälter aus La Hague betrifft. Ob 

das dann mittelradioaktive oder hochradioaktive 

Abfälle sind, Robert, spielt letztendlich keine 

Rolle. Die Frage war eben: Nichts geht mehr nach 

Gorleben. Das war das Entscheidende. Es macht 

natürlich auch Sinn, dass sich Baden-Württem-

berg in dem Fall vor allen Dingen die Abfälle an-

schaut, die aus La Hague kommen, weil die kilo-

metermäßig schlicht und ergreifend am Nächsten 

sind.  

Als man dann geprüft hat, welche Standorte in 

Baden-Württemberg in Frage kommen - wir ha-

ben aktuell zwei Zwischenlager an den Standor-

ten in Philippsburg und in Neckarwestheim -, 

war relativ schnell klar: Es läuft, wenn über-

haupt, auf Philippsburg hinaus. Warum? Es ist 

kilometermäßig der nächste Standort. Zweitens 

hat es einen Gleisanschluss. Drittens gibt es in 

Philippsburg ausreichend Platz. Die Anlage hat 

eine Genehmigung für 151 Castoren. Durch den 

Atomausstieg, im letzten Jahr beschlossen, gibt es 

noch ausreichend Platz. Ergo ist das Thema „fünf 

Castoren“ jetzt platzmäßig kein Problem in Phi-

lippsburg.  

Dass die Bürgerinnen und Bürger in Philippsburg 

alles andere als begeistert sind, wo sie doch über 

Jahre und Jahrzehnte gehört haben, sie bekom-

men nur Abfälle aus Philippsburg selbst, verstehe 

ich erst einmal. Das habe ich auch vor Ort in ei-

ner Veranstaltung der sogenannten Infokommis-

sion vor rund 150 Bürgerinnen und Bürger erläu-

tert. Dafür habe ich erst einmal Verständnis. An-

dererseits muss man sehen: Philippsburg und an-

dere Zwischenlagerstandorte haben nur dann 

eine Chance, dass diese Abfälle irgendwann ein-

mal abfließen, wenn wir einen Konsens in der 

Endlagerfrage hinbekommen. Deswegen braucht 

es natürlich eine Verständigung über die Zwi-

schenlagerfrage, um letztendlich zu diesem 

Schritt 2 zu kommen. Das war für uns mitent-

scheidend dafür, dass wir gesagt haben, wir sind 

bereit, hier einen Beitrag zu leisten.  

Wichtig ist dabei natürlich - ich vermute, der 

Bürgermeister von Neckarwestheim sieht das 

nicht anders -, dass auch eine zeitliche Perspek-

tive vorhanden ist, was das Abfließen dieser Ab-

fälle betrifft.  

Das war auch der Grund dafür, dass ich zusam-

men mit dem Kollegen Habeck im letzten Jahr 

noch an die Bundesumweltministerin geschrie-

ben habe, um schon noch mal die ganze Ge-

schichte nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag 

verschieben zu lassen; denn unter diesen Bedin-

gungen brauche ich mich vor Ort jedenfalls in 

Baden-Württemberg nicht blicken zu lassen. Das 

sage ich ganz deutlich. Deswegen habe ich ein 

großes Interesse daran, dass diese zeitliche Per-

spektive nicht aus den Augen gelassen wird. 

Einfacher wird die Sache jetzt auch nicht 

dadurch - Schleswig-Holstein haben wir eben 

schon besprochen -, dass jetzt die Betreiber auch 

noch gegen § 9 a AtG klagen. Ich glaube, auch 

das ist den ganzen Bemühungen, eine Lösung für 

die anstehenden Zwischenlagerfragen zu finden - 

ich will es einmal vorsichtig sagen -, wenig dien-

lich. Ich wäre dankbar, wenn es dazu nachher 

noch einmal Äußerungen gibt. 

Wir haben uns, wie gesagt, dafür entschieden, 

dass wir die Behälter von La Hague nach Phi-

lippsburg bringen. Das habe ich, wie gesagt, vor 

Ort mit Bürgerinnen und Bürger diskutiert. Ein-

mal nüchtern gesagt: Wenn in ein Zwischenlager, 

das zum Schluss 115 Behälter haben wird, und 

zwar dann, wenn Philippsburg 1 und Philipps-

burg 2 abgelaufen sind und wenn die Brennele-

mente aus den Anlagen herausgenommen sind, 

dann noch fünf Behälter aus La Hague dazukom-

men, und man zählt mal nicht die Behälter, son-

dern man überlegt, was das denn an radioaktiver 

Belastung, an Zusatzbelastung, an Aktivität heißt, 

dann nimmt die Aktivität in Philippsburg im 

Zwischenlager um 0,004 Prozent zu. Das ist das 

Thema, über das wir reden.  
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Als ich das vor Ort einmal erläutert habe, habe 

ich den Eindruck gewonnen, dass sich das Wi-

derstandspotenzial aus nachvollziehbaren Grün-

den dann auch in vernünftigen oder überschau-

baren Grenzen hält - von einzelnen Personen ein-

mal abgesehen -, weil man natürlich sieht: Man 

ist ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des 

Problems mit der ganzen Geschichte.  

Aus Zeitgründen will ich jetzt an diesem Punkt 

nicht weitermachen. 

Zweitens: Obrigheim. In Obrigheim gibt es die 

Besonderheit, dass es das einzige deutsche Kern-

kraftwerk ist, das nur ein sogenanntes Nasslager 

hat. Das heißt, wir haben kein Zwischenlager vor 

Ort, wo sozusagen die Castoren trocken gelagert 

werden, sondern wir haben ein Nasslager. Obrig-

heim befindet sich seit 2005 im Rückbau, schon 

relativ weit vorangetrieben. Jetzt geht es natürlich 

darum, wenn der Rückbau weiter vorangetrieben 

werden soll, dass die in der Anlage noch befind-

lichen 342 Brennelemente aus diesem Nasslager 

heraus müssen und dann in Castoren und in Zwi-

schenlager müssen. Ursprünglich hatte der Be-

treiber den Antrag gestellt, vor Ort ein Zwischen-

lager für eine stillgelegte Anlage neu zu errich-

ten.  

Ich habe vor etlichen Jahren bereits noch in Op-

positionszeiten den Vorschlag gemacht, dafür 

eine Alternative zu suchen, nämlich diese 342 BE 

in eines der beiden vorhanden Zwischenlager zu 

bringen. Warum habe ich diesen Vorschlag ge-

macht? Nicht, um der EnBW als Betreiber einen 

Gefallen zu tun, sondern weil ich den Vorteil ge-

sehen habe, dass damit nur noch zwei Zwischen-

lager in Baden-Württemberg atomrechtlich zu 

überwachen sind und nicht drei. Der zweite Vor-

teil wäre, dass in Obrigheim schneller alle kern-

technischen Anlagen weg wären und die „grüne 

Wiese“ hergestellt wäre.  

Diesen Vorschlag aus 2006 haben die Betreiber 

dann nach meiner Amtsübernahme wieder aufge-

nommen und treiben es seither voran. Dazu muss 

eine Reihe von Gutachten erstellt werden. Dazu 

gilt es, eine Reihe von Fragen zu klären, nämlich 

die Frage: Wohin? Man überlegt, Neckarwest-

heim in dem Fall als möglichen Standort zu neh-

men. In dem dortigen Zwischenlager sieht es 

ähnlich aus wie in Philippsburg, dass nämlich 

die 151 genehmigten Positionen aufgrund des 

Atomausstiegs nicht alle benötigt werden, sodass 

noch Platz für die 15 Castoren, die aus Obrigheim 

in diesem Fall kämen, mit den 342 BE kämen.  

Voraussetzung ist allerdings: Es bedarf einer 

neuen Genehmigung, einer Änderungsgenehmi-

gung, für Neckarwestheim, weil letztendlich die 

Anlage im Moment nur eine Genehmigung hat 

für die BE aus Neckarwestheim. Zweitens gilt es, 

die Frage des Transportwegs zu klären, ob über 

Land, auf dem Neckar. Dazu gibt es derzeit gut-

achterliche Arbeiten. Das müssen alles die Ver-

antwortlichen klären. Das bin nicht ich, sondern 

das ist vor allen Dingen das BfS, sowohl was 

letztendlich die Transportgenehmigung betrifft, 

als auch, was die Änderungsgenehmigung in 

Neckarwestheim betrifft.  

Ich mache aber keinen Hehl daraus: Ich persön-

lich würde es begrüßen, wenn es zum Schluss zu 

dieser Lösung in einer vernünftigen Form käme. 

Wie gesagt, für uns in Baden-Württemberg würde 

das bedeuten, dass wir einen Standort weniger 

atomrechtlich zu überwachen hätten.  

Einige Bemerkungen noch zu einem ganz ande-

ren Thema, nämlich zu schwach- und mittelradi-

oaktiven Abfällen, was vor ein paar Monaten 

durch die Gazetten und über die Medien gelaufen 

ist. Brunsbüttel war damals im Gespräch; auch 

Karlsruhe war im Gespräch. Wir haben in Karls-

ruhe das ehemalige Kernforschungszentrum mit 

einer ganzen Reihe von Forschungseinrichtun-

gen: Mehrzweckforschungsreaktor, FR 1, FR 2, 

KNK 1, KNK 2, also die früheren Versuchsanla-

gen für die Schnellen Brüter, bis hin zur Ver-

suchsanlage für eine Wiederaufarbeitungsanlage 

in Deutschland, die nie gebaut wurde, sprich die 

WAK, um nur die wichtigsten zu nennen.  
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In allen diesen Anlagen wurden über Jahre - um 

nicht zu sagen: Jahrzehnte - natürlich atomare 

Abfälle produziert. Die schwach- und mittelradi-

oaktiven Abfälle wurden dann in Behälter - um 

nicht zu sagen: Fässer - verpackt. Wir haben 

heute in Karlsruhe rund 65 000 Fässer. Damit 

sind wir vermutlich das größte Zwischenlager in 

Deutschland. Vor allen Dingen in der Anfangszeit 

wurden gebrauchte Fässer ohne entsprechende 

Innenbeschichtung und ohne entsprechende an-

dere Schutzvorkehrungen genommen, und zwar 

vor dem Hintergrund, dass man geglaubt hat, 

diese Fässer gehen relativ schnell in ein Endla-

ger; sie gehen relativ schnell nach Asse, nach 

Morsleben oder sonstwo hin.  

Das hat sich dann in den 2000er-Jahren - 2004, 

2005 - geändert. Es wurden dann nur noch neue 

Fässer mit entsprechender Innenbeschichtung ge-

nommen. Das Problem, vor dem wir heute ste-

hen, besteht darin, dass vor allen Dingen diese äl-

teren Fässer Korrosionen aufweisen, Innenkorro-

sionen aufweisen. Nach heutigem Stand - wir ha-

ben 21 700 Fässer untersucht - hat sich bei etwa 

1 800 Fässern von diesen 21 700 Fässern heraus-

gestellt, dass sie Korrosionen aufweisen, was 

nicht bedeutet - das will ich ausdrücklich dazu 

sagen -, dass Kontamination nach außen gegan-

gen ist, bei keinem dieser Fässer - bei keinem. 

Das ist mir sehr wichtig.  

Mit diesen Fässern wird vor allen Dingen so um-

gegangen, dass sie in - ich sage es einmal verein-

facht, damit es auch für Nichtfachleute verständ-

lich ist - neue Fässer, in Überfässer eingestellt 

werden, sodass damit in den kommenden Jahren 

die Sicherheit dieser Behälter auch in Zukunft 

weitergegeben ist.  

Dieses Untersuchungsprogramm werden wir 

auch in den kommenden Jahren weiter durchfüh-

ren und weiter vorantreiben. Interessant wird 

dann natürlich die Frage sein: Wie ist es, wenn 

bei dem Untersuchungsprogramm dann die neue-

ren Fässer - im Moment untersucht man logi-

scherweise erst einmal die älteren Behälter - 

drankommen? Wobei ich zuversichtlich bin, dass 

die Zahlen da ein wenig anders aussehen als die, 

die ich gerade genannt habe.  

Insgesamt gesehen ist es so, dass wir diesem 

Thema Überwachung der Behältnisse in Karls-

ruhe in der HDB eine große Aufmerksamkeit bei-

messen und, wie gesagt, seit vielen Jahren dieses 

Thema im Fokus haben, seitens der baden-würt-

tembergischen Atomaufsicht schon vor meiner 

Zeit, aber auch während meiner Zeit.  

So weit von meiner Seite aus zu diesen drei 

Punkten. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Untersteller, für Ihre Darstellungen.  

Jetzt würde ich Herrn Dürr bitten, kurz etwas aus 

seiner Perspektive zu sagen. Wenn ich es richtig 

sehe, gibt es eine Gruppe von Bürgermeistern der 

betroffenen Standorte, die sich zusammenge-

schlossen haben. Sie kümmern sich im Moment 

um diese Gruppe in einer Art Sprecherfunktion, 

wenn ich das so darstellen darf. Herr Dürr, herz-

lich willkommen bei uns. Sie haben das Wort. 

Mario Dürr (Bürgermeister Neckarwestheim): 

Vielen Dank, Frau Vorsitzende. - Ich möchte die 

Gelegenheit nutzen, um vielleicht einmal ein 

Stimmungsbild aus den Standorten zu geben. Ich 

möchte mich nicht in juristischen Einzelheiten 

ergehen.  

Sie haben es schon angedeutet: Wir haben einen 

Arbeitskreis der Standortkommunen mit kern-

technischen Anlagen. Ich bin der stellvertretende 

Vorsitzende und habe jetzt auch noch einmal mit 

ein paar Kollegen gesprochen, bevor ich herge-

kommen bin.  

Vor Ort setzt sich der Eindruck fest, dass es keine 

Entscheidungen gibt oder dass jedenfalls Ent-

scheidungen, was das Endlager angeht, nicht ab-

sehbar sind. Ich möchte noch einmal ausdrück-

lich betonen: Ich spreche nicht nur von hochradi-

oaktivem Müll, sondern auch von schwach- und 
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mittelradioaktivem Müll. Die meisten Standort-

kommunen haben sich bei der Einrichtung der 

Standortzwischenlager gegen diese Zwischenla-

ger mit dem Argument gewehrt: Wir gehen davon 

aus, wenn diese Zwischenlager gebaut werden, 

werden sie zu faktischen Endlagern. - Uns wurde 

vom Bund und vom Bundesamt für Strahlen-

schutz mitgeteilt, das sei natürlich nicht so. Im 

Übrigen würde man die Genehmigung auf 40 

Jahre befristen, und bis dahin hätte man dann ja 

eine Lösung.  

Jetzt kann man das alles glauben oder nicht. Ich 

bin jetzt 19 Jahre im Amt. Ich glaube es nicht, 

weil ich das Elend seit 19 Jahren miterlebe. Da 

Herr König dort sitzt, nutze ich natürlich die Ge-

legenheit. Wenn dann in der Infokommission in 

Neckarwestheim - die Landesregierung hat diese 

Infokommission an beiden Standorten eingerich-

tet, wofür ich auch dankbar bin - ein Mitarbeiter 

des Bundesamtes für Strahlenschutz auf Nach-

frage, wann denn in Schacht Konrad irgendwann 

einmal die Einlagerung stattfindet, wörtlich mit-

teilt, vor der Hacke sei es dunkel, und deshalb 

könnte man wenig dazu sagen, dann verstärkt das 

nicht gerade den Eindruck am Standort, dass es 

irgendwann einmal in absehbarer Zeit zu irgend-

einer Einlagerung kommt.  

Und auch das in aller Deutlichkeit: Ich denke, 

die Diskussion vor Ort wäre deutlich entspannt, 

wenn man wenigstens absehen könnte, wann es 

im Bereich Mittel- und Schwachradioaktiv end-

lich zur Einlagerung kommt; denn für uns ist 

nicht zu sehen - weder bei schwach- und mittel-

radioaktiven noch bei hochradioaktiv Abfällen -, 

dass die Abfälle irgendwann einmal aus den 

Standorten verschwinden.  

Hinzu kommt im Moment, dass der Druck noch 

deutlich größer wird. Wir wollen als Standorte - 

das gilt für alle Standorte - den Rückbau. Rück-

bau heißt aber, dass noch einmal zusätzliche Ge-

bäude errichtet werden. Aktuell laufen bei uns 

Baugenehmigungsverfahren für ein Reststoff-Be-

arbeitungszentrum und für ein Standortabfallla-

ger. Mit welchem Argument soll denn, bitte 

schön, gegenüber der Bevölkerung im Gemeinde-

rat oder auch ich als Bürgermeister argumentiert 

werden, nach dem Motto: Ja, ihr könnt euch da-

rauf verlassen, wir machen den Rückbau, und 

auch diese Abfälle werden irgendwann aus den 

Standorten verschwinden. 

So, wie die Diskussion im Moment steht und 

läuft, werde ich das nicht tun. Im Gegensatz zu 

vielen Beteiligten hier wohne ich am Standort. 

Einige hier sind Wahlbeamte, dann kennen sie 

dieses Thema auch. Immerhin habe ich drei Wie-

derwahlen geschafft. Ich pflege eigentlich, mich 

an Versprechungen zu halten, und das werde ich 

auch zukünftig tun. Da wird ganz sicher nicht da-

zugehören, dass ich mich hinstelle und öffentlich 

sage, ich gehe davon aus, dass wir in absehbarer 

Zeit ein Endlager haben werden. 

Das ist der Eindruck, der an den Standortkommu-

nen vorherrscht. Es ist nicht erkennbar - jeden-

falls aus Sicht der Standortkommunen -, dass 

auch hier in der Kommission irgendetwas pas-

siert, was dazu beiträgt, dass wir tatsächlich ir-

gendwann einmal am Horizont ein Endlager für 

hochradioaktive Abfälle sehen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Dürr, Ihre 

letzten Worte muss ich als Vorsitzende einmal 

entschieden zurückweisen, weil alle, die hier sit-

zen, die 32 Mitglieder der Kommission, wirklich 

hart daran arbeiten, Verfahren, Organisation, 

Technik und Beteiligung so hinzubekommen, 

dass wir ein Verfahren gut durchziehen können. 

Ich wollte das nur einmal sagen, damit sich nicht 

der Eindruck verfestigt, wir machen hier gar 

nichts.  

Wir haben nur das Problem, dass auch wir in ei-

nem starken Widerspruch stehen. Die junge 

Dame, die neben Ihnen sitzt, hat vor kurzem eine 

Veranstaltung gemacht. wo der arme Herr Sailer 

der Drängelei bezeichnet wurde, weil er gesagt 

hat: „Wir müssen die Endlagerfrage innerhalb ei-

ner Generation lösen.“ Das wurde als zu zackig 

angesehen. Deshalb würde ich vorschlagen, Herr 

Dürr, wir sind da ganz vorsichtig. Wir finden es 
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sehr gut, dass Sie heute zu uns gekommen sind 

und genau geschildert haben, wie Ihre Bürgerin-

nen und Bürger denken.  

Ich bitte die Kommissionsmitglieder um Ent-

schuldigung, dass ich den kleinen Ausflug hier 

gemacht habe.  

Herr Flasbarth hatte sich gemeldet. Jetzt stellt 

sich die Frage: Sollen wir erst Herrn Brunsmeier 

zu Wort kommen lassen? Danach wäre Herr Flas-

barth als Erster dran. - Bitte, Herr Brunsmeier. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank, Frau Vorsit-

zende. Auch meinen herzlichen Dank an die bei-

den Minister und den Bürgermeister, dass sie die 

Situation vor Ort und aus den Ländern in der 

Kommission noch einmal dargestellt haben.  

Ich würde am Anfang gerne noch einmal darauf 

hinweisen wollen, dass im Vorfeld der Diskus-

sion und der Arbeit in dieser Kommission bei 

den Umweltverbänden sehr stark im Fokus stand, 

dass wir in Bezug auf die Arbeit in der Kommis-

sion - im Standortauswahlgesetz steht „insbeson-

dere hochradioaktiver Abfall“ -, immer gesagt ha-

ben, es muss der ganze Abfall auf den Tisch, das 

heißt, sowohl der hochradioaktive als auch die 

Zwischenlagerung, der Schlamassel, den wir mit 

der Asse haben und der schwachradioaktive Ab-

fall. Ich sage dazu auch noch einmal: Das gilt 

auch für die Freimessungen. Auch dieses Thema 

wird uns irgendwann einholen, wenn es in der 

Fläche in Deutschland stärker zu Tage tritt.  

Das heißt, wir sind nach wie vor sehr gut beraten, 

auch hier in der Kommission den gesamten 

Atommüll auf den Schirm zu holen und uns Ge-

danken zu machen, wie wir damit in Gänze um-

gehen.  

Ich möchte - anders als Herr Staatssekretär Flas-

barth - sagen, ich glaube schon, dass das Bruns-

büttel-Urteil eine Zäsur in der Zwischenlager-

frage ist. Ich glaube, dass es nicht haltbar ist, zu 

sagen: Das haben wir ja alles geprüft; das durften 

wir nur dem Gericht nicht sagen, und es ist alles 

in Ordnung. - Ich glaube, das OVG Schleswig hat 

sehr, sehr deutlich gemacht, dass es auch sehr 

gute inhaltliche Gründe gab, in diesem Fall ent-

sprechend zu entscheiden. Es gab mehrere gute 

Gründe, so zu entscheiden. Insofern ist es eine 

Zäsur.  

Dieses Urteil liegt vor, und damit strahlt es natür-

lich auch auf alle Zwischenlager aus. Deswegen 

sagen wir: Es ist jetzt ganz wichtig, dass für alle 

Zwischenlager der Nachweis erbracht wird, dass 

den Anforderungen, die das OVG-Urteil von 

Schleswig erhebt, entsprechend Genüge getan 

wird. Wir sind auch von der Kommission her gut 

beraten, uns dieser Forderung anzuschließen, 

dass für alle Zwischenlager neue Sicherheits-

nachweise und vor allem neue Genehmigungen 

erstellt werden müssen, weil wir es sowieso ma-

chen müssen.  

Wir haben hier mehrfach schon diskutiert, und es 

ist uns auch schon mehrfach klargeworden, dass 

die vorhandenen Genehmigungen nicht bis zu 

dem Zeitpunkt ausreichen werden, wo wir ir-

gendwo eine abschließende Atommülllagerung 

machen können. Das heißt, alle Zwischenlager 

müssen sich sowieso mit dieser Frage auseinan-

dersetzen. Das OVG-Urteil liegt jetzt vor, und in-

sofern ist die klare Forderung, dass jetzt alle Zwi-

schenlager auf den Prüfstand müssen.  

Wir sagen auch ganz deutlich: Solange diese ge-

setzliche Situation da ist, dass ein Gericht geur-

teilt hat, dass es dort unzulässig ist in der Form, 

wie sie lagern, dürfen bis dahin natürlich auch 

keine neuen Castoren eingelagert werden. Das ist 

doch eine klare Forderung, die sich daraus ergibt.  

Der zweite Widerspruch in Richtung BMUB bzw. 

Staatssekretär Herrn Flasbarth: Wie, bitte schön, 

soll ich denn ein Atomkraftwerk anders bewer-

ten, wenn ein Gericht bei einem Zwischenlager 

zu diesem Ergebnis gekommen ist? Das ist doch 

die logische Folgerung, die ich daraus erheben 

muss, dass ich natürlich auch Atomkraftwerke ei-

ner entsprechenden Prüfung unterziehen muss. 

Was soll dort, bitte schön, anders sein, bei den 
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Mängeln, die das OVG zu den Zwischenlagern 

aufgezeigt hat? Insofern rücken mit dieser Ent-

scheidung natürlich auch die Atomkraftwerke 

wieder in den Fokus.  

Ich sage auch ganz deutlich: Wenn es nicht gelin-

gen sollte, die Anforderungen des OVG Schles-

wig in einem öffentlichen, gerichtlich überprüf-

baren Verfahren auf den Tisch zu bringen und 

auch abschließend zu entscheiden, dann sind 

Rechtsstaat und Atomkraft eben nicht vereinbar. 

Das muss man auch einmal in aller Deutlichkeit 

sagen. Dann muss man die Atomkraftwerke ab-

schalten. Dazu hätten wir sowieso jeden guten 

Grund. Dann würden wir nämlich eine Menge 

Müll sparen. 

Herr Untersteller hatte es eben angesprochen: Er-

schwerend kommt noch hinzu, dass es in 

Deutschland, glaube ich, auch mit Unterstützung 

der Bundesländer und dann am Ende auch durch 

Mitmachen der Umweltverbände in dieser Kom-

mission den Versuch gegeben hat, diese schwieri-

gen Fragen jetzt im Konsens anzugehen. Sie sind 

nicht einfach; sie sind sehr vielfältig. Ich denke, 

das hat die Diskussion eben bereits gezeigt.  

Da ist es natürlich verheerend, Herr Fischer, 

wenn E.ON jetzt genau in diese Phase hinein Ver-

fassungsbeschwerde erhebt. Das ist absolut ver-

heerend für die Arbeit dieser Kommission, und 

das absolut nicht in Ordnung. Das müssen wir an 

dieser Stelle deutlich sagen: Wenn Sie in dieser 

Form diesen Konsens für die Arbeit der Kommis-

sion angehen durch diese Verfassungsbe-

schwerde, die nämlich genau auf diesen Satz ab-

zielt, der sich mit der Zwischenlagerung ausei-

nandersetzt, dann müssen wir diesen Umgang 

hier miteinander in der Kommission neu bespre-

chen.  

Frau Vorsitzende, das ist auch meine dringende 

Bitte. Ich hatte letztes Mal schon versucht, das 

mit auf die Tagesordnung versucht zu setzen. 

Darüber ist durch das sehr zügige Ende dann lei-

der nicht mehr weiter diskutiert worden.  

Herr Fischer, wir müssen uns mit dieser Frage 

auseinandersetzen. Das geht so nicht mehr wei-

ter. Sie können hier nicht im Konsens in diese 

Kommission kommen und anschließend den 

Kernsatz dieses Konsenses mit einer Verfassungs-

beschwerde in Frage stellen. Das geht nicht. Da-

mit müssen wir uns auseinandersetzen, und da 

müssen wir uns auch überlegen, welche Um-

gangsformen wir dann in der Kommission mitei-

nander haben. Ich kann hier nicht im Konsens ar-

beiten und gleichzeitig Verfassungsbeschwerde 

erheben. Das geht einfach nicht.  

Das vielleicht aus meiner Sicht. -Vielen Dank, 

Frau Vorsitzende. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Brunsmeier. - Wir kommen dann zur 

Diskussion. Herr Flasbarth hatte sich gemeldet. 

StS Jochen Flasbarth (BMUB): Danke. Ich glaube, 

da ich hier bin, ist es auch richtig, auf die 

Punkte, die mit Blick auf den Bund genannt wor-

den sind, noch kurz einzugehen.  

Ich will eingangs noch einmal sagen - das wissen 

die Beteiligten zwar, aber ich will es in der 

Runde noch einmal ausdrücklich wiederholen -, 

dass wir im BMUB - die Ministerin und das ge-

samte Haus - für die Haltung der beiden Länder 

Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein seit 

der Entscheidung, freiwillig Castoren aufzuneh-

men, sehr dankbar sind. Die Gespräche, die wir 

seither geführt haben, sind aus meiner Sicht aus-

nahmslos gut gewesen. Das ist keine Selbstver-

ständlichkeit. Nicht nur als Bürgermeister steht 

man im Blick des Wahlvolkes, sondern diejeni-

gen, die solche Entscheidungen für ihre Länder 

getroffen haben, stehen auch im Fokus der Ausei-

nandersetzung. Wenn ich mir beispielsweise 

Landtagsprotokolle von Schleswig-Holstein oder 

auch Baden-Württemberg ansehe, wer da die je-

weiligen Landesregierungen beschimpft und wie 

man früher selbst zur Mehrung des Problems bei-

getragen hat, dann ist das alles am Rande der 

Redlichkeit.  
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Ich sehe, dass sich für Schleswig-Holstein die Si-

tuation erschwert hat. Das ist zwischen uns dis-

kutiert und auch unbestritten. Wir haben verein-

bart, dass wir noch einmal Gespräche führen, um 

festzustellen, was das ganz konkret bedeutet. Gibt 

es überhaupt noch einen Spielraum? Eines ist je-

denfalls deutlich geworden: Der Druck auch auf 

andere, Castoren zu übernehmen, ist nicht klei-

ner geworden, sondern er ist eher größer gewor-

den.  

In dieser Situation will ich ergänzend sagen, dass 

wir auch dankbar sind, dass Baden-Württemberg 

erklärt hat, jetzt bei der Zusage zu bleiben. Ich 

muss sagen, wenn man Reißaus nehmen wollte, 

wären das eine hervorragende Gelegenheiten ge-

wesen. Ich bin also beiden Ländern dankbar, dass 

das so nicht geschehen ist.  

Es stimmt - das muss ich einräumen -: Vor einem 

Jahr war ich von wirklicher Zuversicht - nicht 

von gespielter Zuversicht, sondern von wirkli-

cher Zuversicht - getragen, dass wir das bis Os-

tern gelöst haben werden. Das ist nicht gelungen, 

und das ist bis jetzt nicht gelungen. Das ist alles 

völlig richtig. Aus meiner Sicht liegt das daran, 

dass der Beschluss, der damals getroffen worden 

ist, vielleicht aus der Not heraus geboren ist. Ro-

bert Habeck hat es eben gesagt: Die Situation, in 

der man war. Aber wie das dann manchmal in 

solchen engen Situationen ist, war es nicht vom 

Ende her gedacht. Das Ende bedeutet, dass sich 

bis heute - und nicht etwa, weil wir in unseren 

Stuben gehockt haben und uns nicht darum ge-

kümmert haben - kein anderes Land bereit erklärt 

hat, die Castoren, die dritte Tranche, zu nehmen.  

Wir haben viel geredet. Wir haben überlegt, wie 

wir Wege gangbar machen können. Letztendlich 

hat jeder irgendeine Art von Bedingung, die der 

Bund auf die eine oder andere Weise nicht erfül-

len kann. Deshalb hat die Freiwilligkeit der 

Rücknahme in einem dritten Land vielleicht zu-

nächst einmal charmant geklungen, weil es so 

schön einvernehmlich klingt. Das lag damals so 

in der Luft: Man macht alles einvernehmlich. 

Aber diese Freiwilligkeit stellt sich heute als 

Problem heraus, weil es uns, ehrlich gesagt, auch 

die Hebel aus der Hand nimmt. Ich kann ja über-

haupt nichts durchsetzen. Die Ministerin kann 

überhaupt nichts durchsetzen, wenn es eine Ver-

einbarung gibt: Hier geht alles nur nach dem 

Prinzip der Freiwilligkeit.  

Wir haben mit den EVU sehr intensiv eine Viel-

zahl von Gesprächen geführt; das kann man, 

glaube ich, sagen. Wir haben die technischen Fra-

gen so weit gelöst, was die Rückführung an de-

zentrale Standorte angeht. Wir sind, glaube ich, 

so weit, dass wir auch die Kostenfrage lösbar ha-

ben - da bin ich jedenfalls ganz zuversichtlich -, 

sodass dies einer Lösung nicht im Weg steht.  

Was im Weg steht, ist, dass wir auf der einen 

Seite den dritten Standort nicht haben und dass 

die EVU mir in den Gesprächen immer wieder 

gesagt haben: Solange ihr den dritten Standort 

nicht habt, stellen wir auch keine Anträge für 

den ersten Standort, nämlich für Philippsburg, 

und das, obwohl Baden-Württemberg sich bereit 

erklärt hat, zwar die Bedingungen aufrechtzuer-

halten, dass es einen dritten Standort geben 

muss, aber dies jedenfalls dem Genehmigungs-

prozess zunächst einmal nicht im Wege steht.  

Das ist eine Situation, die auf der Basis der jetzt 

vorliegenden Vereinbarungsgrundlage absehbar 

nicht lösbar ist. Deshalb werden wir uns um eine 

andere Grundlage kümmern müssen; denn die, 

die vorliegt, funktioniert erkennbar nicht.  

Jetzt will ich noch einmal kurz auf das Thema 

der Verknüpfung mit der längerfristigen Debatte 

für die Zwischenlager eingehen.  

Zunächst nochmals, auch wenn ich es schon mal 

gesagt habe: Unsere gemeinsame Überzeugung 

ist, die Zwischenlager sind sicher. Ich weiß, dass 

es wirklich leicht ist, in der Bevölkerung Sorgen 

zum Sicherheitsstand der Lager wie auch der 

Kraftwerke hervorzuheben, zu beflügeln. Das ist 

keine vernünftige Herangehensweise. Die 

Schlachten der Vergangenheit sind geschlagen. 

Das war nachvollziehbar zu einer Zeit, als es um 
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das grundsätzliche Ja oder Nein von Atomkraft 

ging. Im Augenblick ist es in der Tat so, wie Herr 

Brunsmeier gesagt hat: Das Brunsbüttel-Urteil ist 

schon eine Zäsur, und zwar ist es eine Zäsur in 

der Frage des Umgangs mit wirklich diffizilen 

Entscheidungssituationen, ob wir dann weiter in 

der Lage sind, nüchtern an die Sache heranzuge-

hen, oder ob wir in alte Reflexe zurückverfallen. 

Dazu kann ich nicht raten. 

Was die Frage angeht: Es gibt selbstverständlich 

eine Verknüpfung mit dem zukünftigen Endlager 

- das ist schon ganz richtig gesagt -, aber dafür ha-

ben wir eine Entscheidungsgrundlage. Wir haben 

im nationalen Entsorgungsprogramm festgelegt, 

dass es ein Eingangslager geben wird. Wir haben 

die 40-jährige Zeit für die Zwischenlager. Wir ha-

ben einen Zeitplan, der es uns erlaubt, die Rück-

führung oder die Überführung in ein standortna-

hes Eingangslager für die dann anschließende 

Verbringung ins Endlager vorzusehen. Das mag 

sich auf der Zeitstrecke in den nächsten 30 Jah-

ren noch einmal in der Betrachtung verändern. 

Ich will gar nicht ausschließen, dass wir im ge-

meinsamen Diskurs noch einmal zu anderen Ein-

schätzungen kommen. Ich glaube nur, dass im 

Augenblick keine neue Lage entstanden ist, die 

zum jetzigen Zeitpunkt etwa in die Richtung 

geht: Brauchen wir möglicherweise nur zwei      

oder drei oder gar nur ein einziges Zwischenla-

ger? Ich glaube, dass das die schwierige Konsens-

bildung auf dem Weg zum Endlager nicht er-

leichtert, ohne dass es uns irgendeine Form von 

Sicherheitszuwachs gibt.  

Damit komme ich zu Ihrer Aussage, die Sie ge-

troffen haben, Herr Bürgermeister, nämlich dass 

es keine Entscheidungen gebe. Das stimmt, und 

es stimmt nicht. Es stimmt beispielsweise für die 

Frage der Castoren. Was die laufenden Atom-

kraftwerke, die stillgelegten Atomkraftwerke und 

die bestehenden Zwischenlager mit schwach- 

und mittelradioaktivem Müll angeht, wissen wir, 

dass es ganz zentral ist, dass Schacht Konrad so 

schnell wie möglich errichtet wird. Wir haben 

eine Genehmigung für Schacht Konrad. Die Bun-

desumweltministerin hat sich mehrfach klar 

dazu positioniert und sagt, das sei eine ihre Prio-

ritäten. Jedenfalls ist nicht daran gedacht, die 

Entscheidung für das bereits genehmigte Lager 

noch einmal aufzumachen.  

Wir wissen, dass Schacht Konrad alleine in dem 

jetzt genehmigten Umfang nicht ausreichen wird. 

Das ergibt sich aus dem Nationalen Entsorgungs-

programm - übrigens wirklich nicht überra-

schend, sondern das war bekannt. Ich habe 

kleine Anfragen aus der letzten Legislaturperiode 

gesehen, dass wir möglicherweise Urenco-Abfälle 

haben. Wer sagt, das war nicht bekannt, dass wir 

möglicherweise - jedenfalls arbeiten wir daran - 

Asse-Abfälle bekommen, nämlich dann, wenn 

der Gesetzesauftrag erfolgreich umgesetzt wird, 

die Asse-Abfälle zu bergen - - Dass das alles 

obendrauf kommt, das war bekannt. Dafür brau-

chen wir eine weitere Lagerungsmöglichkeit, und 

die kann nach Lage der Dinge entweder nur eine 

Ausweitung der Genehmigung für Schacht Kon-

rad sein, was in der Region logischerweise nicht 

zu Beifallsstürmen führt, oder das Endlager, über 

das diese Kommission hier vorrangig redet, wird 

an dem gleichen Standort die zweiten möglicher-

weise 300 000 cm³ aufnehmen. Insofern, Herr 

Brunsmeier, ist da natürlich auch das Mandat 

vorrangig mit den hochradioaktiven Abfällen 

richtig gewählt, weil es tatsächlich einen Konnex 

zu der übrigen Frage gibt.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Flasbarth. - Herr Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Ich bin ja etwas berüchtigt dafür, 

dass ich immer sage, wie die Sicherheitssituation 

aussieht. Vielleicht ist das auch der Grund für 

mein Drängeln, was vorhin zitiert worden ist. Es 

ist nun einmal in dieser Republik und auch wo-

anders weltweit so, dass laufende Kernkraftwerke 

die relativ gefährlichsten, und zwar mit Abstand 

gefährlichsten, Dinge sind, die wir unter kern-

technischen Anlagen haben. Ich lasse jetzt ein-

mal die Wiederaufarbeitung usw. weg. Die zweite 

Stufe ist, dass man ein abgeschaltetes Kernkraft-

werk hat, in dem man aber noch die abgebrann-

ten Brennelemente in den Lagerbecken oder im 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 22 von 84 
am 2. Februar 2015 

Reaktorkern hat, wie es in Brunsbüttel gelöst 

worden ist. Das ist mit Abstand - da rede ich jetzt 

nicht über Faktor 2 oder 3, sondern über Faktor 

1 000 oder so - weniger gefährlich als ein laufen-

des Kernkraftwerk. Und doch sind bei den Reak-

toren, wenn dort die Brennelemente im nassen 

Lager sind, die Kühlsysteme notwendig, und 

wenn wir Kernkraftwerke haben, die keinen 

Schutz gegen einen Flugzeugabsturz haben - da 

kann man, Klammer auf, auch immer dazusagen: 

auch wenig Schutz gegen Terrorangriffe haben; 

das war auch einer der Gründe für die Auswahl 

der Stillzulegenden in 2011 -, dann ist das auf je-

den Fall unter Terror, wie unter Flugzeugabsturz 

und wie unter anderen Dingen eine Situation, die 

noch ziemlich ungemütlich bis gefährlich ist, 

wenn man Brennelemente in den Lagerbecken 

hat usw.  

Und dann haben wir eine Technik, nämlich die 

Castoren oder Konkurrenzprodukte, die sich im 

Zwischenlager befinden. Da haben die Vertreter 

der Aufsichtsbehörden von Bund und Land jetzt 

gesagt: Die sind ungefährlich. Man kann sicher 

sagen: Sie sind für ein paar Jahrzehnte ungefähr-

lich. In der Technik ist aber nie etwas absolut un-

gefährlich. Man kann diese Anlagen nicht über 

Jahrhunderte stehen lassen. Es wird immer wie-

der Ereignisse geben, durch die es dazu kommt, 

dass die Lagerbehälter zerstört werden.  

Das Ganze ist viel aufwendiger als im laufenden 

Kernkraftwerk, das ist auch immer noch viel auf-

wendiger als in einem stillgelegten Kernkraft-

werk mit den Brennelementen im Lagerbecken. 

Aber es ist möglich, und man kann es nicht aus-

schließen. Das war sicher ein bisschen auch das 

Bedenken, das in dem Prozess bei den Klägern 

eine Rolle gespielt hat. 

Wir diskutieren jetzt darüber - und das ist ja der 

Zweck dieser Kommission und vieler anderer De-

batten -, dass wir die Abfälle in den relativ unge-

fährlichsten Zustand verbringen, nämlich an eine 

vernünftige Stelle unter der Erde ins Endlager. 

Man muss sich immer wieder einmal die Abfol-

gen klarmachen: Es gibt diese vier Stufen der Ge-

fährdung, und sie liegen nicht nur um ein paar 

Prozent auseinander - vor allem im langen Maß-

stab -, sondern da handelt es sich um ganz andere 

Größenordnungen. 

Wenn wir jetzt hingehen und sagen: „Wir disku-

tieren nicht mehr über Zwischenlager, Genehmi-

gungsverfahren oder Neubeladung von Castoren“, 

dann, lieber Klaus Brunsmeier, müssen wir uns 

darüber im Klaren sein: Damit fordern wir die ge-

fährlichere Variante. 

Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir 

fordern quasi, dass die Brennelemente nicht in 

die Castoren kommen, sondern in den Lagerbe-

cken bleiben, in denen sie besser „kaputtmach-

bar“ sind und auch durch zufällige Ereignisse 

besser kaputt gemacht werden können. 

Wenn wir hier - damit komme ich zur Aufgabe 

der Kommission - 30 Jahre lang darüber diskutie-

ren, wie wir das allerschönste Endlager mit den 

allerschönsten Absicherungen hinbekommen, 

dann bewirken wir damit im Grunde, dass die 

ganze Zeit über die Zwischenlager stehen blei-

ben. 

Diese Zusammenhänge muss man sich klarma-

chen. Mir ist mehrfach vorgeworfen worden, ich 

würde künstlich Sachzwänge schaffen. Aus tech-

nisch-physikalischer Sicht bestehen aber eben 

die Voraussetzungen für diesen Unterschied. 

Wenn man den nicht benennt, dann lügt man 

den Leuten etwas vor, Herr Dürr. Deswegen ver-

stehe ich auch alles, was Sie vorhin gesagt haben. 

Ich kann es an vielen Stellen unterstreichen. 

Wir können hier nicht so tun, als würden wir nur 

unter dem Druck von Leuten stehen, die ein 

Problem mit der Endlagerung haben, sondern wir 

stehen auch unter dem Druck von vielen Leuten, 

die die Zwischenlager am Hals haben, die aber 

bisher vielleicht noch nicht laut genug sind.  
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Wir stehen außerdem unter Druck, weil es eben 

die politische Situation gebietet, die Abfälle aus 

La Hague und Sellafield an einem Ort zu belas-

sen, der nicht „Zwischenlager Gorleben“ heißt. 

Wir stehen unter dem Druck, Lösungen zu finden 

- wie auch immer.  

Was ich politisch für sehr gefährlich halte, ist die 

Tatsache, dass es derzeit ein wenig so aussieht, 

als würde die Lösung weiter in die Ferne rücken. 

Gefühlt war diese Lösung bei denjenigen, die po-

litisch beobachten, vor einem halben Jahr näher 

als jetzt. Wir dürfen auf keinen Fall signalisieren, 

dass wir noch nicht einmal mit dieser Frage klar-

kommen. Dann glaubt nämlich keiner, dass je-

mals am Endlager gearbeitet wird.  

Um vielleicht noch einmal an das anzuknüpfen, 

was Klaus Brunsmeier - aus meiner Sicht zu 

Recht - angesprochen hat: Die Klagen der EVOs - 

ich verstehe von der fachlichen bzw. juristischen 

Argumentation her, warum er es macht - sind ge-

nauso wenig hilfreich wie Klagen gegen Zwi-

schenlager, die von anderen unterstützt werden. 

Das führt in der politischen Situation insgesamt 

dazu, dass nichts unternommen wird, um die Ab-

fälle, die wir sozusagen am Hals haben, in siche-

rere Zustände zu überführen. 

Wir sollten in der Kommission bitte darauf ach-

ten, dass wir dazu beitragen, mit vernünftigen 

Zeitabläufen in einen sichereren Zustand zu 

kommen, und nicht das Gegenteil bewirken. - 

Danke. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Vielen Dank, 

Herr Sailer. - Herr Thomauske, bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Mit den Ausführun-

gen von Herrn Sailer stimme ich weitestgehend 

überein; mit der Begrifflichkeit, wenn es juris-

tisch gemeint sein sollte, allerdings nicht. Bei be-

stehenden Kraftwerken oder Zwischenlagern von 

„Gefährdung“ zu reden, würde unmittelbar den 

Zwang entfachen, dass die Aufsichtsbehörden tä-

tig werden müssten. Insofern verstehe ich eine 

Differenzierung zwischen relativen Sicherheiten 

oder Unsicherheiten. Aber ich glaube, da liegen 

wir letztlich nicht wirklich auseinander. 

Im Hinblick auf die Frage nach der Zwischenla-

gerung erscheint es mir notwendig, zwei Sätze 

auf die Fragestellung zu verwenden, was denn da 

eigentlich genehmigt ist. Bei der Zwischenlage-

rung handelt es sich eben nicht um die Genehmi-

gung einer Anlage, wie wir sie aus dem Betrieb 

der Kernkraftwerke kennen, wo ein Kernkraft-

werk genehmigt wird, das eine Betriebsgenehmi-

gung erhält und auf dieser Grundlage betrieben 

werden kann. 

Die Zwischenlagergenehmigung ist keine Anla-

gengenehmigung. Was ist genehmigt? Genehmigt 

ist erstens baurechtlich der Bau einer Anlage. 

Zweitens genehmigt ist - bezogen auf den jeweili-

gen Behälter - die Aufbewahrung dieses Behälters 

in jenen Räumlichkeiten. Es ist also nicht das 

Zwischenlager genehmigt, vielmehr darf dieser 

Behälter dann in diesem Lager zwischengelagert 

werden, wenn die erforderlichen Voraussetzun-

gen gegeben sind. In der Wahrnehmung mag das 

ein marginaler Unterschied sein; de facto ist es 

jedoch ein grandioser Unterschied, auch in den 

Konsequenzen. 

Von Herrn Habeck ist vorhin angesprochen wor-

den, dass damit das Zwischenlager in Brunsbüt-

tel seine Genehmigung verloren habe. Das ist mit-

nichten richtig. Vielmehr ist die Genehmigung, 

bezogen auf die Behälter, die dort aufbewahrt 

worden sind, erloschen. Gleichzeitig gibt es aber, 

wenn ich richtig informiert bin, einen anderen 

Antrag - und zwar von Vattenfall - zur Einlage-

rung anderer Behälter in diesem Zwischenlager. 

Wenn es nun kein Ermittlungs- und Bewertungs-

defizit gibt, ist das Bundesamt für Strahlenschutz 

in der Lage, diesem Antrag entsprechend Rech-

nung zu tragen und eine Gestattung zu erteilen, 

diese Behälter in diesem Zwischenlager aufzube-

wahren. Aus meiner Sicht stünde dem nichts ent-

gegen. Damit könnte auch das Zwischenlager, so-

weit es diese Behälter betrifft, ordnungsgemäß 

weiter genutzt werden.  
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Weiterhin könnte selbstverständlich auch ein 

Antrag gestellt werden, die Abfälle aus der Wie-

deraufarbeitung in dieses Zwischenlager einzu-

bringen. Dies muss vom Bundesamt für Strahlen-

schutz entsprechend genehmigt werden.  

Wie gesagt, es ist kein Lager, das die Genehmi-

gung verwirkt hat, sondern es ist die Einlagerung 

dieser konkreten Behälter, die jetzt nur noch ge-

duldet ist. Das Lager selber hat insofern keine 

Veränderung erfahren, sondern lediglich die Ge-

nehmigung zur Aufbewahrung dieser Behälter in 

diesem Lager, und die ist immer behälterspezi-

fisch. Insofern sind wir nicht so weit, dass wir sa-

gen können, das Zwischenlager in Brunsbüttel 

hätte seine Genehmigung verwirkt.  

Sie haben einen zweiten Aspekt angesprochen, 

Herr Habeck; da hieß es: Na ja, dann bringt man 

die Abfälle möglicherweise in das Zwischenlager 

Brokdorf, die haben Platz, die haben die Geneh-

migung.  

Aber: Dem ist mitnichten so, denn auch dafür 

müsste ein Antrag gestellt werden, der dann wie-

der entsprechend beklagt werden könnte. Die Ge-

nehmigung bezieht sich auch in Brokdorf nur auf 

die dort eingelagerten Behälter. Dort befinden 

sich aber nun gerade Behälter aus einem anderen 

Kernkraftwerksbereich - und dann noch Siede-

wasserbrennelemente, im Unterschied zu Druck-

wasser -, und diese sind mitnichten von der Ge-

nehmigung umfasst.  

Insofern stellt sich die Frage dort in gleicher 

Weise. Auch dort müsste eine neue Genehmi-

gung erteilt werden. Insofern bringt es Ihnen im 

Grunde überhaupt nichts, wenn Sie hier auf 

Brokdorf verweisen, denn Brokdorf würde im 

Zweifel - und das ist der Kern der Auseinander-

setzung - die Frage stellen: „Wie überzeuge ich 

das Gericht und setze es davon in Kenntnis, dass 

ein Ermittlungs- und Bewertungsdefizit eben 

nicht vorliegt?“. 

Wie ich Herrn Flasbarth vorhin verstanden habe, 

wird in den Gesprächen mit BMI und BMJ daran 

gearbeitet, darüber eine Entscheidung herbeizu-

führen, wie man damit umgehen kann, um dem 

Gericht die erforderlichen Informationen zur Ver-

fügung zu stellen. 

Insofern wäre das aus meiner Sicht ebenfalls 

keine hinreichende Lösung, sondern man kann 

durchaus bei dem bestehenden System verblei-

ben. Man muss nur die Anträge entsprechend be-

scheiden und dann eine Vorstellung darüber ha-

ben, wie man mit dem Gericht umgeht. Das be-

trifft konkret auch Brunsbüttel  

Ein Wort noch zur Frage nach dem dritten Stand-

ort. Ich sage einmal: Dem Grunde nach stünde es 

ja dem Bundesumweltministerium oder dem 

Bund frei - wenn er schon ein solch hohes Maß 

an Lösungswillen hat -, selber in die Bresche zu 

springen und das Zwischenlager in Greifswald 

anzubieten. Er könnte sagen: In Sonderheit sind 

wir nun gewillt, bei diesem Zwischenlager - 

selbst wenn dort ansonsten nur Abfälle des Bun-

des liegen - diese Last in gewissem Umfang mit-

zutragen. 

Herr Flasbarth hatte ja gesagt, dass die Kosten-

frage mit den Elektrizitätsversorgungsunterneh-

men weitgehend einvernehmlich gelöst worden 

sei; insofern könnte es an den Kosten nicht schei-

tern. Da wäre es an dieser Stelle eher der feh-

lende politische Wille, wenn ich das einmal so 

festhalten darf.  

Soweit meine Ausführungen dazu.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Zunächst Frau 

Kotting-Uhl, danach kommt Herr Habeck noch 

einmal dran, weil er gegen 13.30 Uhr fahren 

muss. Ich habe hier eine lange Liste, würde aber 

vorschlagen, so zu verfahren. - Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das wird sicher noch 

eine längere Debatte, Frau Vorsitzende, denn das 

sind ja etliche Themen, die wir gerade parallel 

diskutieren. 
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Herr Thomauske, Ihre Bemerkung, diese Zwi-

schenlager hätten keine Veränderung erfahren, 

finde ich ein bisschen irrelevant. Die Atomkraft-

werke in Deutschland hatten nach Fukushima 

auch keine Veränderung erfahren, trotzdem hat 

sich deren Bewertung verändert. Man kann auch 

einmal etwas im Lichte neuer Ereignisse anders 

bewerten, obwohl sich die Sache an sich nicht 

verändert hat. 

Ich höre ebenfalls schon seit Tagen - auch in der 

Fragestunde des Bundestages -, dass an der Si-

cherheit des Zwischenlagers Brunsbüttel eigent-

lich gar keine Zweifel bestehen, sondern alles 

nur daran lag, dass die Unterlagen nicht zur Ver-

fügung gestellt werden konnten. Es spielt nur lei-

der keine Rolle, ob ich das glaube oder nicht, 

sondern es spielt eine Rolle, ob das nachweisbar 

ist oder nicht, und zwar nicht nur den entspre-

chenden Gerichten, sondern auch der Öffentlich-

keit.  

Das Ganze ist mit Blick auf die Öffentlichkeit 

wieder einmal eine Art Vertrauensgau. Ich erlebe 

uns eigentlich so: Wir versuchen ständig, hier et-

was aufzubauen, wir kommen millimeterweise 

vorwärts - und dann fährt von außen wieder et-

was dagegen und reißt all die kleinen Teilchen, 

die wir aufgebaut haben, mit einem Ruck wieder 

weg.  

Dann gibt es aber auch noch die Frage: Wann löst 

sich endlich das Dilemma um den Verbleib der 

Castoren aus Sellafield und La Hague? Solange 

die Bundesländer da nicht liefern und solange 

die EVUs weiterhin eine Klage nach der anderen 

präsentieren, können wir uns die Arbeit hier ei-

gentlich sparen. 

Das macht so wirklich keinen Sinn. Wir müssen 

in diesen Fragen endlich einmal ergebnisorien-

tiert miteinander diskutieren. Im Grunde haben 

wir ja den Bundesrat hier in der Kommission - 

acht Länder hier, acht Länder in Vertretung -, 

und da bitte ich schon darum, diese Frage vom 

BMUB, das da gar nicht weiterkommen kann, 

wieder ein bisschen an die Länder zurückzuge-

ben.  

Die erste Vereinbarung bestand zwischen der 

Kanzlerin und den Ministerpräsidenten der Bun-

desländer, und da gab es das Versprechen: Wir 

lösen das. - Ich finde, wir sollten es dorthin zu-

rückgeben und sagen: Es ist eure Aufgabe - der 

Bundesrat gemeinsam -, das zu lösen. 

Da richte ich mich jetzt schon an die unionsge-

führten Länder, weil die rot und grün geführten 

Länder allein eben nicht ausreichen, um das 

Problem zu lösen. Deswegen muss die andere 

Seite da konstruktiv mit beteiligt sein. Ich freue 

mich natürlich, Franz Untersteller, dass Baden-

Württemberg - das ja auch mein Land ist -, halb-

wegs noch dabei ist. 

(Min Untersteller: Was heißt „halbwegs“?)  

- Das sagtest du; das habe ich mir extra aufge-

schrieben. Das meinst du aber sicher nicht ganz 

so, sondern vielmehr: „voll dabei“. 

(Zuruf: Wir führen ja Wortprotokoll!) 

Mir ist schon klar, dass die Situation vor Ort 

nicht einfach ist. Wir haben Herrn Dürr hier, wir 

haben ihn auch gehört. Es gab schon reichlich 

Kommunikation - auch von mir - mit Philipps-

burg und mit dem dortigen Oberbürgermeister. 

Das alles verstehe ich wohl, ich will aber auch 

noch einmal deutlich sagen: Als es um die Lauf-

zeitverlängerung ging, habe ich von Neckarwest-

heim und von Philippsburg keinen Protest ge-

hört, dass da plötzlich zu viele Castoren dazu kä-

men. Für Philippsburg habe ich das einmal aus-

gerechnet: Das wären 58 zusätzliche Castoren ge-

wesen - und ich habe keinen Widerspruch ge-

hört. Jetzt geht es um fünf Castoren, und da geht 

in Philippsburg plötzlich die Welt unter. Das 

kann auch nicht sein. 

Wenn wir in Deutschland wirklich - und dazu 

müssen wir innerhalb der nächsten Zeit kommen 
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- mit dem Problem der Entsorgung hoch radioak-

tiver Abfälle vorankommen und uns nicht immer 

nur auf der Stelle drehen wollen, dann muss 

auch die Haltung in den jetzigen Standortkom-

munen eine positivere werden. 

Die Beantwortung der Frage, wohin die Castoren 

aus Sellafield und La Hague kommen, ist eine der 

Voraussetzungen dafür, dass wir hier arbeiten 

können. Diese Frage muss beantwortet werden. 

Und deshalb noch einmal mein Appell: Lasst uns 

den Ball dahin zurückspielen, wo das Verspre-

chen gemacht wurde: Die Kanzlerin und die Mi-

nisterpräsidenten müssen sich noch einmal da-

rum kümmern. 

Dann noch eines, Herr Dürr: Ich habe viel Ver-

ständnis für Ihre Situation und dafür, dass es 

nicht witzig ist, mit Zwischenlagern zu leben, 

von denen man nicht weiß, wann sie denn ein-

mal endlich geleert werden. Das ist völlig klar; je-

des Jahr mehr bedeutet da eine Belastung.  

Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, wo 

die Ursache des Problems liegt: Die Ursache des 

Problems ist nicht die Gründlichkeit, die bei 

Wahl und Inbetriebnahme von Endlagern Gott sei 

Dank an den Tag gelegt wird, sondern die Ursa-

che des Problems ist die Produktion von Atom-

müll. Das möchte ich hier noch einmal festgehal-

ten haben. 

Zum Schluss noch zur Frage, die Robert Habeck 

auch aufgeworfen hatte: Was heißt das denn für 

die Zwischenlagerung insgesamt? Müssen wir 

uns nicht eigentlich auch auf eine Art Langzeit-

Zwischenlagerung einstellen? Diese Frage gehört 

hierher, denn das ist eine der Fragen, über die 

die Kommission entscheiden muss, wenn es da-

rum geht, welche Alternativen es zur tiefengeolo-

gischen Endlagerung gibt und was wir eigentlich 

wollen. Das ist eine der Grundsatzfragen, die wir 

lösen müssen. 

Ich halte eine Langzeit-Zwischenlagerung für die 

denkbar schlechteste Lösung und habe von daher 

ein Interesse, dass wir hier in der Kommission zu 

Ergebnissen kommen, sodass wir uns zügig auf 

den Weg nach einer vergleichenden, ergebnisof-

fenen Endlagersuche machen können. 

Ich sehe es so: Wir müssen uns anschauen, wie 

es mit den Genehmigungen dieser Zwischenlager 

aussieht und wie wir mit diesem Konzept voran-

kommen. Ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vor-

stellen, wie wir im Vorfeld einer Endlagersuche 

für den hoch radioaktiven Müll dann noch eine 

Suche nach zentralen Zwischenlagerstandorten 

durchführen wollen. Eine Akzeptanz für neue 

zentrale Zwischenlagerstandorte zu finden und 

dann noch die Akzeptanz für die eigentliche Su-

che nach Endlagern für hoch radioaktiven Müll 

zu erreichen - das sehe ich einfach nicht. Darüber 

müssen wir noch reden. 

Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine große Lust, 

hier den Energieversorgern und Abfallverursa-

chern wieder einmal etwas abzunehmen und das 

Ganze in staatliche Hand zu geben. So würde es 

aber ablaufen; denn solche Zwischenlager müss-

ten dem Staat, der öffentlichen Hand, gehören 

und auch von dort bezahlt werden. Wir würden 

dann die Verantwortung stückweise wieder an 

die öffentliche Hand geben. Auch darüber müs-

sen wir hier noch einmal gründlich reden. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Sylvia Kotting-Uhl. - Herr Habeck bitte, zu 

einem Zwischenfazit. 

Min Dr. Robert Habeck: Danke, dass ich kurz 

Stellung nehmen darf. Ich weiß, dass ich jetzt 

vielen Leuten die Redezeit wegnehme. Ich habe 

aber vor einem halben Jahr einen Termin ge-

macht, den ich jetzt für eine Stunde wahrnehmen 

muss. Sorry dafür. 

Deswegen schnell ein paar Anmerkungen.  

Erstens. Herr Thomauske, wenn ich das richtig 

weiß, sind Genehmigungen - Sie haben zwar 

recht, es ist umgangssprachlich, zu sagen „das 

Zwischenlager hat die Genehmigung verloren“ - 

der Castoren immer ortsbezogen; insofern kommt 
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es aufs Gleich raus. Man kann die Castoren von 

Brunsbüttel eben nicht einfach in die Halle dane-

ben stellen. Die müssen in diese Halle, und wenn 

die Halle nicht genehmigt ist, dann hat die Halle 

sozusagen die Genehmigungen verloren - das ist 

dann gehupft wie gesprungen.  

Zweitens. Leider hat in diesem Fall der Staat 

keine Prokura, irgendwelche Verpflichtungen    

oder Vorgaben zu machen, wie Anträge zu stellen 

sind. Das halte ich für einen schweren politi-

schen Fehler. Dieser Fehler ist jedoch damals, 

vor zwei, drei Jahren, nicht geheilt worden. Inso-

fern haben Sie völlig recht: Die Antragsteller sind 

die Betreiber der Zwischenlager bzw. der Atom-

kraftwerke. 

Drittens. Ich wäre wirklich froh, wenn Schles-

wig-Holstein helfen könnte, dieses Problem zu 

lösen. Wenn es eine Gelegenheit gibt, dann wer-

den wir versuchen, diese Gelegenheit politisch 

zu nutzen und sozusagen nationale Verantwor-

tung zu übernehmen. Das gilt. 

Es ist nur so - darauf weise ich ausdrücklich hin -

, dass der Rückbau die politische Priorität hat. 

Wir werden versuchen, politisch den schnellsten 

Weg einzuschlagen, der zum Rückbau führt. 

Nach den Gesprächen, die ich geführt habe, ist 

eine Genehmigung für die Brennelemente im 

Atomkraftwerk in Brokdorf deutlich schneller - 

vielleicht mit zwei, drei Monaten Verzug, und 

dann Fortsetzung des Rückbauplan - zu erzielen 

als eine Genehmigung des Lagers, was ja - jeden-

falls damals, als es neu genehmigt wurde - unge-

fähr drei Jahre gebraucht hat. Das ist auch der 

Zeitraum der Duldung, die wir erlassen haben. 

Ich komme zu einem letzten Punkt, und die Ant-

wort darauf muss ich dann im Protokoll nachle-

sen. Jochen Flasbarth, zwei Mal hat die Bundes-

regierung vor Gericht nicht Recht bekommen. 

Und jetzt will sie eine politische Einigung erzie-

len für die Rücknahme von Sellafield-Castoren in 

ein Zwischenlager - wo sie schon zweimal verlo-

ren hat -, das vielleicht in drei Jahren eine Ge-

nehmigung erhält. Dann kann sie vielleicht in 

fünf Jahren oder wann auch immer sagen: Hier ist 

die Bereitschaft. 

Wie soll das denn politisch kommuniziert wer-

den? Also, diese Rede möchte ich gerne einmal 

hören: bei einem Zwischenlager, das keine Ge-

nehmigung hat, politisch zu sagen: Das ist die Lö-

sung für die Rücknahme der Sellafield-Castoren. 

Wenn ihr dann in Brunsbüttel Applaus dafür be-

kommt, dann seid ihr wirklich rhetorische Meis-

ter.  

Das ist fast nicht zu vermitteln. Das liegt aber 

nicht etwa am Weicheier-Gehabe von Schleswig-

Holstein. Das Problem ist, dass die Bundesregie-

rung zweimal vor Gericht nicht Recht bekommen 

hat. Und das verändert eine politische Situation 

natürlich. Darauf weise ich in aller Vornehmheit 

hin. Wenn sich das anders auflöst, dann ist alles 

toll. Wenn Brokdorf auf einmal mehr Platz hat, 

dann ist auch alles toll. 

Es ist nicht nur ein politisches Kommunikations-

problem, sondern es ist auch ein reales Problem, 

jetzt einen Vertrag darüber zu schließen, nicht 

nach Gorleben zurückzugehen - und das ange-

sichts der Erfahrungen, die in den letzten zwei 

Jahren vor Gericht gesammelt wurden.  

Die Bundesministerin hat - Entschuldigung, dass 

ich das sage -, wenn ich das Interview richtig ge-

lesen habe, gesagt: Brunsbüttel ist draußen. - Das 

haben die Leute vor Ort sehr wohl wahrgenom-

men. Das heißt: Ich widerspreche jetzt hiermit 

der Bundesministerin und sage: Endgültig drau-

ßen ist man nicht. Aber die Bundesregierung ist 

schon sehr viel weiter gegangen, als ich das jetzt 

hier tue. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Habeck, auch für diese engagierten Worte 

am Ende. - Herr Zdebel hatte sich gemeldet. Bitte 

schön. 

Abg. Hubertus Zdebel: Danke schön, Frau Vorsit-

zende. - Für mich stellt das Brunsbüttel-Urteil in 
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der Tat eine Zäsur dar, ähnlich wie Herr Bruns-

meier das gesagt hat. Meines Erachtens macht das 

deutlich, dass es jetzt wirklich eines schonungs-

losen Neuanfangs bedarf, was die ganze Atom-

müllpolitik angeht. 

Wir können hier gerne wieder darüber diskutie-

ren, dass im Standortauswahlgesetz festgelegt 

worden ist, dass der Endlagerstandort 2031 ge-

funden sein soll. Ich glaube, das ist jetzt aber 

schon wiederholt widerlegt worden, und wir wis-

sen es im Prinzip auch alle, dass es diesen Endla-

gerstandort 2031 im Betrieb nicht geben wird. 

Insbesondere Herr Thomauske hat das vor Weih-

nachten hier sehr klar deutlich gemacht, und 

zwar überzeugend, wie ich finde. Ich glaube, dass 

die Kommission gut beraten wäre, wenn wir uns 

stärker der Frage der Zwischenlagerung widmen 

würden. Wir müssen uns dieser Frage widmen.  

Sylvia Kotting-Uhl hat gerade gesagt, es sei im-

mer wieder so, dass wir hier in der Kommission 

über den Endlagerstandort reden, und dann wer-

den wir wieder von der Realität eingeholt: durch 

politische Entscheidungen, durch neue Maßnah-

men - insbesondere der Konzerne, die klagen und 

Ähnliches. Darüber haben wir schon die ganze 

Zeit diskutiert. 

Ich glaube, dass wir uns dieser Realität auch ein-

mal stellen müssen. Wir müssen sagen: Das 

Brunsbüttel-Urteil bedeutet, dass wir die Einlei-

tung neuer Genehmigungsverfahren für alle Zwi-

schenlager brauchen. Das muss für alle zentralen 

Zwischenlager gelten, unter anderem für Ahaus, 

Gorleben, Lubmin. Dazu gehört auch, dass das 

Ganze Konsequenzen hat für den Betrieb der 

Atomkraftwerke, die jetzt noch laufen; denn auch 

da ist das Problem der Sicherheitsüberprüfung 

gegeben. 

Ich finde einen Satz in dem Papier, den der 

BUND vorgelegt hat, sehr bedenkenswert: 

Die transparente Sicherheitsüber-

prüfung an den Zwischenlagern 

und an den Atomkraftwerken ist 

bisher mit dem Argument des Ge-

heimschutzes verhindert worden. 

Meines Erachtens wäre es richtig, dann festzu-

stellen: Dies ist nach dem Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts nicht weiter hinnehmbar. Vor 

diesem Hintergrund komme ich zur Schlussfolge-

rung: Wenn das Ganze tatsächlich nicht über-

prüfbar gestaltet werden kann, dann wäre das ein 

Eingeständnis, dass Atomenergie und Rechtsstaat 

nicht miteinander vereinbar sind. Das muss dann 

letztlich zur Konsequenz haben, dass es zum un-

verzüglichen Abschalten der Atomkraftwerke 

kommt. 

Dann noch eine weitere Anmerkung: Herr Ha-

beck hat gerade davon gesprochen, dass Zwi-

schenlager schleichend zu Endlagern werden. 

Meines Erachtens hat er mit dieser Feststellung 

völlig recht. 

Herr Untersteller hat gesagt: Das Ganze wird 

dadurch nicht einfacher, dass die Betreiber kla-

gen. Das ist in der Tat eine unerträgliche Situa-

tion, weil dadurch auch das infrage gestellt ist, 

woran wir hier arbeiten, nämlich einen Konsens 

herzustellen. Da stellt sich natürlich die Frage 

der Zusammensetzung und die Frage nach den 

Stimmrechten, was die Kommission angeht. Da-

mit sind wir automatisch bei der Novellierung   

oder Evaluierung des Standortauswahlgesetzes. 

Ich will noch einmal die Frage aufwerfen, ob es 

dann unter den gegebenen Umständen tatsäch-

lich zielführend ist, wenn diejenigen, die gegen 

diesen Konsens vor Gericht vorgehen, hier mit 

Stimmrecht am Tisch sitzen. Das ist für mich 

nicht geklärt, insbesondere nach dem, was wir im 

Laufe des letzten Jahres in der Kommission erlebt 

haben. 

Herr Flasbarth ist gerade nicht da, dann wende 

ich mich an Herrn Cloosters: Sie alle sind davon 

überzeugt, dass alles so sicher ist. Das ist ja 

schön. Aber dann muss auch der Nachweis dafür 

erbracht werden. Und das ist die Schlüsselfrage. 
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Ich glaube, die Kommission muss sich stärker als 

bisher mit der Frage der Zwischenlagerung ausei-

nandersetzen. Alles andere ist tatsächlich eine 

Scheindebatte und wird den realen Problemen 

nicht gerecht. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Zdebel. - Als Nächstes ist Herr Miersch dran. Ich 

möchte an dieser Stelle jeden darum bitten, noch 

einmal seine Beiträge daraufhin zu überprüfen, 

ob neue Aspekte in die Diskussion eingeführt 

werden. Jetzt trifft es wahrscheinlich den Fal-

schen, aber trotzdem. - Bitte, Herr Miersch. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich versuche das, 

auch ganz konkret, denn wenn das Sinn machen 

soll, was wir hier diskutieren, dann müssen wir 

schauen, worin das Ganze mündet. Dass die Ver-

bindungen zwischen Endlagerfragen und Zwi-

schenlagerfragen ganz klar gegeben sind, das 

zeigt mir diese Debatte heute. 

Die Frage ist, ob die Aufgabe der Kommission, 

nämlich einen Weg des Konsenses zu finden, 

überhaupt realistisch ist. Das will ich an zwei 

Punkten deutlich machen: 

Wenn ich hier vernehme, dass es nach wie vor 

nicht möglich ist, dass die Bundesländer eine Ei-

nigung mit dem Bund über die sechs Sellafield-

Castoren erzielen, dann zeigt mir das, dass es 

sich hier um ein Versagen der Politik handelt. 

Das ist aus meiner Sicht jedenfalls so.  

Bis jetzt haben sich zwei Länder geäußert. Nun 

ist heute Frau Hinz aus Hessen hier, und die 

möchte ich direkt einmal fragen: Diskutiert man 

in Hessen darüber, zur Lösung beizutragen? Das 

muss in einer solchen Runde, wenn wir schon 

hier zusammensitzen, einfach einmal auf den 

Tisch. 

(Min Untersteller: Es gibt auch noch ein 

bundeseigenes Zwischenlager!) 

- Ja, Herr Untersteller. Ich wollte Sie eigentlich 

gerade loben, aber dann lasse ich das jetzt. - Wir 

können das Ping-Pong-Spielchen jetzt hier weiter 

betreiben, aber ich glaube, wir stehen alle in ei-

ner gewissen Verpflichtung. Sie haben Ihren Bei-

trag geleistet, das ist der Landesregierung von Ba-

den-Württemberg auch anzuerkennen. 

Ich würde mir aber wünschen, dass wir nicht ge-

genseitig mit dem Finger auf uns zeigen. Wenn 

wir hier schon gemeinsam sitzen, dann würde 

mich einfach interessieren, ob es innerhalb der 

hessischen Landesregierung Debatten dazu gibt.  

Ein zweiter Punkt. Ich weiß nicht, ob Herr Fi-

scher auf der Liste steht. Was Klaus Brunsmeier 

hier angeführt hat, gehört jedoch auch dazu. Bis-

lang habe ich die Klagen - auf Schadensersatz etc. 

- immer zumindest respektiert. Das ist in einem 

Rechtsstaat der Fall. So etwas muss man auch er-

tragen können.  

Die Begleitmusik jedoch, die ich in den letzten 

Wochen wahrgenommen habe - gerade was Gor-

leben, § 9a AtG etc. angeht -, ist eine andere. Das 

ist nach meiner Auffassung eigentlich die klare 

Erkenntnis, dass dieser Konsens nicht gewollt ist. 

Deswegen frage ich mich - Sie können das nicht 

für alle vier erklären -, ob man tatsächlich an ei-

nem Konsens interessiert ist, der möglicherweise 

auch die Akzeptanz der politischen Entscheidun-

gen, wie sie jetzt vorliegen, zur Folge hat. 

Ich frage mich, ob wir das heilen können. Im Mo-

ment ist jedenfalls hier in diesem Raume spürbar, 

dass es ein Riesenmisstrauen gibt, und die Frage 

ist, ob man das zum Beispiel durch einen einver-

nehmlichen Appell dieser Kommission in den 

politischen Raum heilen kann. Ich will einfach 

einmal infrage stellen, ob das machbar ist, denn 

im Moment ist keinerlei konstruktives Verhalten 

der EVUs erkennbar. Das behindert die Arbeit na-

türlich massiv. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Miersch. - Herr Kanitz, bitte. 
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Abg. Steffen Kanitz: Vielen Dank, Frau Vorsit-

zende. - Herr Kollege Zdebel, das eine ist das, 

was man politisch möchte, und das andere ist 

das, was die Fakten darlegen. Die Fakten besagen 

nun einmal, dass die Genehmigungen für die an-

deren Zwischenlager mit dem Urteil eben nicht 

erloschen sind. Ich finde, das gehört zur Redlich-

keit dazu. Herr Flasbarth, vielen Dank für Ihre 

Ausführungen. Das so zu betonen, ist mir schon 

wichtig, weil wir hier ja öffentlich tagen.  

Von dieser Kommission darf nicht das Signal 

ausgehen, dass sich mit dem Urteil an der Sicher-

heitslage der Zwischenlager irgendetwas geän-

dert hat. Da sind wir uns völlig einig. Deswegen 

ist es mir wichtig, dass wir zugleich - Frau Kot-

ting-Uhl hat es angesprochen; Stichwort: Trans-

parenz - deutlich machen, dass wir das gegen-

über der Bevölkerung auch nachweisen müssen. 

Im Übrigen hat es nach 9/11 verschiedene Siche-

rungsmaßnahmen gegeben. Herr Staatssekretär, 

vielleicht könnten Sie - das muss ja nicht im De-

tail sein - einmal für die Öffentlichkeit ausfüh-

ren, wo und an welcher Stelle es Verbesserungen 

gegeben hat in den Zwischenlagern, damit das 

auch noch einmal deutlich wird.  

Ich hielte es auch für richtig, wenn wir die Ge-

spräche zwischen BMUB, Innenministerium und 

Justizministerium abwarten, wie denn in Zukunft 

dieser Nachweis erbracht werden kann in mögli-

chen juristischen Auseinandersetzungen. Diesen 

Auftrag können wir als Kommission Ihnen nicht 

abnehmen. Insofern ist es doch gut, wenn Herr 

Flasbarth das hier ankündigt und uns in Zukunft 

darüber berichtet. 

Ich möchte noch einmal das aufgreifen, was Herr 

Dürr gesagt hat - vielen Dank dafür -, Stichwort: 

Konrad, schwach und mittel radioaktive Abfälle. 

Sie haben ja völlig Recht. Das ist ein Thema, das 

wir auch im Zusammenhang mit dem nationalen 

Entsorgungsprogramm schon diskutiert haben. 

Bei der Frage nach einem Signal in Richtung der 

Standortgemeinden, an denen es bisher schon 

Zwischenlager gibt, haben wir deutlich gemacht, 

dass wir als Kommission - genauso wie das 

BMUB auch - ein hohes Interesse daran haben, 

dass dieser Zeitplan 2022 realisiert wird. 

Uns ist sehr daran gelegen, dass wir gemeinsam 

alles daransetzen, das Versprechen, das Sie Ihren 

Bürgern vor Ort gegeben haben, auch einhalten 

zu können. Redlichkeit und Transparenz sind da 

sehr wichtige Stichworte. 

Wenn wir schon bei Appellen sind, möchte ich 

mit einem Appell an uns schließen: Die Frage, ob 

diese Kommission ein Erfolg wird und wie diese 

Kommission in der Öffentlichkeit gesehen wird, 

hängt ein Stück weit auch an uns selbst.  

Vorhin sind die Klagen der EVUs angesprochen 

worden. Ich will noch ein anderes Thema anspre-

chen: Wenn wir uns gegenseitig in Blogs diskre-

ditieren, in einer Art und Weise, wie man einfach 

nicht zusammenarbeitet, dann führt das nicht 

dazu, dass diese Kommission nach außen ein 

Bild der Geschlossenheit abgibt oder man glau-

ben könnte, dass man ernsthaft daran interessiert 

sei, eine Lösung herbeizuführen. 

Wenn wir in den entsprechend interessierten 

Kreisen immer wieder hören, dass einzelne Mit-

glieder dieser Kommission - von allen Seiten - 

gar kein Interesse daran haben, zu einer Lösung 

und zu einem Konsens zu kommen, dann hilft 

uns das auch nicht. 

Wenn wir schon die eine Seite angreifen, dann 

sollten wir die andere nicht außen vor lassen. Da 

sollten wir uns alle an die eigene Nase fassen. 

Das Interesse, diese Kommission zu einem Erfolg 

zu führen, haben wir doch alle. Es liegt jetzt an 

uns selbst, ob uns das gelingt oder nicht.  

(Zuruf: Wer hat denn da gebloggt?)  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Vielen Dank, 

Herr Kanitz. - Herr Gaßner, bitte. 
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Hartmut Gaßner: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. 

- Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Flas-

barth. Vorhin habe ich Sie so verstanden, dass 

Sie relativ deutlich herausgestrichen haben, dass 

es jetzt bezogen auf die infrage stehenden Casto-

ren aus La Hague und Sellafield um die Frage 

geht, ob und inwieweit sich ein drittes Land fin-

det.  

Sie haben dann anschließend deutlich gemacht, 

dass momentan die Frage einer Antragstellung 

durch die EVU daran scheitert, dass diese Bereit-

schaft eines dritten Landes nicht gegeben ist. In 

welcher Verbindung steht jetzt diese Aussage 

dazu, dass es wohl Einigkeit auf der Kostentra-

gungsebene gibt - das habe ich jetzt wirklich 

nicht verstanden, das ist nicht rhetorisch - bezüg-

lich der Verfassungsbeschwerde gegen § 9a AtG?  

Das ist mir nicht ganz deutlich geworden, weil 

diese Frage der Verfassungsbeschwerde gegen 

§ 9a AtG im letzten Jahr vorgetragen wurde als 

„notwendige Positionierung bezüglich der Kos-

tentragung“. Herr Fischer hatte uns dazu ausge-

führt, dass er zwar den Konsens hier mitträgt, 

aber eben die Kostenfrage nicht. Sind die Kosten 

jetzt geklärt, oder sind sie nicht geklärt? Oder ist 

die Antragstellung deshalb blockiert, weil die 

Kostentragung noch offen bleibt? Das würde ich 

gerne in einem Bezug sehen wollen. - So weit 

meine eine Frage.  

Dann habe ich noch eine Anmerkung, Herr 

Thomauske: Ich glaube, dass diese rechtliche 

Einordnung - ob Lage oder Aufbewahrung - nicht 

so sehr von Bedeutung ist. Wichtig ist aber si-

cherlich die Fragestellung, ob und inwieweit jede 

neu zur Genehmigung stehende Aufbewahrung 

im Lichte dieser Entscheidung des Bundesver-

waltungsgerichts zu sehen ist. 

(Zuruf von Prof. Dr. Bruno Thomauske)  

Damit ist jedenfalls die Frage, ob und wie weit 

andere Behälter beispielsweise nach Brunsbüttel 

oder nach Brokdorf gebracht werden, wieder eine 

Frage nach den anderen Behältern. So haben wir 

keine im engeren Sinne behälterspezifische 

Sichtweise, sondern es geht um die Frage der 

Aufbewahrung von bestimmten Castoren an be-

stimmten Orten. Da sind relativ viele Orte durch 

den Bestandschutz aktuell in einer Situation, die 

Herr Brunsmeier anders sehen möchte. Ob da al-

lerdings der Weg gewählt wird, neue Genehmi-

gungsverfahren zu verlangen oder andere Metho-

den, das sind juristische Feinheiten.  

Wichtig wäre mir allerdings die Klärung der 

Frage, was eigentlich die Antragstellung bei-

spielsweise in Philippsburg hindert.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ich denke, am 

Ende werden Herr Flasbarth, Herr Untersteller 

und Herr Dürr vielleicht noch zwei, drei Sätze sa-

gen und damit entsprechende Fragen beantwor-

ten können. - Frau Hinz, bitte schön. 

StMin’in Priska Hinz: Zunächst einmal möchte 

ich auf das Thema „Brunsbüttel-Urteil“ eingehen, 

auch für Hessen, weil wir in Biblis ein stillgeleg-

tes AKW haben, das wir rückbauen wollen. 

Ich sage ausdrücklich: Wir gehen davon aus, dass 

wir nicht nur eine rechtskräftige Genehmigung 

haben, sondern dass diese auch Bestand hat. Wir 

brauchen diese rechtskräftige Genehmigung auch 

für den Rückbau des Atomkraftwerkes.  

Und wer jetzt allen Ernstes glaubt, er könne alle 

Zwischenlagerstandorte infrage stellen, muss 

sich darüber im Klaren sein, dass wir ein Prob-

lem mit dem Rückbau der stillgelegten Atom-

kraftwerke bekommen. Jeder, der wirklich den 

Atomausstieg will, wird ein Interesse daran ha-

ben, dass wir die Dinger auch wegbekommen, 

dass der Atomausstieg also nicht nur auf dem Pa-

pier steht, sondern dass er auch real durch Abbau 

der AKWs stattfindet. 

Insofern gehen wir jetzt davon aus, dass unsere 

Genehmigung Bestand hat. Schwieriger wird es, 

wenn es Änderungsgenehmigungen bedarf. Da 

muss dem BfS klar sein, dass die Änderungsge-

nehmigungen, die Genehmigungsverfahren, 
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wenn sie denn stattfinden, dann auch so rechtssi-

cher durchgeführt werden können, dass die Lager 

nicht infrage gestellt werden. 

Das Nächste ist die Frage zu den Castoren. Herr 

Miersch, das wird nicht nur innerhalb der hessi-

schen Landesregierung diskutiert, sondern auch 

öffentlich in Hessen, auch im Parlament, wie Sie 

sich vermutlich denken können. Hessen hat sich 

im Gegensatz zu der vorherigen Landesregierung 

- auch das wissen Sie ja als informierter Abgeord-

neter - grundsätzlich dazu bereit erklärt, dass - 

wenn die fachlichen Kriterien stimmen sollten -, 

Biblis als Standort für rückkehrende Castoren in-

frage kommen könnte.  

In den entsprechenden Sitzungen, die im BMUB 

stattgefunden haben, habe ich dies ebenfalls so 

erklärt. Wir haben auch fachliche Prioritäten fest-

gelegt und haben festgestellt, welche Standorte 

alle für rückkehrende Castoren infrage kommen, 

jenseits von Schleswig-Holstein und Baden-

Württemberg. Das waren einige Länder. 

Mein Vorschlag, dass wir diese Standorte als 

Auswahlstandorte mit den entscheidenden Prio-

ritätensetzungen oder Kriterien der Ministerprä-

sidentenkonferenz zur Entscheidung übergeben, 

hat allerdings keinen Anklang gefunden. Viel-

mehr wollte die Bundesumweltministerin bilate-

rale Gespräche führen.  

So ist der Stand bis heute, dass wir aufgrund die-

ser Tatsache keine weiteren Standortentschei-

dungen haben. Ich bin der Meinung, dass wir 

dringend - aufgrund des Brunsbüttel-Urteils und 

der Tatsache, dass Brunsbüttel erst einmal aus-

scheidet für Castoren aus Sellafield - einen neu-

erlichen Anlauf nehmen müssen, um Standorte 

zu finden.  

Ich glaube, dass die Öffentlichkeit ein Riesen-

problem damit hat, dass wir nach dem Brunsbüt-

tel-Urteil jetzt darüber diskutieren, ob die Zwi-

schenlagerstandorte für die Kernbrennstoffe, die 

wir aus den Becken holen, überhaupt noch geeig-

net sind. Wenn wir dann noch auf Dauer infrage 

stellen, dass wir überhaupt Castoren zurückneh-

men, dann fragen die sich doch erst recht, wozu 

es denn eine Endlagerkommission gibt. Denn 

wenn wir schon das vorgelagerte Problem nicht 

in den Griff bekommen, wie sollen wir dann die 

eigentlich notwendigen und entscheidenden 

Maßnahmen noch hinbekommen? Hier sehe ich 

das eigentliche politische Problem. 

Deswegen glaube ich schon, dass wir darauf ach-

ten müssen, dass die Zwischenlager so sicher 

sind, wie nach menschlichem Ermessen möglich 

- wir alle wissen, dass es nie im Leben eine hun-

dertprozentige Sicherheit gibt -, das muss das BfS 

durch entsprechende Genehmigungsverfahren si-

cherstellen. Biblis wird gerade weiter ertüchtigt. 

Das alles dürfen wir aber auch nicht immer wie-

der von anderer Seite infrage stellen.  

Dann müssen wir die Standorte für die Castoren 

klären. Die Hauptaufgabe, die diese Kommission 

leisten muss, besteht meiner Meinung nach da-

rin, die Kriterien für die objektive Endlagersuche 

aufzustellen. Dass alles andere damit zusammen-

hängt, ist klar. Aber das ist wohl der wesentliche 

Punkt.  

Was aus meiner Sicht überhaupt nicht geht und 

was das Vertrauen in die Politik insgesamt unter-

gräbt - das berührt die Frage, wie in Deutschland 

eigentlich Verfahren stattfinden und ob man 

überhaupt zu Kompromissen und Konsensen 

kommt -, das ist das Verhalten der Energieversor-

ger. Das will ich an dieser Stelle - weil ich nicht 

so oft in dieser Kommission bin - noch einmal 

deutlich zum Ausdruck bringen.  

Wenn über 30 Klagen anhängig sind gegen alles 

Mögliche - Endlagersuchgesetz, Atomgesetz, Zwi-

schenlagerstandorte, Schadensersatzklagen, Mo-

ratorium, schlicht gegen alles -, um den Atom-

ausstieg zu diskreditieren, dann ist das ein echtes 

politisches Problem. Da müssen sich die Energie-

versorger - jenseits der Tatsache, dass sie ihren 

Aktionären gegenüber Rechnung tragen müssen, 

was sie ja immer so vor sich her tragen - sagen 

lassen: Das politische Problem und das fachliche 
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Problem haben Sie auch. Denn wo wollen Sie mit 

dem Zeug eigentlich hin? Dafür haben Sie die 

Verantwortung als Unternehmen. Gorleben steht 

nicht zur Verfügung. Das sollten sich alle noch 

einmal hinter die Ohren schreiben. - Danke 

schön. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Frau Hinz, 

herzlichen Dank. - Dann kann Herr Fischer direkt 

darauf antworten. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Herzlichen Dank, 

Frau Vorsitzende. - Sehr geehrte Damen und Her-

ren, es ist heute schon mehrfach angeklungen, 

dass der Prozess, der jetzt noch einmal in die Me-

dien geraten ist, die Klagen, die wir eingereicht 

haben, hier zu einem großen Hindernis geworden 

sind. 

Ich möchte versuchen, damit ein Stück weit auf-

zuräumen bzw. Aufklärung betreiben. Beginnen 

möchte ich mit dem, was Herr Miersch gesagt 

hat. Einen Appell, dass wir - und damit meine 

ich alle Energieversorgungsunternehmen; ich 

traue mir durchaus zu, hier für alle zu sprechen - 

gemeinsam an einer konsensualen Endlagersuche 

arbeiten wollen, kann ich sofort aussprechen, 

und dem kann ich auch zustimmen. 

Wo wir unsere Schwierigkeiten haben - das habe 

ich bereits im vergangenen Jahr erläutert -, das ist 

bei der Kombination dieser Entscheidung mit der 

Frage, wo möglicherweise Castoren eingelagert 

werden. Dazu muss man ein Stück weit in den 

Prozess zurück, der heute schon - zumindest zum 

Teil - andiskutiert worden ist. 

Im Frühsommer 2013 hat es nämlich nicht nur 

die politischen Gespräche gegeben, bei denen 

man einen Deal gemacht hat - nämlich den, dass 

die Einlagerung in Gorleben nicht mehr möglich 

sein soll und man dann auf standortnahe Zwi-

schenlager geht -, sondern es hat auch Gespräche 

mit uns gegeben, mit den Energieversorgungsun-

ternehmen, wo man gesagt hat: Die Fragen, die 

ihr berechtigterweise stellt, werden wir klären. 

Es gibt schriftliche Zusagen darüber, was zu klä-

ren ist, und dass diese Fragen alle zeitnah geklärt 

werden. Das war im Frühsommer des Jahres 

2013. Wir haben dann anderthalb Jahre gewartet, 

bis zum Spätherbst des Jahres 2014, damit diese 

Lösungen herbeigeführt würden. Und ja, Herr 

Flasbarth, wir sind nach wie vor in guten Gesprä-

chen, das ist gar keine Frage. 

Aber wir haben bis zu diesem Zeitpunkt - also 

Herbst 2014 - diese Klärung nicht erreicht. Für 

uns drohte zu diesem Zeitpunkt unsere Frist aus-

zulaufen, hier überhaupt juristische Schritte ein-

zuleiten. Insofern haben wir konsequenterweise 

im Oktober des vergangenen Jahres die Verwal-

tungsgerichte mit der atypischen Feststellungs-

klage bemüht und dann gegen Ende letzten Jahres 

die Verfassungsbeschwerde eingereicht. 

Das ist unser Recht in diesem Staat, dass wir sol-

che Entscheidungen, die ohne unser Zutun ge-

troffen worden sind, überprüfen lassen, weil sie 

uns eben direkt betreffen. 

Wir sind momentan, was die technischen Fragen 

für die Lösung der Zwischenlagerfrage angeht, 

ein deutliches Stück vorangekommen. Das ist si-

cherlich auch den konstruktiven Gesprächen ge-

schuldet, die wir im BMUB geführt haben. 

Wir haben aber noch nicht alle Fragen geklärt. So 

haben wir noch nicht die Frage geklärt, die heute 

schon so oft auf dem Tisch war, nämlich: Welche 

Standorte sollen es denn am Ende sein? - Uns als 

EVUs hilft es nicht, nur einen Standort zu haben. 

Wir brauchen eine Lösung für das Gesamtprob-

lem, denn wir müssen ja auch untereinander als 

EVUs klarkommen, wie denn was an welchem 

Standort geschieht und wer dort Anträge stellt. 

Aber wir sind auch noch nicht abschließend klar 

bei der Frage, wie es denn mit der Kostentragung 

aussieht. Da befinden wir uns im Moment auf ei-

ner Entwicklungsstufe, wo sich neue Lösungen 

auftun; aber wir haben diese Lösung noch nicht. 
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Insofern, Herr Gaßner, zu Ihrer Frage: Wir sind an 

dieser Stelle noch nicht im Konsens. Daher ist 

die Situation für uns momentan nach wie vor un-

befriedigend. Deshalb müssen wir auch - auf je-

den Fall für den Moment - diese Klagen aufrecht-

erhalten, ganz einfach, um hier unsere Rechtspo-

sitionen zu wahren. Sollte sich das Ganze kon-

sensual lösen lassen - was ich durchaus für mög-

lich halte -, dann gibt es auch Möglichkeiten, da-

von wieder Abstand zu nehmen. Aber da sind 

wir - noch - nicht. 

Insofern kann ich nur sagen: Das, was jetzt neuer-

lich - auch letzte Woche noch mal - in den Me-

dien hochgezogen worden ist, nämlich unsere 

Verfassungsbeschwerde, ist nichts anderes als die 

konsequente Fortsetzung dessen, was wir im ver-

gangenen Jahr begonnen haben; das ist nichts an-

deres als die konsequente Ausnutzung unseres 

Rechtes, die Entscheidungen, die da gefällt wor-

den sind, überprüfen zu lassen. 

Unseren Willen, hier möglicherweise die Proble-

matik der Castoren zu lösen, haben wir von An-

fang an erklärt. Aber wir brauchen auch die Be-

antwortung der Fragen, die wir gestellt haben. 

Dabei möchte ich es an dieser Stelle bewenden 

lassen. - Danke. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Fischer. - Herr König, bitte. 

Wolfram König (BfS): Vielen Dank. - Eine Reihe 

von Fragen sind auch an die Genehmigungsbe-

hörde gegangen, und ich möchte kurz noch ein-

mal die Möglichkeit wahrnehmen, die aktuelle 

Situation einzuordnen. 

Es handelt sich um eine Klage gegen eine Geneh-

migung aus dem Jahr 2003 - also über 14 Jahre 

alte Verhandlungen, die stattgefunden haben - 

und die Frage, ob damals Abwägungsprozesse in 

ausreichendem Maße stattgefunden haben, ja     

oder nein.  

Wir haben damals - übrigens gegen den Willen 

der Antragsteller - den Flugzeugangriff mit in die 

Betrachtung einbezogen, weil das nach dem 

11. September 2001 aus unserer Sicht als Geneh-

migungsbehörde sehr wohl ein Szenario war. Ab 

jenem Zeitpunkt war dann für unsere Bewertung 

von Bedeutung, dass auch andere Tatmittel als 

bis dahin betrachtete eingesetzt werden können. 

Ebenfalls nicht begrenzt - und da komme ich auf 

Sie, Herr Dürr - war die Antragstellung hinsicht-

lich der Laufzeiten dieser Zwischenlager. Man 

wollte eine unbefristete Laufzeit erwirken. Das ist 

von uns mit dem Hinweis darauf abgelehnt wor-

den, dass wir in den Zwischenlagern kein Endla-

ger sehen, aufgrund der schon von vornherein 

ausgeschlossenen Sicherheitsanforderungen an 

ein derartiges Zwischenlager. Ziel war es, auch 

für die subjektive Wahrnehmung deutlich zu ma-

chen: Es geht um die Überbrückung eines Zeit-

raums von dem Leerräumen von Nasslagern bis 

zur Errichtung und dem Betrieb eines Endlagers. 

Dieses war die Grundlage, die wir von der Ge-

nehmigungsbehörde sehr deutlich mit auf den 

Weg gegeben haben. Was damals galt, gilt auch 

heute: Diese Zwischenlager können kein Endla-

ger werden, technisch nicht, und juristisch auch 

nicht. Sehr wohl aber ist es eine Herausforderung 

in der subjektiven Wahrnehmung der Bevölke-

rung. Das haben wir ernst zu nehmen. 

Was die Frage der gerichtlichen Überprüfung an-

geht: Es ist überprüft worden, ob wir damals un-

ter den damaligen Gesichtspunkten eine ausrei-

chende Sicherheitsbewertung vorgenommen ha-

ben. Dabei ist uns verwehrt gewesen - das wurde 

schon mehrmals gesagt -, alles auf den Tisch zu 

legen, was wir geprüft haben. 

Was geprüft worden ist, sind Dinge, die dem Ge-

heimnisschutz unterliegen und hoffentlich auch 

weiterhin unterliegen werden. Ich glaube, wir 

alle haben eine Verantwortung, die weit über ein 

Transparenzgebot hinsichtlich möglicher Hochri-

sikoanlagen hinausgeht. Von daher hat der Staat 

sich das Recht herausgenommen, ganz gewisse 

Dinge nicht offenzulegen. Ich halte dies für rich-

tig. 
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Dies bedeutet für uns eine große Herausforderung 

für die Zukunft; denn das OVG hat gesagt: Das, 

was wir darlegen durften, auch in der Vorgabe 

der Bundesregierung, ist nicht ausreichend, um 

überprüfen können, ob unsere Bewertungen und 

Ermittlungen ausreichend sind. Es ist nicht fest-

gestellt worden, dass dies nicht erfolgt ist, um 

das noch einmal ganz deutlich zu machen. 

Daher kommt auch die gemeinsame Bewertung 

von Bund und Ländern, wie noch in der letzten 

Woche: Aus dem jetzigen Blick gibt keine Sicher-

heitsdefizite. Außerdem - Herr Kanitz, Sie hatten 

danach gefragt - hat es natürlich in den 13 Jahren, 

die inzwischen vergangen sind, eine Vielzahl von 

weiteren Maßnahmen gegeben, die jeweils auf 

die aktuellen Sicherheitsbewertungen der zustän-

digen Behörden abzielten. 

Da sind zum Beispiel Härtungsmaßnahmen zu 

nennen; eine hat gerade in Bayern zu intensiven 

Diskussionen geführt. Hier sind Mauern errichtet 

worden - oder befinden sich in den Genehmi-

gungsverfahren -, die dazu dienen sollen, den Zu-

gang zu diesen Zwischenlagern zu erschweren, 

sodass nicht irgendwelche Täter die Möglichkeit 

haben, mit ganz gewissen Tatmitteln an die Be-

hälter heranzukommen. 

Dies ist deswegen von Bedeutung, weil damit 

deutlich wird, dass bestimmte Entwicklungen bei 

den Zwischenlagern immer mit reflektiert wor-

den sind, auf Grundlage der rechtlichen Geneh-

migungen. Und zwar werden - umso endgültig 

zur Verwirrung beizutragen -nicht Behälter ge-

nehmigt, sondern es werden Aufbewahrungen 

von Kernbrennstoffen in Behältern genehmigt, 

und die Behälter werden dann jeweils zusätzlich 

zugelassen und sind konkret auf die Zwischenla-

ger fokussiert.  

Herr Thomauske, wir werden keine Gestattung 

abgeben für Brunsbüttel, um das ganz deutlich zu 

machen. Es geht darum, dass die Sicherheitser-

wägungen, die Sicherheitsnachweise von den Be-

treibern geliefert werden. Hier sind die Betreiber 

in der Pflicht. 

Frau Hinz, das ist, glaube ich, ein häufiger Irr-

tum: Nicht das BfS ist für die Sicherheit verant-

wortlich, sondern die Sicherheit liegt primär in 

der Hand der einzelnen Betreiber, die den gesetz-

lichen Anforderungen gerecht werden müssen.  

Diese Anforderungen sind formuliert in gesetzli-

chen und untergesetzlichen Regelwerken, und 

dementsprechend müssen die Betreiber die Ge-

nehmigungsunterlagen qualifiziert beibringen. 

Sehr wohl hat dann die Behörde auch die Mög-

lichkeit, darüber hinausgehende Sicherheitsbe-

trachtungen zu vollziehen. 

Genau das ist vonseiten des BfS im Zusammen-

hang mit dem Flugzeugangriff passiert, und zwar 

zu einem Zeitpunkt, als dies noch nirgendwo für 

irgendeine Atomanlage praktiziert worden ist. 

Wir haben einen gezielten Flugzeugangriff mit 

großen Passagiermaschinen ab dem Zeitpunkt der 

ersten Genehmigung in diesem ganzen Konvoi 

von Genehmigungen mit betrachtet. 

Hier haben wir zunächst Flugzeugtypen betrach-

tet, die zu jenem Zeitpunkt schon am Markt gän-

gig waren. Später sind Betrachtungen auch für 

den A380 - also für den größten Flugzeugtyp, der 

derzeit unterwegs ist -, mit einbezogen worden. 

Das war uns dann ab 2007 nicht mehr verwehrt, 

und wir haben für die Änderungsgenehmigungen 

seitdem auch diese Betrachtung für alle Zwi-

schenlager - seien es zentrale oder dezentrale - 

durchgeführt, und zwar von Amts wegen. 

Das ist wichtig, um einfach noch einmal ein Ge-

fühl dafür zu bekommen, warum es ein großes 

Delta gibt bei der Entscheidung des Gerichts und 

der Interpretation. Hier beziehe ich mich auf ei-

nen Beschluss des OVG  Schleswig. Das Gericht 

hat diese Ermittlungs- und Bewertungsdefizite 

aus seiner Sicht konstatiert, ohne zu sagen, dass 

sie nicht stattgefunden haben. Sie konnten es aus 

ihrer Aktenlage nicht nachvollziehen, auch im 

Im-Kamera-Verfahren nicht. 

Es hat aber darüber hinaus ein weiteres Urteil ge-

geben, nämlich vom Verwaltungsgerichtshof 
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München, mit einer gleichen Fragestellung zu ei-

nem anderen Zwischenlager. Dieses Gericht ist 

zu einer anderen Entscheidung gekommen, näm-

lich dass die Genehmigung rechtskräftig ist. Dies 

ist auch vor dem Bundesverwaltungsgericht be-

stätigt worden. 

Deswegen ist die Aussage von Herrn Habeck - er 

ist leider nicht mehr da - nicht präzise. Es gibt 

nicht verschiedene Verfahren nach dem Stand-

ortauswahlgesetz, die die Bundesregierung verlo-

ren hat, sondern wir haben eine Überprüfung 

nach dem Standortauswahlgesetz vom Bundes-

verwaltungsgericht. Und diese Überprüfung war 

keine materielle, sondern sie zielte allein darauf, 

die Frage der Revisionszulassung zu überprüfen, 

mit sehr hohen Maßstäben. 

Es gibt also auch keine Bewertung des Bundes-

verwaltungsgerichts, dass das, was das OVG ge-

sagt hat, geteilt wird. Vielmehr geht es um die 

Frage der Nichtzulassung der Revision durch das 

OVG: ist das rechtmäßig - ja oder nein? 

Das Standortauswahlgesetz ist von Ihnen be-

schlossen worden nach dem Beschluss des OVG, 

nicht vorher. Auch das ist wichtig, wenn es um 

die Frage geht: Haben wir wirklich eine neue Si-

tuation in der Gesamtbewertung? - Nein, das ha-

ben wir nicht. Das OVG hat sein Urteil im Juni 

2013, vor dem Beschluss des Standortauswahlge-

setzes, verkündet. Die Überprüfung durch das 

Bundesverwaltungsgericht hinsichtlich der Revi-

sionszulassung hat danach stattgefunden. 

Sie können davon ausgehen, dass wir als Bundes-

amt, das in der Verantwortung für die Zwischen-

lagergenehmigungen steht, viel lieber unsere Ak-

ten offengelegt hätten. 

Ich bin daher sehr froh darüber, dass sich Bund 

und Länder noch einmal darüber verständigt ha-

ben, sowohl die Regelwerksgebung, die sowieso 

schon alle drei Jahre einer Revision unterliegt, 

wie auch die Aktenvorlage bei Gericht noch ein-

mal zu überprüfen. 

Es ist aber mitnichten so, Herr Sailer, dass wir 

etwa eine Gleichheit sähen zwischen der Klage 

eines Energieversorgungsunternehmens aus ma-

teriellem Anlass und den Klagen von Anwohnern 

zur Klärung möglicher Sicherheitsdefizite. Hier 

haben Anwohner von ihrem Recht Gebrauch ge-

macht, einen entsprechenden Beschluss, eine Ge-

nehmigung des BfS, zu beklagen. 

Hierzu haben sie nicht nur ein gutes Recht, son-

dern die Art der Bürgerbeteiligung, die wir vom 

ersten Tag an praktiziert haben, zielte darauf ab, 

für die Verfahren eine größere Rechtssicherheit 

hinzubekommen sowie eine qualitative Verbesse-

rung auch in der Betrachtung der Sicherheitsan-

forderungen.  

Das ist uns in diesem Fall nicht abschließend ge-

lungen, aus ganz verschiedenen Gründen. Diese 

Klage, mit der die Kläger nach 13 Jahren obsiegt 

haben - übrigens mit sehr großem persönlichen 

und finanziellen Engagement -, hat uns zwar weh 

getan, aber es gehört zum verbrieften Recht der 

Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich beteiligen 

und solche Beschlüsse überprüfen lassen kön-

nen. 

Von daher sehe ich uns als Genehmigungsbe-

hörde in einer misslichen Situation, aber gleich-

wohl ist dieses Verfahren eine Bestätigung der 

Form der Beteiligung auch hinsichtlich der recht-

lichen Überprüfbarkeit von solchen Beschlüssen. 

Wir werden uns auch weiterhin an den Prüfmaß-

stäben orientieren müssen. Das Gericht hat für 

uns etwas in das Urteil hineingeschrieben, was 

nur schwer zu praktizieren ist. Es ist auch nicht 

unbedingt im Sinne einer Rechtsklarheit, wenn 

es heißt: Wir müssen als Behörde selber schauen, 

welche anderen Waffen oder Tatmittel sowie 

welche anderen Szenarien möglich sind, und 

zwar durch Recherche im Internet. 

Das kann keine Rechtssicherheit herstellen. Hier-

für haben wir ganz klare Zuständigkeiten von Be-

hörden, und zwar von Bundesbehörden und Län-
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derbehörden, die die jeweiligen Bedrohungssze-

narien einordnen und uns den Maßstab mitge-

ben, an dem wir zu prüfen haben. 

Von daher werden wir sicherlich noch einmal 

schauen müssen, wie wir diesen Prozess abstim-

men. Das jedenfalls sind die Maßstäbe, die für 

uns auch zukünftig maßgeblich sein werden - im-

mer vor dem Bewusstsein, dass Sie gehalten sind, 

uns als Genehmigungsbehörde auf den jeweiligen 

Stand zu bringen und zu prüfen, ob das, was uns 

an Regelwerk mit auf den Weg gegeben worden 

ist, auch tatsächlich haltbar ist. 

Ein letzter Punkt: Konrad. Das ist ein Thema, das 

immer mit hineinspielt. Ja, Herr Dürr, das ist et-

was, was wir klarer definieren könnten und auch 

gerne wollten. Aber vielleicht ist das auch ein 

Thema gerade für diese Kommission; da könnte 

man sich noch einmal anschauen, was nicht sein 

sollte. 

Wir sind auf dem Weg, Konrad mit einem Unter-

nehmen der Energieversorgungsunternehmen so 

zügig wie möglich zu realisieren. Aber wir müs-

sen auch - und das ist entscheidend - jeweils den 

Stand von Wissenschaft und Technik zugrunde 

legen. Das führt jedoch zu erheblichen Proble-

men, wenn wir, wie hier, ein altes Bergwerk - 

was es ja ist - in ein Endlager umrüsten müssen, 

das dem Stand von Wissenschaft und Technik 

entspricht. 

Auf diesem Weg haben wir sehr viel Lehrgeld be-

zahlen müssen. Und dass die Zeitverzögerung al-

lein in der Sache begründet ist - da kann ich Sie 

nur einladen, sich vor Ort ein Bild zu machen. 

Ich glaube, es ist wichtig, gerade vor dem Hinter-

grund derartiger Erfahrungen, die wir in der Bun-

desrepublik gemacht haben, noch einmal zu 

überprüfen, was das zukünftig für die Formulie-

rung von Ansprüchen heißt. Von daher nochmals 

meine herzliche Einladung, sich Konrad vor Ort 

anzuschauen und das Gespräch mit den Beteilig-

ten zu suchen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr König. - Herr Meister, bitte. 

Ralf Meister: Frau Vorsitzende, ein paar Wahr-

nehmungen: Wir haben diesen Tagesordnungs-

punkt unter primär rechtlichen Aspekten aufge-

rufen. Wir haben ihn erweitert um die politi-

schen Gesichtspunkte, die gesellschaftspoliti-

schen Auswirkungen sowie die sicherheitsrele-

vanten Fragen, sowohl naturwissenschaftlich als 

auch rechtlich. 

Wir haben von Frau Kotting-Uhl vorhin schon ge-

hört, dass Millimeterfortschritte sozusagen von 

einem Sturmwind wieder dahingefegt werden. 

Zwischenzeitlich hatte ich in der Debatte den 

Eindruck, dass die Kommission dabei ist, sich 

über die Glaubwürdigkeitsfrage von Prozessen 

selbst aufzulösen.  

Ich möchte deshalb noch einmal an Frau Kotting-

Uhl anschließen und sagen: Es gibt Teile, die 

kann man delegieren. Vermutlich bin ich der Un-

kundigste in allen Fragen, die wir gerade bespro-

chen haben; ich muss allerdings gestehen, dass 

ich weite Teile dieser Debatte hier schon einmal 

gehört habe. 

Dennoch glaube ich, dass man einen Teil dieser 

Aufträge in den politischen Kontext zurückgeben 

muss. Sie sind absolut nicht Aufgabe dieser Kom-

mission. Und wenn es für mich nach der Zusam-

menschau dieser Debatte eine Konsequenz gibt, 

dann folgende: mit - ich will nicht sagen „Begeis-

terung“-, aber mit Ernsthaftigkeit zum Auftrag zu-

rück, wie das StandAG diesen für die Kommis-

sion definiert hat.  

Dahin müssen wir zurückkehren; denn an be-

stimmten Diskussionspunkten stecken wir in 

Sackgassensituationen, die wir aber in der Kom-

mission nicht auflösen können, sondern die ganz 

klar an anderer Stelle aufgelöst werden müssen. 

Deshalb sage ich nochmals ganz nüchtern: zu-

rück zum Auftrag. 
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Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Meister, 

das war sozusagen das Schlusswort dieser Dis-

kussionsrunde. - Frau Glänzer bitte noch.  

Edeltraud Glänzer: Vielen Dank, dass Sie mich 

doch noch drangenommen haben. Ich möchte 

noch einmal verstärken, was Herr Meister gerade 

gesagt hat.  

Wir sollten uns bei all dem, was wir hier disku-

tieren, trotz der Notwendigkeit, sich damit ausei-

nanderzusetzen, uns gleichwohl immer wieder 

vergewissern: Was ist eigentlich Auftrag der 

Kommission? 

Es ist, glaube ich, nicht Auftrag der Kommission, 

grundsätzlich eine Debatte über die Frage „Kern-

kraft - Ja oder Nein?“ zu führen. Das können wir 

uns ersparen. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, zu 

schauen, wie wir die Probleme und Herausforde-

rungen, die sich daraus ergeben, lösen können. 

Deshalb: Verschiedentlich ist gesagt worden, dass 

es keine Sicherheitsdefizite gebe. Von daher 

könnte von dieser Kommission aus nicht das Sig-

nal ausgehen, dass es Sicherheitsdefizite gibt. 

Verschiedentlich ist schon gesagt worden: Es 

geht nicht darum, dass die Sicherheit grundsätz-

lich infrage gestellt wird; dazu gibt es keine Er-

kenntnisse. Das ist mir wichtig, und ich denke, 

das ist für die Debatte insgesamt wichtig. 

Andererseits ist es genauso wichtig, dass wir se-

hen, dass Entscheidungen durch die Politik ge-

troffen werden, die wir immer wieder diskutie-

ren. Das ist nicht nur die Kostenfrage, auch dar-

über haben wir schon mehrfach diskutiert, und 

ich habe dazu schon etwas gesagt. Wenn die Poli-

tik Entscheidungen trifft, die Auswirkungen ha-

ben - ob jetzt auf die Unternehmen oder sonst 

wie -, dann muss Politik auch in der Verantwor-

tung sein, Lösungen zu finden. 

Deshalb halte ich es für wichtig - wie Herr Flas-

barth es gesagt hat -, auch dazu beizutragen, dass 

es möglichst schnell entsprechende Lösungen im 

Hinblick auf Zwischenlager gibt. Da finde ich es 

schon bewunderns- und unterstützenswert, wie 

Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein sich 

an dieser Stelle verhalten. 

Abschließend noch einmal die dringende Bitte, 

immer wieder auch darauf zu achten, was eigent-

lich der Auftrag der Endlagersuchkommission ist, 

was wir hier und was anderen Stellen diskutie-

ren müssen. - Vielen Dank.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Frau Glänzer.  

Dann komme ich jetzt zum Ende dieser Debatte. 

Ich möchte gerade die beiden letzten Wortmel-

dungen noch einmal aufgreifen: Es ist richtig, 

dass wir hier solche aktuellen Themen bespre-

chen; ebenso richtig ist aber, dass die Zwischen-

lagerfrage in dieser Kommission definitiv nicht 

gelöst werden kann, sondern an anderer Stelle im 

politischen Rahmen angegangen und gelöst wer-

den muss. 

Gleichwohl ist es gut, wenn wir uns damit ein-

mal auseinandersetzen: über den Stand, auch 

über die verschiedenen Situationen, die verschie-

denen Wahrnehmungen. Das haben wir heute in 

sehr umfangreicher Art und Weise getan. 

Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass sich die AG 

3 ab und zu noch einmal der Sache annimmt - 

Herr Sailer, Herr Grunewald - und ein Auge auf 

die Situation „Zwischenlager“ behält. Das ist 

jetzt kein konkreter Arbeitsauftrag, dass Sie das 

jede Woche aufrufen müssten, sondern dass Sie 

es ein Stück weit mit Ihrem wissenschaftlichen 

Verstand begleiten. 

Jetzt habe ich gesehen, Herr Zdebel war nicht 

einverstanden und hat sich noch einmal zu Wort 

gemeldet. - Bitte schön. 

Abg. Hubertus Zdebel: Ich muss ganz ehrlich sa-

gen, dass ich das relativ unbefriedigend finde. 

Ich glaube schon, dass wir auch den Auftrag ha-

ben, noch einmal zu überprüfen, inwieweit das 
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Standortauswahlgesetz quasi den Anforderungen 

Genüge tut.  

Vor diesem Hintergrund denke ich schon, dass 

noch einmal genauer geprüft werden muss, in-

wieweit der Auftrag der Kommission nicht teil-

weise ergänzt und erweitert werden muss. An-

sonsten laufen wir genau in die Falle hinein, die 

jetzt schon von mehreren hier beschrieben wor-

den ist: Wir diskutieren munter und locker über 

ein Endlager irgendwo, und gleichzeitig werden 

immer wieder neue Fakten geschaffen.  

Ich will die Debatte jetzt nicht noch einmal wei-

terführen; ich weiß wohl, dass wir noch andere 

Punkte haben. Letztlich glaube ich aber schon, 

dass es auch unsere Aufgabe sein müsste, in ei-

ner entsprechenden AG noch einmal ausführli-

cher darüber zu reden, auch was die Evaluierung 

des Gesetzes angeht.  

Die Konsequenzen drängen sich ja quasi auf. Man 

kann immer wieder sagen - das ist jetzt mehrfach 

ausgeführt worden -, dass die Sicherheit irgend-

wie gegeben ist. Überprüfen kann sie jedoch nie-

mand. Vor diesem Hintergrund stellen sich ja 

diese Fragen. Daher glaube ich schon, dass das 

auch mit eine Aufgabe der Kommission ist, diese 

Fragen zumindest aufzuwerfen und mitzudisku-

tieren. 

Ich nehme das Ganze durchaus sehr ernst. Natür-

lich könnte man auch im Bundestag einen ent-

sprechenden Antrag stellen usw., aber wir haben 

doch genau diese Kommission, damit wir versu-

chen, solche Fragen im Konsens zu klären.  

Wenn es jedoch umgekehrt gewünscht ist, dann 

finde ich, dass sich die Kommission an einer be-

stimmten Stelle aber selber ad absurdum führt. 

Deswegen halte ich es schon für nötig, sicherlich 

gut vorbereitet, aber auch ausführlich weiter dar-

über zu diskutieren. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ich habe die 

Diskussion heute Vormittag nicht so verstanden, 

dass es jetzt ein unbedingter Wunsch wäre, hier 

in der Kommission noch die Frage der Zwischen-

lager zu klären.  

Wenn Sie sich jedoch in der AG 2 auch noch mit 

dieser Frage im Rahmen der Gesetzesevaluierung 

befassen wollen, dann können Sie das gerne tun. 

Die AG 2 ist durchaus in der Lage, sich ihre eige-

nen Themen zu setzen. Dann können Sie das dort 

einbringen.  

Ich hatte es gerade nur für die AG 3 vorgeschla-

gen, weil es eine Menge technischer Fragen sind, 

die es zu klären und zu begleiten gilt. Meinetwe-

gen kann das Thema aber auch noch in die AG 2. 

Ich würde Sie gleichzeitig auch ermuntern, die-

ses Thema im Umweltausschuss des Deutschen 

Bundestags zur Sprache zu bringen; denn dahin 

gehört es originärer als hier in diese Kommission. 

In diesem Sinne können wir also so verfahren, 

dass AG 3 und AG 2 die Sache im Auge behalten.  

Herr Untersteller, Herr Flasbarth, Herr Dürr, wol-

len Sie noch etwas zum Abschluss dazu sagen? 

Min Franz Untersteller: Nur ein paar Bemerkun-

gen. Es ist eine Sache, die politische Bereitschaft 

zu erklären. Für Baden-Württemberg habe ich 

deutlich gemacht, wo wir stehen. Mein Wunsch 

wäre, dass der Bund vielleicht noch einmal dar-

über nachdenkt, was er tun kann, um Schleswig-

Holstein sozusagen das Leben wieder etwas 

leichter zu machen. 

Außerdem ist da die Frage nach einem dritten 

Land. Mittlerweile sind zwei Jahre ins Land ge-

gangen, wir haben darüber diskutiert. Ich finde, 

hier ist der Bund durchaus in der Pflicht, das ein-

zulösen, was er selber schon vor über einem Jahr 

angekündigt hat. Die ganzen rechtlichen, techni-

schen und finanziellen Fragen sind nichts, was 

mich als verantwortlicher Landesminister zu in-

teressieren hat, sondern das muss der Bund in 

diesem Falle mit den Betreibern der Anlage klä-

ren. 
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Nach allem, was ich höre, gibt es hier intensive 

Gespräche. Man kann nur hoffen, dass diese mög-

lichst rasch zu einem Ergebnis führen; denn das 

ist letztlich Voraussetzung dafür, dass die Betrei-

ber der Zwischenlager dann auch Anträge stellen. 

Einen letzten Wunsch hätte ich: dass nämlich 

diejenigen, die da noch eine Klage draufgelegt 

haben, noch einmal darüber nachdenken - jetzt 

mal jenseits der rechtlichen Positionen und der 

rechtlichen Argumentationen in Bezug auf Ak-

tienrecht -, dass es vielleicht noch andere Fragen 

gibt, die man da berücksichtigen sollte. 

Da ist zum Beispiel die Frage: Wie kommt so et-

was im politischen Raum an? Wie kommt so et-

was in der Öffentlichkeit an? Wie verhält sich 

das vor dem Hintergrund der Debatte, die mit der 

Endlagerkommission verbunden ist? Wie wird so 

etwas in der Öffentlichkeit gewertet?  

Hier habe ich den Eindruck, dass Sie diesen 

Punkt ein wenig zu gering schätzen. Da mache 

ich Ihnen gar nicht persönlich einen Vorwurf, 

Herr Fischer, aber es wäre mir wichtig, dass Sie 

das einmal mitnehmen. 

Ein allerletzter Punkt. Herr Miersch, ich habe das 

vorhin nur so eingeworfen: Es geht nicht nur um 

die Länder, sondern ich glaube, auch der Bund - 

in diesem Fall die Bundesregierung - sollte 

durchaus auch einmal darüber nachdenken, ob 

sie nicht auch einen Beitrag leisten kann in Form 

von Lubmin. Das Zwischenlager Nord ist nun 

einmal im Besitz des Bundes, eine bundeseigene 

Gesellschaft, die beim Finanzministerium ange-

dockt ist. 

Auch da kann man durchaus einmal überlegen, 

ob Lubmin nicht ein Teil der Lösung sein kann, 

um das Zwischenlagerproblem zu lösen. Das 

Ganze ist nicht etwas, was wir ewig lange vor uns 

herschieben können. Es gibt nun einmal Verträge 

mit den Franzosen und mit den Engländern, die 

ziemlich zeitnah auslaufen. Das wird man um ein 

paar Monate verlängern können oder vielleicht 

auch um ein Jahr, gegen entsprechende Überwei-

sungen usw. 

Aber trotzdem stehen wir unter einem zeitlichen 

Druck. Ich finde, da sollten alle zusehen, dass 

wir dieses aus meiner Sicht überschaubare Prob-

lem gemeinsam gelöst bekommen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Untersteller. - Herr Flasbarth. 

Sts Jochen Flasbarth (BMUB): Vielen Dank. - Ich 

habe es eben schon deutlich gemacht: Wir hän-

gen bislang in der Schleife, dass Freiwilligkeit 

vereinbart war. Da haben wir jetzt ziemlich lange 

zugewartet, und zwar aus guten Gründen. 

Diejenigen, die vereinbart haben, dass es der Zu-

stimmung des jeweiligen Landes bedarf, haben 

das aus einem bestimmten Grund getan. Auch 

die EVU hatten sich ein - sagen wir mal - poli-

tisch befriedetes Umfeld gewünscht. So etwas 

kündigt man nicht ohne Not auf.  

Ich sage aber auch: Rechtlich gibt es dafür keinen 

Grund. Die Betreiber sind in der Pflicht, den 

Atommüll zurückzuholen. Sie müssten im Zwei-

felsfall sagen, wohin sie ihn bringen wollen, und 

dann wird das Bundesamt für Strahlenschutz 

sich das anschauen und dann entscheiden, ob 

das genehmigungsfähig ist. So ist die Rechtslage.  

Jetzt geht es darum, zu sehen, wie man etwas 

hinbekommt, das, wenn es schon nicht freiwillig 

ist, insgesamt doch als vernünftig, gerecht und 

tragfähig angesehen wird. Natürlich haben wir 

auch Lubmin angeschaut. Sicherheitstechnisch 

ist das nicht ohne Problematik, genehmigungs-

rechtlich ist es nicht ohne Problematik. Politisch 

ist da noch die Frage - ich habe eben mit Minis-

terpräsident Haseloff noch einmal kurz darüber 

gesprochen -: Wird das eigentlich vom überwie-

genden Teil als fair und gerecht angesehen, dass 

der Osten Deutschlands mit seiner - sagen wir 

mal - so gut wie nicht vorhandenen Atomkraft-

nutzung die Castoren nehmen muss? 
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Ich will gar nicht sagen, dass das am Ende alles 

belastbare Gründe sind, aber dass sie in einem 

politischen Diskurs alle eine Rolle spielen, will 

ich doch anmerken. 

Ich will noch ganz kurz sagen - auf die Frage, die 

Herr Gaßner gestellt hat -, dass ich keinen Wider-

spruch zwischen den Aussagen von Herrn Fi-

scher und meinen Aussagen sehe. Ich sehe nicht 

einmal einen Widerspruch zwischen der Klage 

und meinen Aussagen. 

Lassen Sie mich ganz deutlich sagen: Politisch 

halte ich das für verheerend und teile die Kritik, 

die heute hier geäußert worden ist. Aber wir 

müssen natürlich bei all den Dingen dafür sor-

gen, dass wir mit all dem professionell umgehen; 

und dazu gehört auch, dass wir es politisch für 

falsch erklären, uns aber gleichwohl mit der 

Frage auseinandersetzen müssen, wir wie eigent-

lich zu einer Lösung kommen. Da hilft uns Bo-

ckigkeit am Ende nicht. 

Wir sind bei den Finanzen, wie Herr Fischer 

richtig gesagt hat, noch nicht ganz am Ende. 

Meine Aussage ist: Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass es am Ende an den Finanzierungsfragen 

liegt, ob es zu einer Einigung kommt oder nicht. 

Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Dazu sind 

wir nahe genug dran, um das Ganze abzuschlie-

ßen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Flasbarth. - Herr Dürr, bitte. 

Bürgermeister Dürr: Vielleicht noch drei Anmer-

kungen von meiner Seite.  

Erstens. Ich will jetzt die Baden-Württemberg-

Diskussion, die wir angefangen haben, nicht wei-

ter ausdehnen, aber doch noch einmal eine klare 

Position nennen, was Obrigheim/Neckarwest-

heim angeht. Wir haben nie verkündet, dass wir 

uns als Gemeinde Neckarwestheim auf die Straße 

legen wollen. Wir haben Fragen, und wir sind in 

Gesprächen mit dem Umweltministerium und 

dem Betreiber. Ich hoffe, dass wir da eine ver-

nünftige Lösung hinbekommen. Dann wird auch, 

so denke ich, die Gemeinde Neckarwestheim ih-

rer Verantwortung gerecht und nimmt noch ein-

mal 15 Castoren aus Obrigheim. So viel einmal 

vorausbemerkt. 

Zweitens. Dann noch ein Hinweis auf das Thema 

„Konrad“; da werde ich auch nie aufhören, im-

mer wieder darauf hinzuweisen: Ich denke, Sie 

würden jede Menge Druck aus der öffentlichen 

Diskussion nehmen, wenn man wirklich sehen 

würde, dass da etwas vorwärtsgeht. Dann würden 

wir uns alle leichter tun, auch diese Kommission.  

Drittens. Ich unterstelle der Kommission nicht - 

falls das so rübergekommen sein sollte -, dass sie 

nicht arbeitet. Das wäre ein völlig falscher Ein-

druck. Aber die Bewegungen halten sich aus mei-

ner Sicht im Millimeterbereich. Das ist einfach 

schwierig. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Dürr. Wir haben es uns noch einmal ins Stamm-

buch geschrieben. Herzlichen Dank, dass Sie bei 

uns waren. Herzlichen Dank an alle Mitglieder 

dieser Kommission für die gute Diskussion zum 

Thema. Wir kommen jetzt zum nächsten Tages-

ordnungspunkt. 

Tagesordnungspunkt 5 

Berichte aus den Arbeitsgruppen  

(insbesondere AG 1) 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Wir kommen 

so langsam in das Stadium, wo die Arbeitsgrup-

pen schon recht konkrete Ergebnisse und Ideen 

haben, und wir hatten vereinbart, dass wir uns in 

jeder Sitzung eine Arbeitsgruppe als Schwer-

punktthema vornehmen. 

Der Logik geschuldet, beginnen wir heute mit der 

Arbeitsgruppe 1 von Herrn Gaßner und Herrn 

Meister. Wir haben für die Diskussion 

roundabout zwei, zweieinhalb Stunden vorgese-

hen. Es kommt darauf an, wie viel Sie hier noch 

diskutieren wollen.  
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Es gibt verschiedene Themenabschnitte. Herr 

Meister und Herr Gaßner führen Sie jetzt ein. Ich 

denke, wir rufen immer die jeweiligen Themen-

abschnitte auf - wenn ich das richtig sehe, Herr 

Gaßner und Herr Meister? - und diskutieren diese 

dann. Gehen wir so vor? - Gut. 

Ich habe hier stehen, dass wir als Erstes mit dem 

Thema „Sachstand“ beginnen. Dazu gebe ich 

Ihnen, Herr Meister, das Wort. 

Ralf Meister: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. 

- Ich möchte es gleich erweitern auf: Sachstand, 

Ziele/Leitlinien. Wir haben verabredet, dass wir 

relativ kurze Inputs zu diesen Sachthemen geben 

und dann gleich in das Gespräch einsteigen. 

Zum Sachstand. Dazu haben Sie umfangreiche 

Unterlagen vorliegen. Sie haben einen mehrfarbi-

gen Konzeptentwurf erhalten, der in der Arbeits-

gruppe nicht Konsens ist, der aber in seiner 

Mehrfarbigkeit einen Teil der Debatte und der 

Debattenkultur widerspiegelt, die in der Arbeits-

gruppe herrscht. 

Sie haben als Letztes die Vorlage der Vorsitzen-

den bekommen, also ein Papier, das auch nicht 

final abgestimmt ist und keinen Konsens hat, das 

aber - ich sage mal - auf minimaler Ebene doch 

ein paar Punkte so benennt, dass wir glauben - 

das wäre zumindest der Wunsch - am Ende der 

heutigen Sitzung zu einer Beschlussfassung zu 

kommen. 

Ich will ein paar Punkte nennen, die für uns in 

den Sitzungen doch relativ zügig unstrittig wa-

ren. 

Das Erste ist, dass wir den Öffentlichkeitsauftrag 

unter dem Stichwort „Gesellschaftlicher Dialog, 

Öffentlichkeitsbeteiligung“, wie er Titel der Ar-

beitsgruppe ist, in einem doppelten Auftrag ver-

standen haben: zum einen nach § 5 Abs. 3 Stan-

dAG, wonach die Kommission selbst Öffentlich-

keit herstellen soll für ihr Tun, zum anderen 

nach den §§ 9 und 10 StandAG, wonach auch für 

die Standortauswahl eine Form der Öffentlich-

keit gefordert ist. 

Das heißt: Schon jetzt gilt für die Arbeitsgruppe, 

für die Kommission, eine Öffentlichkeitsbeteili-

gung in Gang zu setzen und in einem zweiten 

Schritt dann diesen Öffentlichkeitsbeteiligungs-

aspekt für die Standortsuche zu formulieren. 

Aus dem ersten Auftrag ergibt sich - das können 

Sie schnell merken - ein enormer Zeitdruck so-

wie eine gewisse Dynamik. Je länger die Kommis-

sion läuft und je weniger an Öffentlichkeitsbetei-

ligung sichtbar wird, umso fragwürdiger wird die 

Glaubwürdigkeit des Verfahrens an dieser Stelle.  

Wir waren uns weitestgehend einig, dass schon 

jetzt der Versuch, die Öffentlichkeit im ersten 

Schritt zu beteiligen, wenn es gut geht, einen ge-

wissen Vorbildcharakter für das Gesamtverfahren 

haben kann. 

Deshalb lag uns auch sehr daran, dass es uns mit 

Zustimmung der Kommission gelingen konnte, 

Gäste von außen für einen längeren Zeitraum in 

unsere Arbeitsgruppe einzuladen. Wir haben Ver-

treter aus drei betroffenen Regionen - aus Asse, 

Morsleben und Gorleben - in unserer Arbeits-

gruppe, die an der Debatte teilnehmen, mit vol-

lem Rederecht. 

Diese Form der Ausweitung zeigt ein Grund-

thema und gleichzeitig ein Problem unserer Ar-

beitsgruppe. Man kann es nicht in konzentri-

schen Kreisen zeichnen, aber man muss sagen, 

dass der Auftrag, den die Kommission, der Auf-

trag, den die Arbeitsgruppe für die Kommission 

übernommen hat, Öffentlichkeit zu beteiligen, 

eine große Beteiligungsmöglichkeit von Men-

schen außerhalb dieser Kommission, außerhalb 

der Verbände, der politischen Parteien oder der 

Herkunftsorganisation, aus denen wir kommen, 

impliziert. 

Das heißt: Wir reden nicht nur über Ziele, son-

dern wir müssen immer auch sehen: Wir können 

diese Ziele nur erreichen, wenn wir eine gewisse 
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Form der Beteiligung von Menschen finden, die 

dieses Thema als so relevant für sich beschrei-

ben, dass sie aktiv in die Debatte hineingehen. 

Daher haben wir, wie gesagt, als Erstes entschie-

den, als wir den Auftrag aus der Arbeitsgruppe 5 

- wie wir sie ursprünglich genannt haben - mit 

hineingenommen haben, dass wir drei Personen 

dabei haben. 

Unstrittig ist, dass es um eine neue und andere 

Form der Bürgerbeteiligung geht, eine Bürgerbe-

teiligung neuer Qualität. Die Rede ist von einer 

breiten und belastbaren Beteiligungsbereitschaft, 

die evoziert werden muss. Was das nachher en 

detail für Zielgruppen und Instrumente heißt, 

darüber werden wir gleich im Verlauf der Diskus-

sion noch sprechen.  

Interessant für die gesamte AG war sicher die An-

hörung am 22. Januar 2015. Das erste Adjektiv, 

das das StandAG nutzt, heißt „wissenschaftsba-

siert“. Ich muss gestehen, dass manchmal in die-

ser Kommission - vielleicht auch bei mir selbst - 

diese Wissenschaftsbasiertheit doch prioritär 

stringent naturwissenschaftlich bedacht wurde. 

Nach dieser Anhörung vom 22. Januar 2015 ist 

völlig klar: Wenn wir hier von „wissenschaftsba-

siert“ reden, dann heißt das, dass auch die Sozi-

alwissenschaften in breitem Rahmen - also von 

Politikwissenschaften über Kommunikationswis-

senschaften - sozusagen State of the Art Eingang 

in unsere Arbeit finden müssen. Sonst würden 

wir dieses erste Adjektiv im StandAG gleich für 

unsere Arbeitsgruppe ausschließen können. 

Diese Erweiterung brachte in der letzten Sitzung 

dann auch einige Punkte zur Sprache, von denen 

wir sagen: Das ist unser Auftrag. Wir würden 

diese Kommissionssitzung jetzt auch dazu nut-

zen, an ein paar Punkten Präzisierungen vorzu-

nehmen. 

Wir müssen gerade für den ersten Schritt, also 

die Öffentlichkeitsbeteiligung der Kommission, 

relativ schnell klären: Wer soll beteiligt werden? 

Welche Zielgruppen sollen beteiligt werden? 

Dazu kommen wir gleich noch. Und welche Rolle 

sollen diese Ergebnisse spielen? 

Klar ist: Wenn man über Partizipation redet und 

nicht nur über Information und Konsultation, 

nicht nur über Transparenzverfahren, dann muss 

man in solchen Partizipationsmodellen auch Ent-

scheidungsoptionen einräumen. 

Bis zum Schluss blieb in unserer Arbeitsgruppe 

strittig, ob wir bei diesen Entscheidungsoptionen, 

bei den Mitwirkungen von kritischer und großer 

Öffentlichkeit Mitwirkung auch in Mitentschei-

dung ausweiten. Darüber haben wir uns nicht ge-

einigt. 

Wenn man über Partizipationsmodelle spricht - 

das hat der 22. Januar 2015 noch einmal deutlich 

gezeigt -, dann kann man über solche Form der 

Partizipation bei großen Bürgerbeteiligungen in 

einem Land ehrlich nur sprechen, wenn man 

auch Entscheidungsoptionen einräumt. 

Bei dieser Frage liegen - Sie sehen das in dem 

Vorschlag, der Ihnen vor wenigen Tagen zuge-

gangen ist - Rahmenbedingungen vor, die zum 

Teil geklärt sind. Es gibt eine Einsicht in die Not-

wendigkeit der Problemlösung. Allerdings be-

steht nach wie vor die Herausforderung: Wie ge-

lingt es uns, in einem solchen Partizipationspro-

zess die Bürgerinnen und Bürger als - ich sage 

mal - Subjekte ihres mitwirkenden Handelns in 

unsere Kommissionsarbeit, in die AG-Arbeit mit 

einzubeziehen? 

Das ist eine Frage, die sich nicht nur über die In-

strumente klärt, sondern die auch vorab deutlich 

gemacht werden muss: Wie weit wollen wir an 

einer solchen Stelle eigentlich gehen? 

Sie sehen: Es gibt ein paar Punkte - die finden Sie 

auf der Seite 7 in dem Verfahrensvorschlag -, die 

innerhalb der AG noch strittig waren. Auch die 

Anhörung vom 22. Januar 2015 mit den Wissen-

schaftlern, die wir eingeladen hatten - auch viele, 
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die wir nicht einladen konnten, die aber aufge-

führt sind -, hat gezeigt: Wir alle spüren, welche 

große Herausforderung das wäre, die wir jetzt im 

ersten Schritt nicht leisten können, die wir aber 

aufrufen müssen. 

Es ist ein großer Begriff, wenn von „Aussöhnung“ 

die Rede ist. Wenn wir mit einer neuen Form von 

Bürgerbeteiligung an diese Frage herangehen und 

Situationen vermeiden, die in den vergangenen 

Jahrzehnten durch Vertrauensverlust charakteri-

siert worden sind, dann muss man fragen: Wie 

funktioniert eine Begegnungskultur mit Entschei-

dungsoptionen, die wir in unsere Arbeit hinein-

nehmen wollen? 

Der Begriff der Aussöhnung ist sehr hoch gegrif-

fen; man muss sehen, wie man ihn vielleicht ab-

schichtet oder herunterdefiniert, aber er spielt 

eine Schlüsselrolle im Rahmen einer Vertrauens-

kultur, in der man Bürgerbeteiligung in Gang 

bringen will. 

Es hat eine Reihe von Konsensen gegeben, die 

wir für unsere Weiterarbeit formuliert haben. Die 

werden wir jetzt im Einzelnen aufrufen. Soviel 

aber vorweg. Das ist der Standpunkt, an dem wir 

uns im Moment befinden, mit ein paar Leitplan-

ken, an denen entlang wir uns bewegen wollen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Meister. - Gibt es dazu Anmerkungen, 

auch von Mitglieder der Arbeitsgruppe? - Herr 

Müller. 

Vorsitzender Michael Müller: Ich will zunächst 

an die Arbeit der Enquetekommission anknüp-

fen, die sich mit der Frage nach der Zukunft von 

Lebensqualität, Wachstum und Wohlstand be-

schäftigt hat, wo auch Partizipation und die Zu-

kunft der Demokratie von zentraler Bedeutung 

sind.  

Ich bringe es einmal so auf den Punkt: Unbescha-

det der Frage, wie man Partizipation mit den Be-

troffenen betreibt, gibt es in der Gesellschaft noch 

einen weiteren Aspekt zu beachten, nämlich dass 

sich das Grundvertrauen für bestimmte gesell-

schaftliche Grundideen verflüchtigt hat. Das wird 

heute vor allem unter dem Stichwort „Verflüssi-

gung von demokratischen Strukturen und Fort-

schrittsmodellen“ diskutiert. 

Wenn ich es richtig sehe, ist es in der Sozialwis-

senschaft so, dass die Frage eines Grundvertrau-

ens abhängig ist von bestimmten Selbstbildern, 

Organisationsformen, Motiven und Zielsetzun-

gen, also von diesen vier Grundelementen. 

Wenn man sich die Geschichte der Moderne an-

schaut, dann weiß man, dass gesellschaftlicher 

Fortschritt eigentlich immer nur dann möglich 

war, wenn es bei diesen vier Grundelementen 

eine bestimmte Form von Stabilität gegeben hat. 

Mir ist nicht mehr klar, wo diese Stabilität heute, 

im digitalen Zeitalter, noch herkommen soll. 

Die früheren Debatten waren vom Thema her fast 

alle immer in einer gewissen Weise hierarchisch 

strukturiert, beispielsweise die Idee der Freiheit 

oder die Idee der Emanzipation etc. Aber was ist 

heute die übergreifende Idee, die Vertrauen bil-

det? Da habe ich meine Zweifel. 

Die gesamte Ausweitung der digitalen Kommuni-

kation kann natürlich zu einer ganz anderen Qua-

lität von Demokratie führen - sie kann aber auch 

zu Anarchie führen. Beides ist möglich. Die Vo-

raussetzungen, dass es zu einer qualitativen Form 

der Vertrauensbildung und auch der Handlungs-

fähigkeit kommt, sind letztlich bestimmte gesell-

schaftliche Grundfragen, die heute nicht geklärt 

sind. 

Insofern habe ich meine Zweifel, wenn man 

sozusagen nur die Seite der betroffenen Demokra-

tie und der Beteiligungsformen der unmittelbaren 

Gruppen sieht, aber zu wenig beachtet, wie ge-

sellschaftliche Akzeptanz wiederhergestellt wer-

den kann. 

Ich sehe im Augenblick zumindest genauso stark 

das Wegbrechen gesellschaftlicher Akzeptanz bei 

bestimmten Fragen. Ich will gar nicht sagen, ob 
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das in der Vergangenheit immer alles richtig war, 

beispielsweise die einseitige Ausrichtung auf den 

technischen Fortschritt. Da wurden sicherlich 

auch viele Fehler gemacht, gar keine Frage. 

Aber was ist heute das Fundament gesellschaftli-

cher Akzeptanz, wo es doch eher Verflüchtigun-

gen und Verflüssigungen gibt? Ich habe beispiels-

weise die Papiere von den Universitäten gelesen, 

die sich in besonderer Weise mit der Zukunft der 

digitalen Kommunikation beschäftigen. 

Da muss ich sagen: Ich habe nicht den Eindruck, 

dass das zu neuer Vertrauensbildung führt, son-

dern eher zu überzogener Aufgeregtheit, zu man-

gelnder Distanz, vor allem zu nicht vorhandenen 

Blickweisen, die Zusammenhänge erklären könn-

ten. Und ich frage mich, wie man das hinbekom-

men will. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Michael Müller. - Herr Miersch. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Herr Meister hat am 

Anfang dargestellt, dass wir sehr breit diskutiert 

haben. Wir haben auch gesagt, dass wir die unter-

schiedlichsten Gruppen beteiligen wollen. Dabei 

wollen wir die unterschiedlichen Wege gehen; 

dazu werden wir gleich noch kommen. 

Das Thema „Digitales und Nutzung“ wird ein Be-

standteil unseres Öffentlichkeitsbeteiligungskon-

zepts sein. Darin liegt eine große Chance, weil 

wir so auf eine Art und Weise mit der Öffentlich-

keit in Kontakt treten können, die sonst mit her-

kömmlichen Mitteln überhaupt nicht möglich 

wäre. 

Auf der anderen Seite ist es eine Riesenheraus-

forderung und zugleich eine Gefahr. Wir haben 

uns schon damit beschäftigt, inwieweit wir über-

haupt in der Lage sind, den Ansprüchen, die wir 

damit als Kommission möglicherweise wecken - 

nach dem Motto: Ihr seid sofort greifbar, wir 

schreiben euch eine Frage, bitte antwortet sofort -

, überhaupt erfüllen können.  

Ich glaube trotzdem, dass wir die Chance auf 

Transparenz damit noch besser nutzen können. 

Wenn und inwieweit in der Vergangenheit Fehler 

gemacht worden sind - dass gekungelt wurde, 

dass Wahrheiten unterdrückt oder Informationen 

nicht geliefert wurden -, dann können wir schon 

im ersten Schritt unserer Arbeit zumindest versu-

chen, dies wettzumachen, später dann auch im 

Standortauswahlgesetz. 

Diese Fragen haben uns alle beschäftigt, auch in 

der AG. Wir haben jetzt aber eine Konzeption ge-

funden, die zumindest den Versuch unternimmt, 

den Nutzen von all dem zu sehen, auch im digi-

talen Zeitalter. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Miersch. - Herr Meister noch einmal, bitte. 

Ralf Meister: Ganz kurz noch einmal dazu: Sie 

lesen auf Seite 7: 

Die AG 1 definiert ihren Akzep-

tanz-Begriff und stellt das Konzept 

auf die sich daraus ergebenen Me-

thoden und Instrumente ab. 

Es ist klar: Das, was Sie skizziert haben, ist ein 

Arbeitsauftrag an uns. Damit haben wir uns ganz 

zu Anfang ein bisschen beschäftigt, haben dann 

aber gesehen, dass wir uns damit im ersten 

Schritt überfordert haben, über den Akzeptanz-

Begriff zu gehen. Aber es ist ein klarer Auftrag, 

dass wir ihn abschichten müssen und sehen, was 

geht. 

Hier steht in Klammern auch etwas über eventu-

elle Gutachten; das ist aber überhaupt nicht abge-

sprochen. Das Ganze ist jedenfalls als Auftrag in 

der Arbeitsgruppe nach wie vor evident. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Bruns-

meier hatte sich noch gemeldet. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank, Frau Vorsit-

zende. - Ich sage das mal so einfach: Atommüllla-
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gerung lässt sich sicherlich nicht allein durch Öf-

fentlichkeitsbeteiligung lösen, aber auch nicht 

ohne. Ich glaube, das ist das, was uns von den 

bisherigen Prozessen unterscheidet. Es ist sehr 

wichtig, dass wir uns das noch einmal auf den 

Schirm holen. 

Die Diskussion und die Beiträge im E-Mail-Ver-

kehr der letzten Tage haben deutlich gemacht, 

dass auch eine Aufarbeitung - Sie dürfen das 

Aussöhnung nennen - unverzichtbar ist. Gerade 

der Beitrag von Frau Donat hat das noch einmal 

sehr deutlich gemacht; darum möchte ich ihn 

ausdrücklich unterstützen und darum werben, 

dass wir ihn ernst nehmen. Wir tun jedenfalls gut 

daran, wenn wir ihn ernst nehmen und in unsere 

Arbeit einbinden. 

Was die Vorschläge betrifft, wäre es grundsätz-

lich sehr wichtig, dass es Formate, Entwicklun-

gen und Situationen gibt, wo Menschen etwas 

verändern können, wo sie sich einbringen kön-

nen und wo sie das wiederfinden, was sie einge-

bracht haben. Wer sich daran beteiligt, muss 

auch einen Benefit davon haben, dass er einen 

guten Vorschlag eingebracht hat. Das muss mög-

lich sein. 

Nur wenn ein sichtbares Zeichen erkennbar ist, 

dass diese Dinge aufgenommen wurden, werden 

wir Menschen finden, die sich dann gerne an sol-

chen Entwicklungen beteiligen. Wir brauchen 

diese Menschen jedoch; wir brauchen sie vor al-

len Dingen in den folgenden Generationen. Sie 

müssen die Möglichkeiten haben, sich einzubrin-

gen und festzustellen, dass das erkennbar zu Ver-

änderungen geführt hat. Das ist ganz wichtig für 

diesen Prozess. 

Ich bin der AG 1 sehr dankbar für die Beschluss-

vorlage. Das ist der zentrale Punkt der Vorlage 

hier und der heutigen Diskussion. Mit den Inhal-

ten dieser Diskussion und den Punkten aus dem 

Papier können wir uns jetzt auf den Weg machen 

und ein klares Signal senden.  

Insofern halte ich es für sehr wichtig, heute den 

Punkt 1 aus dem Beschlussvorschlag auf den 

Weg zu bringen, damit er in die Umsetzung ge-

langt. Einen weiteren Zeitverzug können und 

dürfen wir uns nicht mehr leisten.  

Auch die anderen Punkte aus dem Beschlussvor-

schlag sind sehr unterstützenswert. Es ist jedoch 

wichtig, dass die zentrale Veranstaltung heute 

auf den Weg gebracht wird, mit allen Unbilden  

oder Bilden aus Verwaltungs- und Finanzrecht. 

Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, und darum 

möchte ich das sehr unterstützen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Brunsmeier. - Ich habe auch den Mailwech-

sel der letzten Tage verfolgt; ich hoffe, dass das 

alles öffentlich ist.  

(Zuruf: Nur AG1!) 

- Dann würde ich vorschlagen, dass wir die Mails 

allen zur Verfügung stellen. 

Ich möchte ungern in eine Diskussion um Schuld 

und Verantwortung eintreten. Das sage ich jetzt 

mal so. Wenn die AG 1 das für sich so entschei-

det, möchte sie uns das anders vorschlagen. Ich 

war jetzt etwas alarmiert, Herr Brunsmeier, über 

Ihre Worte, was die Aufarbeitung angeht, weil 

ich nicht genau weiß, wohin das exakt führen 

soll. 

Ich habe auch gelesen, es solle die Rolle der Kri-

tiker in der Vergangenheit entsprechend gewür-

digt werden. Ich habe viel Verständnis dafür, 

dass man alle mitnimmt, wenn man einen großen 

Konsens erreichen will. Ich bitte aber, zu 

schauen, wo die Punkte sind, die uns untereinan-

der sprengen könnten, und welche uns in die Zu-

kunft weiterführen. 

Wenn Sie sagen: „Das ist alles kein Problem, das 

bekommen wir gut hin“, dann ist das in Ord-

nung, aber ansonsten wäre ich ein bisschen vor-

sichtig damit, eine Diskussion um Schuld und 

Verantwortung zu führen. 
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Herr Miersch, bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Auch zu diesem 

Punkt haben wir durchaus vorgearbeitet. Herr 

Meister hat es angesprochen; wir haben uns mit 

verschiedenen möglichen Zielgruppen auseinan-

dergesetzt. Kritiker, auch die Kritiker dieses Pro-

zesses, spielten in unserer Debatte eine Rolle. 

Es gibt Veranstaltungsformen und Instrumente, 

wie wir auf diese Gruppen zugehen können. In-

sofern liegt kein Dissens vor, den wir nicht klä-

ren könnten. Dazu haben wir sehr gut vorgearbei-

tet, und das ist so auch in der Vorlage abgebildet. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Gut. - Jetzt hat-

ten sich Herr Gaßner und Herr Müller gemeldet. 

Hartmut Gaßner: Ich glaube, dass das, was jetzt 

als kurzfristiger arbeitsgruppeninterner E-Mail-

Verkehr zirkuliert, nicht der Hauptmaßstab sein 

sollte. Es ist eine Bestärkung bestimmter Überle-

gungen; ich möchte sie aber insoweit relativieren, 

als dass wir - dieses Wort wird heute Nachmittag 

ab und zu noch fallen - unter einem gewissen 

Zeitdruck stehen. Dieser Zeitdruck macht es not-

wendig, teilweise in Form von E-Mails zu disku-

tieren.  

Nicht umsonst ist darauf hingewiesen worden, 

dass diese Vorlage eine Vorsitzendenvorlage ist, 

weil auch die Vorsitzenden bei dem Zwischen-

stand momentan nicht beanspruchen, dass sie 

die Diskussion abschließend abbilden können. 

So sind auch die Beiträge, die in den letzten Ta-

gen gekommen sind, nicht als Beiträge anzuse-

hen, die letztlich bestimmend sind. Was heraus-

gelesen werden kann, ist, dass wir insgesamt um 

Verständnis werben und eine Unterstützung für 

die Frage brauchen: Möchte die Kommission ei-

nen Beteiligungsprozess, der sich messen lässt an 

Elementen von Partizipation? 

Das hat Herr Meister schon gesagt, Herr Bruns-

meier hat es angesprochen. Ich möchte diese 

Frage ganz zentral in den Mittelpunkt des Nach-

mittags stellen, weil wir nur daran bemessen 

können, was wir anschließend tun.  

Um ein Stück weit meinem Input von später vor-

zugreifen, möchte ich uns eindringlich davor 

warnen, eine Auftaktveranstaltung sozusagen ins 

Nirwana zu machen. Die Auftaktveranstaltung 

darf nicht Selbstzweck sein; sie darf nicht nur 

deshalb kommen, weil wir nach zwölf Monaten 

nun endlich eine Auftaktveranstaltung bräuch-

ten. 

Ich würde - überspitzt ausgedrückt - auf die Auf-

taktveranstaltung sogar verzichten wollen, wenn 

wir nicht wissen, wozu sie den Auftakt bildet. Da 

kommt letztlich die Frage auf: Sehen viele von 

uns oder sieht die Mehrheit von uns die Möglich-

keiten der Kommission in dieser Phase als er-

schöpft an, wenn wir eine gute Veranstaltungs-

reihe gemacht haben? Stellen wir uns der Heraus-

forderung, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu 

sagen: „Als Kommission sind wir unter den gege-

benen Bedingungen nicht zu mehr in der Lage, 

als eine Veranstaltungsreihe zu machen“? Oder 

plakatieren wir einen Beteiligungsprozess, der 

dann den Anforderungen nicht gerecht wird? 

Die Experten haben uns schon ziemlich die Levi-

ten gelesen, wenn ich das vorsichtig sagen darf. 

Schafft man einen Weg zwischen Partizipation 

und Pragmatismus? Oder sind wir wirklich mit 

einer Veranstaltungsreihe besser aufgehoben? 

Herr Meister und ich sowie die Mehrzahl der Ar-

beitsgruppe - obwohl, ich möchte jetzt keinen 

vereinnahmen. Ich sage besser: Es gibt eine Reihe 

von Leuten, die möchten alles unternehmen, dass 

wir Elemente von Partizipation auch während 

der Arbeit der Kommission bewerkstelligen kön-

nen. 

Aber Partizipation oder - wie es Herr Meister ge-

sagt hat - eine wissensbasierte Beteiligung der Öf-

fentlichkeit ist mehr als eine Veranstaltungsreihe. 

Deshalb haben wir das so aufgebaut. Darum bitte 

ich Sie, mit darauf zu achten, dass wir nicht auf 
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der einen Seite eine relativ klare Formulierung 

haben, indem wir sagen: „Wir wollen Partizipa-

tion“, auf der anderen Seite dann die Umsetzung 

nicht einhalten können. 

Oder aber umgekehrt, wir müssen ein klares Be-

kenntnis dazu abgeben, dass diese Kommission 

sich nur bedingt in der Lage sieht, wirklich einen 

Prozess auszulösen, der sich als Partizipation 

darstellt. Dann müssten wir die notwendigen 

Konsequenzen daraus ziehen.  

Ich sage es ein drittes Mal: Wir sind momentan 

so aufgestellt, dass wir einen Partizipationspro-

zess ausbauen können; aber solch ein Prozess be-

deutet sehr viel Aufwand und eine Menge Her-

ausforderungen. Dazu gehört auch die Frage, wie 

wir mit dem Internet umgehen. Da gibt es mo-

mentan eher noch kritische Stimmen, aber dazu 

werden wir noch kommen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank. - Jetzt habe ich noch Herrn Steinkemper, 

aber zunächst Michael Müller. Bitte. 

Vorsitzender Michael Müller: Ich persönlich 

glaube, dass man durch die Vorarbeit und vor al-

lem dadurch, dass man eine ganze Arbeitsgruppe 

dazu gebildet hat, eine Chance hat, etwas Neues 

zu entwickeln. 

Aber man muss sich schon darüber im Klaren 

sein, dass beispielsweise all diese Peer-to-Peer-

Strategien usw. uns vor ganz neue Herausforde-

rungen auch in der Partizipation und überhaupt 

in der Konsensbildung stellen. Ich biete an, dazu 

etwas aufzuschreiben. Das mache ich gerne. 

Ich will nur eines klarmachen; das ist mein ent-

scheidender Punkt: Bürgerbeteiligung allein ist 

noch nicht Konsens. Konsens ist weitaus mehr; 

da geht es um einige Grundelemente gesellschaft-

licher Verständigung, und nicht nur der Verstän-

digung mit Betroffenen.  

Insofern will ich überhaupt nichts gegen Ihre Ar-

beit sagen, sondern nur klarmachen, dass damit 

Probleme verbunden sieht, die sich im Grundsatz 

völlig neu stellen und die so weit gehen, dass 

man sie beispielsweise an sinkenden Wahlbetei-

ligungen ablesen kann und was auch immer. 

Es gibt in unserer Gesellschaft ein Wegbrechen 

bestimmter Formen lang vorhandenen Grundver-

trauens. Das wird auch in dieser Debatte deut-

lich. Deshalb will ich wenigstens ein paar Bemer-

kungen dazu machen, weil ich schon glaube, 

dass es auch ein politischer Auftrag ist, gesell-

schaftlichen Konsens anzustreben, nicht nur in 

dem unmittelbar betroffenen Bereich. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Stein-

kemper, bitte. 

Hubert Steinkemper: Vielen Dank, Frau Vorsit-

zende. -Ich räume ein, dass ich die Unterlage mit 

Interesse gelesen habe, soweit ich das bisher 

konnte. Mir ist deutlich geworden, dass ich das 

für mich persönlich noch wesentlich intensivie-

ren muss, um auch nur ansatzweise auf Augen-

höhe zu kommen, damit ich künftig mitreden 

kann.  

Ein Punkt in diesem Zusammenhang: Nächste 

Woche haben wir die gemeinsame Arbeitssit-

zung. Das wird in diesem Zusammenhang hilf-

reich sein. 

Meine konkreten Punkte - dies vorausgeschickt - 

sind folgende: Es ist gerade mehrfach von Ele-

menten der Partizipation die Rede gewesen - das 

ist die Fragestellung - und wie sie eingebracht 

werden in den Prozess der Kommission. Ich wäre 

sehr dankbar dafür, einen Hinweis zu erhalten, 

was ich mir konkret - damit weniger befasst 

wohlgemerkt - vorzustellen habe unter der Frage: 

Wie soll das im Einzelnen oder auch nur generell 

aufgezogen werden? 

Zweiter Punkt: Stichwort „Auftaktveranstaltung“. 

Ich habe verstanden, dass es für dringlich erach-

tet wird, alsbald eine Auftaktveranstaltung 

durchzuführen. Diese Auffassung teile ich. Die 

Dringlichkeit liegt auf der Hand. Nur, eines 
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möchte ich in diesem Zusammenhang aus meiner 

Erfahrung betonen: Die erste Veranstaltung muss 

sitzen. Wenn die nicht sitzt, haben wir ein Prob-

lem, das vielleicht größer ist, als wenn wir die 

Dringlichkeit jetzt noch um ein oder zwei Wo-

chen - ich übertreibe jetzt - zurückstellen wür-

den. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Steinkemper. - Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Die Vorschläge, die jetzt 

in dem sogenannten Vorsitzendenpapier gemacht 

wurden, stützen sich meinem Eindruck nach auf 

die AG 1. Da gibt es in dem, was hier ausformu-

liert ist, keine großen Dissense. 

Es gibt einzelne Punkte, über die wir diskutieren; 

auch das steht im Papier. Dazu gehört zum Bei-

spiel auch die Frage - darüber reden wir gerade 

schon -: Wie viel an Öffentlichkeitsbeteiligung 

können wir uns zumuten? Wie viel an Öffentlich-

keit ist von uns aus erreichbar? Das hängt beides 

zusammen.  

Ich glaube, dass zwischen dem, was für uns er-

reichbar ist und was wir uns zumuten können, 

qualitative Unterschiede bestehen zu dem, was 

später im eigentlichen Auswahlverfahren an be-

troffener Öffentlichkeit erreichbar ist und was 

später gemacht werden muss. 

Jetzt kann man sagen: Wir müssen das doch auch 

schon. Aber bei uns hängt es doch sehr stark von 

den zeitlichen, personellen und finanziellen Res-

sourcen ab, was leistbar ist.  

Unter dem Punkt 4.5 steht das Pflicht- und Not-

programm. Ich finde, es ist schon eine ganze 

Menge, was darunter erfasst worden ist. Wenn 

wir uns darauf einigen, dass dies das Mindeste 

sein soll, dann hätten wir schon ziemlich viel ge-

tan. Wenn darüber hinaus noch etwas als Kür 

machbar ist, dann hat sicher niemand etwas da-

gegen, wenn wir das auch noch tun, solange es 

leistbar ist. 

Man darf auch nicht den Punkt vergessen: Was 

ist erreichbar in diesem Stadium, wo wir noch 

über das Verfahren reden und noch nicht dar-

über, wo eventuell ein Endlagerstandort sein 

wird?  

Ich hatte mich auch gemeldet, weil ich - wenn es 

mir erlaubt ist - noch einmal kurz auf Ihre Worte 

eingehen wollte, Frau Vorsitzende. Es geht um 

die Frage, inwieweit wir als Kommission eine 

Verantwortungs- und Schuldzuweisung vorneh-

men müssen. 

Ich finde schon, dass wir darüber einmal reden 

müssen. Dieses Thema kommt ja immer wieder. 

In der Mail, auf die jetzt einige Male Bezug ge-

nommen worden ist, steht ein sehr deutlicher 

Satz: Bevor Beteiligung versprochen wird, 

braucht es eine Benennung des Unrechts und der 

Anerkennung der Rolle der Kritiker als Sicher-

heitsgaranten. 

Ich sage einmal: Ich als jemand, der die Gegner-

schaft zur Atomkraft überhaupt in die Politik ge-

bracht hat, hat jetzt kein Problem damit, so etwas 

sofort zu unterschreiben. Ich weiß aber, dass wir 

uns da nicht einig sind in dieser heterogenen 

Gruppe. 

Ich halte es nicht für notwendig, dass wir den 

Blick nach hinten zu sehr vertiefen, sodass wir 

uns daran zerlegen. Es ist viel wichtiger, zu 

schauen, was denn unsere gemeinsame Basis ist, 

um die gestellten Aufgaben erfüllen zu können. 

Was können wir nach vorne gemeinsam auf den 

Weg bringen? 

Wenn ich an den Untersuchungsausschuss Gorle-

ben denke, in dem einige der Politiker, die auch 

hier sitzen, ebenfalls Mitglied waren, und an 

diese Zerrissenheit dort und den absolut konträ-

ren Abschlussbericht, dann finde ich es wunder-

bar, dass wir hier zusammensitzen und uns da-

rauf geeinigt haben, gemeinsam ein Verfahren zu 

entwickeln und der Lösung der Frage so nahe 

wie möglich kommen zu wollen, wie man den 
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hoch radioaktiven Müll so sicher wie möglich für 

nachfolgende Generationen entsorgt. 

Ich hätte ungern, dass wir uns an der Frage zerle-

gen: Wer war denn in der Vergangenheit verant-

wortlich? Wer hat Fehler gemacht? Wer war 

böse? Welche waren die Guten? - Das halte ich 

nicht für notwendig, um hier voranzukommen. 

Ich weiß, dass das vielen ein dringendes Bedürf-

nis ist, und man wird auch in der Gesellschaft 

und an anderen Stellen, auch in dieser Kommis-

sion, immer wieder darüber reden, auch darüber 

reden müssen. Aber ich glaube nicht, dass es not-

wendig ist, dass wir hier sozusagen eine Art Ab-

stimmung provozieren, die uns sicher nicht zu 

einer Einigung führt. Deswegen möchte ich bit-

ten, diese Frage etwas tiefer zu hängen, hinter die 

anderen, die tatsächlich bearbeitet werden müs-

sen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Frau 

Kotting-Uhl. - Herr Fischer und dann Herr Thom-

auske. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Gerade bei dem 

Thema „Öffentlichkeitsbeteiligung“ sind die Er-

wartungen, die an uns gerichtet sind, riesengroß. 

Insofern halte ich es für extrem wichtig, dass wir 

sehr zügig Signale senden. 

Ich glaube, es ist nicht denkbar, dass es uns ge-

lingt, hier bis ins letzte Detail einen Konsens her-

zustellen bei Fragen wie: Wie weit geht Partizipa-

tion? Reicht möglicherweise auch Information? - 

Dafür sind wir auch in unserem eigenen Prozess 

noch nicht weit genug, um zu sagen, was wir 

denn an Partizipation überhaupt anbieten kön-

nen und wie weit wir diese Themen als Optionen 

überhaupt auflegen können. 

Insofern ist für uns zunächst einmal wichtig, 

überhaupt zu starten. Da stellt sich die Frage: 

Was können wir leisten? Diese Frage ist vorhin 

schon gestellt worden, und sie ist aus meiner 

Sicht in zwei Richtungen zu beantworten: 

Zum einen ist es eine Kapazitätsfrage. Da müssen 

wir jetzt einfach über eine Hürde springen, die da 

lautet: Wir brauchen für solche Prozesse sicher-

lich Unterstützung; das können wir nicht alleine 

leisten. Das ist auch ein Teil dessen, was hier 

vorgeschlagen wird. Es fällt sicher allen relativ 

leicht, zu sagen: Das muss man jetzt lostreten. 

Die zweite Frage - Was können wir dort leisten? - 

hat etwas damit zu tun, was wir anbieten. Ich 

hatte es vorhin schon kurz thematisiert. Am Ende 

müssen wir zumindest noch zu Entscheidungen 

kommen. Wenn wir zu viele Optionen offenlas-

sen, wenn wir sagen, dass wir beteiligen und die 

Öffentlichkeit ständig partizipieren lassen, dann 

befürchte ich, dass wir am Ende nicht mehr ent-

scheidungsfähig sind. 

Es gibt also einen Zwang zu Entscheidungspro-

zessen. Wie man das zusammenbringt - ich ver-

mag es momentan auch noch nicht zu sagen. Dies 

ist etwas, was wir nur im Laufe der weiteren Ar-

beit der Kommission und dann wahrscheinlich 

in dem Suchprozess weiterentwickeln können. 

Da müssen wir uns immer wieder die Frage stel-

len, was an Optionen möglich ist, um trotzdem 

am Ende ein Ziel zu erreichen. Dafür würde ich 

plädieren. 

Frau Kotting-Uhl, ich bin Ihnen sehr dankbar für 

die Aussage, die Sie getroffen haben, was zum 

jetzigen Zeitpunkt nötig und notwendig ist. Im 

Sinne des Fortschritts und der Signale, die wir 

nach draußen senden, ist es gut, wenn erkennbar 

ist, dass wir gemeinsam ein Ziel verfolgen. Dieses 

Ziel heißt: die Öffentlichkeit mitnehmen und 

sich nicht in der Vergangenheit und in Fragen 

verlieren, die für die zukünftige Gestaltung nicht 

so relevant sind. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Fischer. - Herr Thomauske, dann Ute 

Vogt und Herr Zdebel. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Eine kurze Vorbe-

merkung: Wir hatten ja vorhin das Thema 

„Schuld“. Das betrifft auch mich in einem Punkt. 
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Ich hatte heute Morgen zu den Anmerkungen von 

Herrn Meister gesagt, das sei nicht beschlossen 

worden. An dieser Stelle hatte ich Unrecht; es 

war tatsächlich beschlossen worden. Es war mir 

nicht erinnerlich, dass ich seinerzeit schon weg 

war und insofern den Beschluss nicht mitbekom-

men habe. Daher habe ich aus meinem Gedächt-

nis falsch referiert. Dafür entschuldige ich mich 

in aller Form. 

Zum inhaltlichen Teil: Ich glaube, dass die An-

hörung einen wichtigen zusätzlichen Gesichts-

punkt gezeigt hat, nämlich dass die Frage der 

Partizipation geknüpft ist an Optionen. Das ist 

ein Punkt, den wir als Kommission mit all seinen 

Konsequenzen ernsthaft diskutieren müssen. 

Wenn wir glauben, es gebe eine Lösung - das war 

die Auffassung -, dann kommt es nicht mehr auf 

Partizipation an, sondern nur noch auf Vermitt-

lung, sprich auf Kommunikation.  

Insofern gilt die Aussage aus der Anhörung: Par-

tizipation setzt Optionen voraus. Ich hatte die 

Nachfrage: Was bedeutet dies, wenn wir den si-

cherheitstechnisch besten Standort wählen? Un-

ter Sicherheitsgesichtspunkten haben wir dann 

eigentlich gar keine Optionen, sondern wir kön-

nen diesen Standort letztlich nur noch vermit-

teln. Wäre an dieser Stelle nicht das Schweizer 

Verfahren anzudenken, wo man gleichrangig un-

terhalb einer Sicherheitsschwelle sagt: „mehrere 

Standorte sind gleich geeignet“? Hier hat der 

Sachverständige nach meiner Wahrnehmung 

diese Auffassung explizit geteilt. 

Das scheint mir ein wichtiger Gesichtspunkt 

auch für die Frage nach der Zielstellung dieser 

Kommission. Wollen wir am Ende den sicher-

heitstechnisch besten Standort? Halten wir das 

für erreichbar? Oder sagen wir: „Es gibt mehrere 

Standorte, die aus sicherheitstechnischen Ge-

sichtspunkten möglichst gleichwertig sind“? Da 

setzt dann Partizipation an; dort besteht die Mög-

lichkeit der Auswahl. Diesem Gedanken sollten 

wir uns am Ende nicht verschließen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der mehrfach von 

den Mitgliedern der Arbeitsgruppe angesprochen 

worden ist: Im Hinblick auf die Beschlussvorlage 

bestand nach meiner Wahrnehmung absolute Ei-

nigkeit. Es bestand auch Einigkeit, dass wir die 

verbleibende Zeit nutzen müssten, um das Pro-

gramm - selbst wenn wir es heute noch nicht grif-

fig haben - in der Zwischenzeit in dem Sinne zu 

erarbeiten, wie sich Herr Steinkemper geäußert 

hat: Der erste Aufschlag muss sitzen. 

Aber wenn wir uns selber keine Termine vorge-

ben, werden wir immer Gründe finden, warum es 

vielleicht besser ist, das Ganze nochmals zu ver-

schieben. Insofern bitte ich darum, dem jetzt zu-

zustimmen, damit es endlich umgesetzt werden 

kann. - Danke. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke sehr. - 

Ute Vogt, bitte. 

Abg. Ute Vogt: Der Aspekt, wie man später mit 

der vergleichenden Arbeit der Standorte umgeht, 

wird uns sicher noch beschäftigen. Wenn ich es 

richtig verstehe, geht es jetzt im Moment erst ein-

mal um die Öffentlichkeitsarbeit unserer Kom-

mission. 

Da möchte ich gerne an die Schweiz anknüpfen. 

Wenn Sie einen Schweizer Abgeordneten fragen: 

„Was ist der große Unterschied zwischen eurer 

und unserer Arbeit, jetzt auf das Parlament bezo-

gen?“, dann antworten die Schweizer: Wir müs-

sen von Anfang an, wenn wir auch nur die Idee 

für ein Gesetz haben, die Menschen einbeziehen 

und mit ihnen reden, sie anhören und für unsere 

Vorhaben werben. Wir wissen immer, dass am 

Ende darüber abgestimmt wird.  

Ich denke, dass unsere Arbeit ein Stück weit in 

diesem Sinne erfolgen muss, also anders, als wir 

es normalerweise im parlamentarischen Prozess 

kennen, dass wir uns nämlich in der Regel erst 

einmal unter uns einigen und dann etwas Ferti-

ges rausgeben, von dem wir annehmen, dass es 

das sein soll. 
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In unserem Bewusstsein sollte aber eine Rolle 

spielen, dass es nicht allein darum geht, einen 

Konsens nur in dieser Runde zu finden, sondern 

dass es auch darum geht, von Anfang an zu be-

denken, dass wir hier auch als Stellvertreterin-

nen und Stellvertreter von Menschen aus der Ge-

sellschaft sitzen. Möglicherweise gibt es Positio-

nen und Ansichten, die hier noch gar nicht ver-

treten sind, die aber trotzdem hier gehört zu wer-

den. 

Das ist ein wichtiger Punkt. Bei allem, was wir 

hier verabschieden und zur Diskussion stellen, 

müssen wir im Kopf haben, dass wir immer eine 

Gelegenheit geben müssen, dazu Stellung zu neh-

men, sodass gegebenenfalls noch etwas verändert 

werden kann. Wir dürfen nicht sagen: Was wir 

hier machen, das ist und bleibt so, und dafür 

werben wir. - Der Prozess muss ganz anders ab-

laufen: Die Beteiligung muss schon im Entstehen 

stattfinden. Das kann man von der Schweiz ganz 

gut lernen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Zdebel. 

Abg. Hubertus Zdebel: Ich habe mich noch ein-

mal wegen einiger Wortbeiträge gemeldet, in de-

nen es darum ging, wie weit wir jetzt möglicher-

weise in die Geschichte zurückgehen. Einige 

Male habe ich festgestellt, dass es teilweise einen 

nicht nur ahistorischen Umgang mit der Thema-

tik gibt, sondern auch einen rein pragmatischen. 

Das befremdet mich zutiefst, muss ich ganz ehr-

lich sagen. 

Man muss schon sagen: Es wird zwar viel über 

Konsens gesprochen. Zur Wahrheit gehört aber 

auch dazu, dass gerade der Umgang mit der 

Atompolitik, den Atomkraftwerken und dem ent-

standenen Atommüll eigentlich eine endlose Ge-

schichte des Tarnens, Täuschens und Vertu-

schens gewesen ist und für viele Menschen - bis 

heute - mit Kriminalisierung verknüpft war. 

Viele haben sich gewehrt. Ich kann mich selber 

noch erinnern: 1981, Brokdorf, wo ich dabei war, 

was dann alles passiert ist und wie das Ganze 

durchgesetzt worden ist gegen die Proteste. Viele 

von denen, die damals im Widerstand in der 

Anti-AKW-Bewegung waren, werden jetzt deswe-

gen immer noch weiter in bestimmten Registern 

geführt.  

Auch diese Dinge muss man sehen. Dann gehört 

zum Konsens auch dazu - nachdem es jahrzehn-

telang Misstrauen gegeben hat und bis heute 

Misstrauen gibt -, dass man einfach einmal, ähn-

lich wie der Stern es vor einigen Wochen ge-

macht hat, feststellt, dass die Anti-AKW-Bewe-

gung in fast allen Punkten recht behalten hat mit 

dem, was sie in der Vergangenheit kritisiert hat.  

Dafür muss es eine entsprechende Würdigung 

und Ankerkennung geben, ähnlich wie es damals 

von allen Bundestagsfraktionen in dem Konsens-

antrag zum Ausdruck gebracht worden ist, der 

quasi zur Grundlage der Arbeit für diese Kom-

mission geworden ist, bevor die Kommission ein-

gesetzt worden ist. Da hat es eine explizite Wür-

digung gegeben, und ich finde schon, dass man 

das auch hier feststellen muss. Nur so kann in 

dieser Frage letztlich Vertrauen entstehen. 

Man darf da nicht mit zweierlei Maß messen. Wir 

arbeiten hier im Konsens, wir versuchen es zu-

mindest. Unter dem ersten Tagesordnungspunkt, 

wo es um Brunsbüttel ging, hatten wir gerade 

eine ähnliche Diskussion, was die Beteiligung 

der Konzerne an dieser Frage angeht. Das muss 

man in ein rechtes Maß setzen, um überhaupt 

Vertrauen schaffen zu können und so dem Miss-

trauen entgegenzuwirken. 

Ansonsten wird das meines Erachtens nichts. Mit 

solch einer „Beteiligung light“, ohne dass man 

vorher versucht hat, vertrauensbildende Maßnah-

men zu ergreifen, wird meines Erachtens ein sol-

cher Konsensprozess von vornherein ad absur-

dum geführt. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Jetzt habe ich 

auf der Liste Herrn Appel, Herrn Milbradt und 

Herrn Kleemann. - Herr Appel, bitte. 
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Dr. Detlef Appel: Schönen Dank. - Ich bin nicht 

Mitglied in dieser Arbeitsgruppe und hatte, als 

ich den Text gelesen habe, gewisse Schwierigkei-

ten mit der Begrifflichkeit „Option“, weil sie mir 

als sehr neutral und eher verfahrenstechnisch er-

schien. Ich würde das für mich gerne durch das 

Wort „Einfluss“ - auf den Vorgang und auf das 

Ergebnis - übersetzen.  

Eine Partizipation ohne einen wie auch immer 

gearteten - ich will das nicht im Einzelnen defi-

nieren - Einfluss auf das Verfahren und das Er-

gebnis ist meiner Ansicht nach heute sinnlos ge-

worden. Das macht keinen Sinn mehr. Was die 

Kommission aber hat, ist sicher eine sehr ausge-

prägte Bringschuld, sowohl im Hinblick auf die 

Art der Partizipation als auch im Hinblick auf die 

Inhalte, die zur Diskussion gestellt werden. 

Da möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Art 

und das Ausmaß der Partizipation sehr stark pha-

senabhängig sind. Das wird sich im Laufe der 

Zeit ändern. Ich habe dem Papier entnommen, 

dass sehr fein säuberlich betroffene oder anzu-

sprechende Gruppierungen benannt worden 

sind.  

Meine Erfahrung ist die, dass sich diese Gruppie-

rungen melden, und zwar zu den Veranstaltun-

gen, die sie für sich für richtig halten. Das bedeu-

tet nicht, dass man nicht auch Veranstaltungen 

für bestimmte Gruppen innerhalb der Bevölke-

rung konzipieren sollte. Man wird es aber am An-

fang nicht vollständig selber durchplanen kön-

nen und muss sich dessen bewusst sein, dass es 

da eine Differenzierung geben wird, die man 

nicht vollständig im Griff hat. 

Ein bisschen habe ich mich auch an dem Begriff 

„Akzeptanz“ gestoßen. Das hat sich relativiert 

durch die Beiträge, die ich gehört habe. Ich sehe 

die Akzeptanz als sehr kleinen Bruder vom Ver-

trauen, und zwar in die handelnden Personen 

und in das Verfahren, das sie zu gestalten haben. 

Dieses Vertrauen wird bestimmt durch han-

delnde Einzelpersonen; das sind wir - um noch 

einmal daran zu erinnern -, und das sind auch 

die Institutionen, denen wir angehören. Da wird 

man durch Schuldanerkenntnis oder sonst etwas 

nicht sehr viel daran ändern können; es sind 

nicht mehr dieselben.  

Es ist wichtig, zu wissen, wie etwas historisch 

zustande gekommen ist, das sehe ich auch so. 

Aber: Wer soll denn da verzeihen oder darauf 

hinweisen, dass es nun ausgestanden ist? Das 

mag zwar interessant sein, und es ist für be-

stimmte Einzelpersonen sicher auch wichtig, 

aber ich frage mich nur, in welchem Zeitrahmen 

und in welcher Zeitphase unseres Gesamtprozes-

ses wir das leisten wollen. Da habe ich gewisse 

Schwierigkeiten. 

Mein Interesse geht eher dahin, dass diese Kom-

mission - und jetzt meine ich wieder die einzel-

nen Mitglieder - möglichst bald Gelegenheit be-

kommt, zu zeigen, dass wir uns alle Mühe geben, 

das Vertrauen der Öffentlichkeit im Hinblick auf 

gedeihliche Zusammenarbeit zu gewinnen und 

einen fairen Prozess abzuwickeln  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Appel. - Als Nächster Herr Milbradt, bitte. 

Prof. Dr. Georg Milbradt: Als der Dreißigjährige 

Krieg vorüberging und die Friedenskonferenzen 

in Münster und Osnabrück stattfanden, war der 

Frieden nur möglich, indem man die Vergangen-

heit hat Vergangenheit sein lassen und man in 

die Zukunft geblickt hat. Denn es war ziemlich 

unmöglich, die Schuldfrage jedes Einzelnen zu 

klären. Das hatte man zuvor versucht, hatte sich 

dabei aber völlig verheddert. 

Deswegen glaube ich, dass wir in die Zukunft 

schauen sollten und der Frage nach der Vergan-

genheit kein zu großes Gewicht beimessen, denn 

dann ist es möglicherweise so, dass die Zukunft 

wieder schwieriger wird. Ich weiß, dass das ein 

schwieriger Pfad ist. Im Prinzip möchte ich Frau 

Kotting-Uhl zustimmen. 
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Zweite Anmerkung. Wenn hier immer auf das 

Schweizer Beispiel rekurriert wird, wie eben, 

dass man bei der Gesetzgebung und dem ganzen 

Verfahren immer auf das Volk hören muss, dann 

muss man auch die Schweizer Logik hinzufügen: 

Volk ist die Mehrheit der Abstimmenden. Es gibt 

keine Rechtsmittel dagegen, es gibt nichts. 

Das ist ein völlig anderes System als bei uns. Ich 

habe keine Schwierigkeiten, mir ein System à la 

Schweiz vorzustellen, nur darf man dann nicht 

nur bestimmte Rosinen aus dem Schweizer Sys-

tem picken, sondern man muss es als Ganzes 

würdigen. 

Da sehe ich im Augenblick nicht, dass man ein-

fach Elemente aus dem Schweizer System her-

ausnimmt, es aber ansonsten bei dem deutschen 

System belässt; denn dann ist das System in sich 

nicht stimmig. Deswegen: Vorsicht bei der Über-

tragung von Schweizer Elementen. Das gilt für 

die Gesetzgebung, das gilt aber auch für viele an-

dere Bereiche. 

Auch das Denken in der Schweiz ist ein völlig 

anderes als bei uns. So wird zum Beispiel die 

Frage der Einzelfallgerechtigkeit, des Schutzes 

von Minderheiten, in der Schweiz im Ergebnis 

völlig anders gesehen als bei uns. Deshalb noch-

mals: Vorsicht bei der undifferenzierten Bezug-

nahme auf die Schweiz. Das heißt ja nicht, dass 

man sich nicht damit beschäftigen darf, aber eine 

unkritische Übernahme einzelner Elemente halte 

ich für problematisch. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Milbradt. - Herr Klemann, bitte. 

Dr. Ulrich Kleemann: Ich möchte anknüpfen an 

das, was Herr Milbradt und auch Frau Kotting-

Uhl gesagt haben. Ich habe die große Sorge, dass 

wir uns hier in der Kommission verfranzen. Man 

hat es heute Mittag schon erlebt bei der Diskus-

sion über Zwischenlager; wir erleben es jetzt 

auch wieder, dass man versucht, alte Diskussio-

nen noch einmal zu führen und in die Vergan-

genheit zu schauen. 

Meines Erachtens kommt es darauf an, dass wir 

jetzt - und das ist eine einmalige Chance - einen 

Prozess gestalten für die Zukunft, wie man ein 

Standortauswahlverfahren gestalten kann, das 

diesen Ansprüchen - - 

(Zuruf: Kann man Zukunft gestalten ohne 

Erinnerung?) 

- Es geht darum, ein Standortauswahlverfahren 

zu gestalten, das möglichst mit Partizipation ver-

bunden ist, einer Partizipation, wie sie heutzu-

tage dem Stand von Wissenschaft und Technik 

entspricht; darauf kommt es an. Wir sollten nicht 

schon in dieser Phase, wo wir eigentlich noch 

keine konkreten Ergebnisse haben, wo wir selber 

noch nicht die Kriterien erarbeitet haben, die wir 

in der Öffentlichkeit präsentieren können, eine 

Diskussion führen, die uns möglicherweise ins 

Nirwana führt. 

Ich habe vorhin aus einigen Beiträgen so einen 

gewissen Blues herausgehört, nach dem Motto: 

Was soll das Ganze hier? Ich möchte - darum 

habe ich mich auch zu Wort gemeldet -, dass wir 

wieder etwas positiver zu Werke gehen. Wir ha-

ben hier eine einmalige Chance, und die sollten 

wir nutzen. 

Es hat noch nie eine Kommission gegeben, die so 

transparent ist. Wir übertragen alles im Fernse-

hen. Jeder kann von zu Hause aus verfolgen, was 

hier an Beiträgen kommt. Man kann es im Inter-

net nachvollziehen, man kann sich sämtliche Vi-

deos herunterladen. Ich habe mir gestern diese 

Mühe gemacht. Das sind sehr große Dateien, 6 Gi-

gabyte, da dauert das einige Zeit, bis man die her-

untergeladen hat. Trotzdem - man kann sich alles 

anschauen, man kann die Protokolle nachlesen 

usw. Das ist ein komplett transparenter Prozess. 

Wir dürfen jetzt nicht den Anspruch erheben, 

dass wir auch in der Entscheidungsfindung zu je-

dem Zeitpunkt, zu jedem Papier, das wir erarbei-

ten, alles auch in einen öffentlichen Diskurs stel-

len. Das kommt meines Erachtens in der Umset-
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zungsphase. Wir müssen jetzt die Voraussetzun-

gen schaffen, wie ein solches partizipatives 

Standortauswahlverfahren gestaltet werden soll. 

Das ist unser Auftrag. Da sollten wir möglichst 

zügig Ergebnisse erarbeiten und diese zur öffent-

lichen Diskussion stellen. 

Im Übrigen finde ich das Papier ganz gut. Ich 

stelle nur die Frage, ob der Zeitpunkt nach 

Pfingsten der richtige Zeitpunkt ist, ob wir dann 

schon Ergebnisse haben, die wir präsentieren 

können, oder ob man nicht das Ganze noch etwas 

sorgfältiger vorbereitet, um dann auch Alternativ-

modelle im Sinne von Optionen gegenüberzustel-

len. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Kleemann. - Frau Glänzer, bitte. 

Edeltraud Glänzer: Zunächst einmal will ich 

noch einmal zu den Vorlagen sagen, dass ich es 

ausgesprochen gut fand, dass wir einen Überblick 

darüber bekommen haben, was Konsens ist und 

wo es Punkte gibt, die strittig sind. Das ist wich-

tig für diejenigen, die nicht in der Arbeitsgruppe 

sind, um die Diskussion nachvollziehen zu kön-

nen. Dafür ein herzliches Danke schön.  

Ich teile das, was wir schon mehrmals gesagt ha-

ben, nämlich dass unsere Arbeit hier in der Kom-

mission, aber auch in den Arbeitsgruppen, Vor-

bildcharakter hat für den weiteren Prozess, insbe-

sondere für den Suchprozess. 

Ich teile auch die Auffassung, dass es nicht nur - 

aber das ist auch Konsens - um naturwissen-

schaftliche Erkenntnisse geht, sondern dass es 

sehr wohl um mehr geht, dass es auch darum 

geht, kommunikationswissenschaftliche Erkennt-

nisse etc. in der Erarbeitung dessen, was Aufgabe 

der Arbeitsgruppe 1 ist, zu berücksichtigen.  

Ausgesprochen gut finde ich an dem Papier die 

verschiedenen Formen. Darüber werden wir si-

cher gleich noch reden. Es ist von großer Bedeu-

tung, dass wir unterschiedliche Gruppen beteili-

gen und dass wir für die unterschiedlichen Grup-

pen ganz unterschiedliche Formen benötigen. 

Insgesamt finde ich es auch wichtig, darauf zu 

achten, dass wir bei all dem, was wir tun wollen, 

auch im Blick haben: Was können wir eigentlich 

leisten? Was ist leistbar und zumutbar? Ich fand 

den Hinweis von Frau Kotting-Uhl ganz gut: Was 

ist zumutbar, aber wen erreichen wir eigentlich? - 

Auch das hat ja Grenzen. 

Im Hinblick auf die Debatte finde ich es auch 

wichtig, zu fragen, welche besonderen Problem-

stellungen und Herausforderungen es bei einem 

Blick zurückgibt. Ich würde aber auch nicht sa-

gen, dass das jetzt so weit gehen muss, dass wir 

noch die Frage stellen: Wer war eigentlich 

schuld, aus welchen Gründen? - Wenn über-

haupt, dann eher in dem Sinne: Ein Blick zurück 

hilft, wenn man daraus für die Zukunft lernt. 

Letzte Anmerkung: Der Partizipationsprozess, der 

Beteiligungsprozess ist mehr als eine Veranstal-

tungsreihe. Wir sollten relativ zügig eine Veran-

staltung durchführen, aber dazu gehört es auch, 

zu wissen: Was machen wir da eigentlich? Wen 

wollen wir überhaupt erreichen? 

Das ist mir noch nicht ganz klar; aber ich denke, 

wir werden gleich noch darüber reden. Es geht 

nicht nur um eine Veranstaltungsreihe, sondern 

bei den Veranstaltungen müssen wir immer auch 

fragen: Was kommt im Weiteren? 

Bei aller Notwendigkeit der Beteiligung sollten 

wir nicht den Anschein erwecken, dass wir hier 

in der Kommission nicht irgendwann an der 

Stelle stehen, dass wir Entscheidungen treffen 

müssen, was in den Bericht aufgenommen wird. - 

Vielen Dank. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Frau Glänzer. 

Dann haben wir somit den ersten Block zum 

Thema „Sachstand, Ziele/Leitlinien“ zu Ende 
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diskutiert. Nochmals herzlichen Dank, auch für 

das Papier - das habe ich eben vergessen -, das 

Sie uns vorgelegt haben und mit dem wir gut ar-

beiten können. 

Aus der Diskussion heraus können wir, so denke 

ich, der Arbeitsgruppe mitgeben, dass wir den 

Weg, wie sie ihn in dem ersten Teil dargestellt 

hat, als Kommission insgesamt mitgehen können. 

Es ist eine wichtige Botschaft, dass wir, wenn wir 

Berichte bekommen, diese mit unseren Wertun-

gen bzw. Anmerkungen versehen, um sie so in 

die Kommission zurückzugeben. 

Herr Meister, Herr Gaßner, ich würde Sie bitten, 

die Anmerkungen, die Herr Appel zu den kon-

kreten Dingen gemacht hat, noch einmal dahin 

gehend zu prüfen, inwieweit Sie sie einfließen 

lassen können. 

Jetzt kommen wir zum Bereich „Zielgruppen“. - 

Herr Gaßner hat das Wort.  

Hartmut Gaßner: Besten Dank. - Wir haben jetzt 

einen recht guten Ausschnitt über die Bandbreite 

der möglichen Beurteilungen erlebt. Ich möchte 

zunächst zu Ihrer Bitte, auf Herrn Appel einzuge-

hen, sagen: Es gibt sehr viele Begriffe für das, was 

ein Beteiligungsprozess bewirken sollte. Diese 

verschiedenen Begriffe sind zunächst einmal im-

mer mehr als Informationen. Wir haben das in 

der Arbeitsgruppe unter anderem „Beteiligungs-

tiefe“ genannt. 

Herr Thomauske hat Herrn Professor Renn zitiert, 

der davon sprach, dass es gilt, Ergebnisse zu 

kommunizieren und gegebenenfalls über Ergeb-

nisse so zu referieren bzw. sie so darzustellen, 

dass man damit überzeugen kann. Aber das be-

deutet nicht, jemanden dazu einzuladen, zu par-

tizipieren. 

Er hat dann gesagt: Derjenige, der sich beteiligt, 

müsse erkennen können, mit welchem Ziel das 

geschehe und welche Ergebnisse er erreichen 

könne. Man kann vielleicht das Wort „Option“ 

weglassen, man kann auch sagen: mit welchem 

„Mandat“. Sie haben es jetzt „Einfluss“ genannt.  

Eine zentrale Kategorie unserer Diskussion muss 

die Frage sein: Wie viel Einfluss kann man ge-

ben? Wir haben gesagt: Es gibt auf der einen Seite 

die Information, die ist für eine Partizipation 

nicht ausreichend. Es gibt dann Mitwirkung und 

Mitentscheidung. Bei der Frage der Mitentschei-

dung haben wir einen Moment die Ebene ge-

wechselt und haben gefragt: Was gibt es denn an 

Mitwirkungs-/Mitentscheidungsmöglichkeiten 

beim AkEnd? Dabei haben wir festgestellt, dass 

der AkEnd eine Mitentscheidungsmöglichkeit auf 

der Ebene seiner eigenen Arbeit eigentlich nicht 

eingeräumt hat, sondern eher im Informativen, 

im Dialogischen. 

Wir haben das Element des Mitentscheidens aber 

bei der Auswahl des Standortes vorgesehen, dort 

in verschiedenen Elementen. Ich habe das hier 

schon einmal bei den planungswissenschaftli-

chen Kriterien vorgestellt, respektive bei der 

Frage der Beteiligungsbereitschaft. Sie erinnern 

sich. 

Schnitt. 

Wir diskutieren hier, was das Beteiligungsmodell 

für die Kommission sein könnte. Dabei ist mehr-

fach die Frage angeklungen: Inwieweit können 

wir Vorbild sein für den späteren Prozess? Das 

möchte ich noch einmal folgendermaßen ab-

schichten: Zunächst einmal steht die Arbeits-

gruppe 1unter Beobachtung; es geht - vorsichtig 

gesagt - um die Frage: Können die das überhaupt? 

Das ist das, was Herr Meister als „wissenschafts-

basiert“ dargestellt hat. Wenn Sie sich heute zu 

der Frage austauschen, wie ein Gesetzgebungs-

verfahren abzulaufen hat, dann gibt es da zwar 

die Beschleunigungsmöglichkeiten, aber da gibt 

es auch einen bestimmten gewonnenen Erfah-

rungsschatz. 

Die wenigsten von uns haben einen Erfahrungs-

schatz darüber, was ein Partizipationsprozess ist. 
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Jeder von uns hat jedoch eine Vorstellung, was 

eine Veranstaltungsreihe ist; deshalb habe ich 

das so zugespitzt formuliert. Ich bin da sehr nahe 

bei Frau Vogt, dass ich nämlich auch dieses 

Schweizer Bild vor Augen habe und frage: Kön-

nen die es denn? Sind die überhaupt in der Lage, 

einen Partizipationsprozess zu denken? - Wenn 

Sie einen Partizipationsprozess denken können, 

dann müssten Sie ihn doch hier auch zumindest 

ein Stück weit umsetzen können. 

Jetzt kommt wieder der Appellcharakter. Und da 

bin ich wirklich noch fragend: Schaffen wir es 

hier, einen Partizipationsprozess so aufzusetzen, 

dass die Öffentlichkeit zum Ersten Partizipation 

erlebt und zum Zweiten auch Menschen erlebt, 

die Partizipation denken und praktizieren? Oder 

müssen wir nicht das Mandat ein Stück weit an 

Experten abgeben, damit die uns sagen, wie Parti-

zipation funktioniert? 

Wenn es dann aber heißt - stopp, jetzt trete ich 

nach -: „Wesentliches Element eines wissen-

schaftsbasierten Partizipationsprozesses ist eine 

externe Moderation“, und wir alle hier den Kopf 

schütteln und sagen: „Das wollen wir aber nicht 

haben“, dann bekommen wir ein Problem. 

Ich sage ja: Es ist nicht das Wesentliche, darüber 

zu diskutieren, ob jetzt die externe Moderation 

wichtig ist. Ich wollte das nur als Beispiel sagen. 

Nächstes Moment: Können wir Partizipation den-

ken, wenn wir hier jetzt sagen, worüber die Öf-

fentlichkeit diskutieren soll und worüber nicht? 

Wie wollen Sie ein Format aufsetzen, das die 

Frage der Vertrauenskrise nicht aufnimmt? Wie 

soll der Moderator agieren? Soll er sagen, Frau 

Heinen-Esser hat gesagt - ich sage das jetzt, weil 

sie gerade draußen ist -, die Schuldfrage wird 

nicht aufgeworfen? Das ist unrealistisch. Wenn 

wir einen Partizipationsprozess lostreten, dann 

müssen wir natürlich auch damit leben, dass 

diese Elemente wieder auftauchen. Ich hatte sie 

vorhin deshalb ein bisschen relativiert, weil ich 

gerade diesen Knackpunkt unserer AG-Diskus-

sion, Aussöhnung ja, nein, den wir noch gar 

nicht diskutieren konnten, jetzt hier nicht in den 

Vordergrund stellen will. Aber wir können nicht 

qua Kommission entscheiden, wenn wir Partizi-

pation machen, dann wird darüber nicht disku-

tiert. Ich weiß, dass wir momentan darum ringen, 

dass wir so etwas wie Beteiligungstiefe hinbe-

kommen, und Beteiligungstiefe wiederum heißt, 

ich muss die Frage nach den Zielgruppen aufwer-

fen, und ich muss die Frage aufwerfen, wie die 

Formate aussehen. Da fange ich auch von hinten 

an. 

Partizipation kann nicht ein zufälliges Zusam-

menführen von Leuten in einer Veranstaltung 

sein. Das ist - wirklich kein Unterton - die Veran-

staltungsreihe von Herrn Wenzel, super. Das ist 

der TÜV mit dem Ein-Tages-Symposion. Gut, al-

les in Ordnung. Nur, das ist nicht das, was wir 

brauchen. Wenn wir einen Partizipationsprozess 

im Sinne von Prozess wollen, dann brauchen wir 

eigentlich drei, vier fünf Sitzungen. Jetzt ist die 

Frage nach den Zielgruppen. Wollen wir drei, 

vier, fünf konferenzartige Formate mit der Ju-

gend? Wollen wir sie mit der engagierten Öffent-

lichkeit? Mit welchem Ziel wiederum? Das Ziel 

eines Prozesses ist immer: Vertrauen bilden, In-

halte austauschen und auch Mitwirkung ermögli-

chen.  

Was kann Mitwirkung sein? Mitwirkung müsste 

wieder so sein, dass ich das Gefühl vermitteln 

kann und dass die Tatsache gegeben ist, dass ich 

Einfluss  habe.-Einfluss auf was? Wir haben ge-

sagt, auf den Bericht. Sofort schallt es zurück: 

Den Bericht entscheiden wir hier. Jawohl.  

(Zuruf von Edeltraud Glänzer) 

- Ja, Frau Glänzer, genau, das ist jetzt die Heraus-

forderung.  

Die Standortentscheidung wird auch nicht die 

Öffentlichkeit treffen, nehme ich einmal an. Aber 

wir haben hier den Bericht. Schaffen wir es, in 

einer Weise Menschen von dieser Arbeit hier so 

zu überzeugen, dass sie mit diesem Ergebnis 

auch in die Öffentlichkeit gehen? Werden wir 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 58 von 84 
am 2. Februar 2015 

eine Diskussion mit der Fachöffentlichkeit hinbe-

kommen, Zielgruppe Fachöffentlichkeit? Nicht 

jeder Wissenschaftler der Bundesrepublik 

Deutschland wird sich auf unsere Berichtsergeb-

nisse verpflichten lassen; das wäre ja völlig welt-

fremd. Aber kriegen wir eine relevante Anzahl 

von Wissenschaftlern - neben denen, die hier re-

präsentiert sind -, die sich mit hinter dieses Er-

gebnis stellen? Die werden sich hinter das Ergeb-

nis nur dann stellen, wenn sie drei-, vier-, fünf-

mal mitdiskutiert haben, und zwar in einer quali-

fizierten Weise.  

Das entspricht ähnlich auch der Frage bezüglich 

der engagierten Öffentlichkeit. Bekomme ich ei-

nen Teil von Öffentlichkeit mit auf den Weg, so-

dass sie dieses, was wir für richtig erachten, auch 

mitteilen, oder bleiben wir - in Anführungszei-

chen - alleine, respektive schließen wir uns ein 

und kommunizieren das nicht? 

Also, was heißt Beteiligung/Partizipation? Betei-

ligung/Partizipation heißt, in relevantem Umfang 

gesellschaftliche Akteure davon zu überzeugen, 

dass es richtig ist. Ich werde sie nur überzeugen, 

wenn ich sie mitnehme, und ich kann sie nur 

mitnehmen, wenn ich eine Option eröffne. Die 

Option müsste heißen: Einfluss nehmen können. 

In dem Spannungsbogen werden wir dann wie-

derum leben: Wieweit kann ich tatsächlich Ein-

flussmöglichkeiten eröffnen, oder inwieweit sage 

ich: „Nein, das geht nicht“? Sie, Frau Glänzer, 

haben es gerade schon gesagt. Ich weiß auch, 

dass der Bericht nicht von der Öffentlichkeit ent-

schieden wird. Aber wenn ich Leute einlade, mit-

zuwirken, zu partizipieren, dann muss ich be-

stimmte Möglichkeiten einräumen. Die einzuräu-

men, heißt wiederum, auch Zeitkorridore zu ha-

ben. 

So, da bricht es sich jetzt aktuell. Das ist eigent-

lich das Hauptproblem, das wir haben. Das habe 

ich gestern einem kleinen Verteiler dargestellt: 

Bitte lassen Sie uns die Belastungen und den 

Respekt vor den Aufwänden nicht zu politischer 

Argumentation verdichten. Noch sind wir nicht 

politisch auseinander. Noch liegen wir eigentlich 

mehr im Organisatorischen auseinander. 

Also, Zielgruppen müssen so bestimmt sein, dass 

wir eine bestimmte Relevanz gesellschaftlicher 

Gruppen haben. Das ist selbstredend. Das 

Nächste wäre die Fragestellung: Wie weit trauen 

wir es uns zu, bestimmten Zielgruppen so zu be-

gegnen, dass wir mit ihnen arbeiten, dass wir sie 

für unsere Arbeit mit einnehmen können, dass 

wir sie für unsere Ergebnisse mit einnehmen kön-

nen? 

Da haben wir eine Anzahl von Öffentlichkeit 

schon benannt. Die - ich sage einmal vorsichtig 

im Sinne von Abschichten: - Hauptunterschied-

lichkeit in der Arbeitsgruppe oder dem noch 

nicht abgeschlossenen Diskussionsprozess ist die 

Frage: Wer ist engagierte Öffentlichkeit? Und die 

zweite Frage ist die: Kann ich mir vorstellen, 

dass ich Arbeitsprozesse nur auf nationaler 

Ebene mache - das ist auch eine noch nicht ent-

schiedene Frage -, oder ist es nicht sinnvoll, das, 

zu machen, was angemahnt wird an Standortre-

präsentanz, an Einflussmöglichkeiten, beispiels-

weise so, wie Herr Dürr heute, oder macht man 

dort eine Abfolge von vier, fünf Veranstaltungen, 

oder macht man die Abfolge der Regionalvertre-

tungen wiederum nur auf Bundesebene? Also - 

deshalb dieser Satz in dem Papier -, die Frage der 

Einbeziehung bestimmter Regionalinteressen - in 

Anführungszeichen - oder Regionalrepräsentanz 

hängt auch vom Format ab.  

Wir müssen uns also darüber verständigen: Wol-

len wir eine engagierte Öffentlichkeit mit einbe-

ziehen, oder würden wir es bei der Überlegung 

lassen, breit zu informieren, was die breite Öf-

fentlichkeit angeht, und würden uns auf die 

Frage Jugendliche und die Frage Fachöffentlich-

keit konzentrieren? Ich würde das nicht für rich-

tig erachten. Denn gerade bezüglich der engagier-

ten Öffentlichkeit, die wir noch nicht gleichge-

setzt haben mit denjenigen, die möglicherweise 

dem Prozess in besonderem Maße kritisch gegen-

überstehen, muss man noch einmal anders dar-

über diskutieren.  
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Aber wollen wir das, wollen wir das nicht? Das 

wäre die eine Einladung zur Diskussion. Also: 

Wie sehen Sie es, bezogen auf die Zielgruppen, 

die hier genannt sind? Und die zweite Frage ist 

die, bezogen auf die Formate: Wie sehen Sie es, 

sollen wir nur auf Bundesebene arbeiten oder 

auch auf Regionalebene? In dem - in Anführungs-

zeichen - Notprogramm ist die Regionalebene we-

gen Überlastung herausgenommen. 

Ich fasse es noch einmal in zwei Sätzen zusam-

men: Ich gehe davon aus, dass eine vernünftige 

Information durchaus gut sein kann. Sie würde 

uns aber zurückwerfen bezüglich der Qualifizie-

rung unserer Arbeit: Was können wir, im Sinne 

von: können wir überhaupt die Zukunft beurtei-

len? Wie kann ich auftreten und sagen, ich beur-

teile das Standortauswahlverfahren im Beteili-

gungsprozess, wenn ich für die Kommissionsar-

beit da keine Begrifflichkeit entwickele? 

Die Diskussionen, die wir angesprochen haben, 

bezogen auf Akzeptanz oder Vertrauensgewinn, 

brauchen wir natürlich auch für die zukünftige 

Beteiligung. Das ist keine falsche Arbeit, sondern 

wir brauchen die Konzeptionierung auch zukünf-

tig. Und wir müssen uns klarmachen: Wenn wir 

vom Stand von Wissenschaft und Technik spre-

chen wie Herr Kleemann - oder „wissenschafts-

basiert“ war der Anfangsbegriff -, dann sind be-

stimmte Grundsätze auch gesetzt, die wir auch 

umsetzen müssen.  

Ich werbe immer noch darum, dass wir etwas 

machen, was Partizipation darstellt, wissend, 

dass wir zu einem Modell, das wir aufsetzen 

würden, wenn wir drei, vier Jahre Zeit hätten, 

nicht kommen können. Wir müssen uns aber ehr-

lich klarmachen, wie weit wir das tun. Das 

Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass je-

der ein bisschen so eine Position hat - die kann 

ich keinem absprechen - nach dem Motto, jeder 

ist mit sich im Reinen; denn ich hätte es ein biss-

chen weniger gemacht, und ich hätte es vielleicht 

ein bisschen mehr gemacht, und ich würde ja, 

wenn ich Zeit hätte usw. Da kommen wir dann in 

ein Kuddelmuddel. Also, wir brauchen schon 

eine klare Entscheidung in dem Sinne, wie es 

Frau Heinen-Esser gerade vorgestellt hat. Wir 

wollen Partizipation. Partizipation setzt voraus, 

mit den Zielgruppen mehr als einmal zusammen-

zutreffen. Partizipation heißt, quasi ein Format 

zu haben, das einen Prozess ermöglicht. Einen 

Prozess zu ermöglichen, heißt, drei, vier, fünf Sit-

zungen. Das ist - jetzt sehr banalisiert - erst ein-

mal der Unterschied zwischen einer Veranstal-

tungsreihe und einem Beteiligungsprozess. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Kleemann 

und dann Herr Grunwald. 

Dr. Ulrich Kleemann: Ich habe auch Erfahrungen 

mit Beteiligungsprozessen gesammelt. Es ist halt 

so, dass es am Anfang, wenn das Thema noch 

sehr abstrakt ist, schwierig ist, Partizipation wirk-

lich zu leben; denn dann hat man eine Endlosdis-

kussion. Dann hat man Vergangenheitsbewälti-

gung usw.  

Ich könnte mir eine Auftaktveranstaltung so vor-

stellen, dass man vielleicht zunächst einmal zwei 

oder drei verschiedene Modelle vorstellen lässt, 

dass also Fachleute vorstellen, welche Ansätze es 

gibt, wie man einen solchen Beteiligungsprozess 

organisieren kann, und dass man dann ganz offen 

in die Zukunft gerichtet die Frage stellt: Wie 

müsste ein solcher Prozess gestaltet werden, da-

mit ihr Vertrauen habt? - Aufgrund der Erfahrun-

gen, die man in der Vergangenheit gesammelt 

hat, dass man die einfließen lässt, aber in eine 

zukunftsgerichtete Frage: Wie müsste ein Prozess 

gestaltet sein, damit ihr Vertrauen gewinnen 

könnt? - Ich glaube, das wäre dann eine zukunfts-

gerichtete Debatte, in die man wirklich auch die 

Vertreter der Standorte, die jetzt betroffen sind, 

mit einbeziehen könnte, dass sie mit ihrem Ex-

pertenwissen dann auch einen Prozess gestalten 

könnten. Aber wenn es darauf hinausläuft, dass 

man nur Vergangenheitsbewältigung macht, dann 

endet das Ganze in großer Frustration. Das wäre 

mein Vorschlag. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Grunwald. 
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Prof. Dr. Armin Grunwald: Ich würde trotz der 

schwierigen Diskussion gerne dabei bleiben, dass 

ich Partizipation in unserem Fall hier für durch-

aus gut machbar, für realistisch halte. Ich würde 

davor warnen, das immer weiter aufzublasen und 

Anforderungen zu stellen; denn das führt zu ei-

ner Art Selffulfilling Prophecy, und nachher wird 

es wirklich nichts, weil wir es zu lange proble-

matisiert haben. 

Ich würde zunächst unterscheiden wollen zwi-

schen dem Dialog selbst und den Bedingungen 

dafür, dass man einen guten Dialog führen kann. 

Also, man kann zum Beispiel bei Habermas et-

was zu den Bedingungen eines ethischen Diskur-

ses nachlesen. Da stehen natürlich so Sachen wie 

Wahrhaftigkeit usw. drin. Das führt zu diesem 

ganzen Thema Vergangenheitsbewältigung, Trau-

erarbeit, Anerkennung von Leid, würde ich viel-

leicht einmal sagen, Verwundungen, die passiert 

sind. Ich finde das Wort „Aussöhnung“, Herr 

Meister, zu weitgehend. Wenn es gelänge, eine 

Anerkennung des Leides zu finden, das Regio-

nen, Personen zugefügt worden ist, der Fehler, 

die gemacht worden sind, glaube ich, wäre schon 

viel gewonnen. 

Dann aber zu dem Eigentlichen: Wie kann so ein 

Partizipationsverfahren aussehen? Wir haben 

hier nach wie vor, glaube ich, keine gemeinsame 

Meinung über die Erwartungen an einen solchen 

Dialog. Darüber sollte man vielleicht einmal kurz 

nachdenken. Was heißt das Wort „Beteiligung“ 

hier? Klar, wir sind uns einig - so glaube ich we-

nigstens -, reine Information kann es nicht sein. 

Beteiligung kann aber auch nicht heißen, dass 

wir jetzt zu den Bürgerinnen und Bürger gehen 

und sagen: Wir als Kommission schaffen es leider 

nicht. Wir sind irgendwie völlig zerstritten. Sagt 

uns mal, wo es langgeht. - Umgekehrt kann es 

auch nicht sein, dass wir sagen: Okay, wir wis-

sen, wo es langgeht, und wir machen jetzt eine 

Veranstaltung, damit ihr das dann auch endlich 

akzeptiert. - Beides kann nicht sein. Das heißt, 

wir müssen dazwischen suchen. 

Da würde ich gern auf Frau Glänzer zurückkom-

men. Ich meine, wir haben hier einen Auftrag als 

Kommission. Wir müssen hier auch etwas vorle-

gen. So wäre meine Vorstellung, wir legen erst 

einmal etwas vor, vielleicht abseits einer Auftakt-

veranstaltung. Wir legen etwas vor. Wir legen für 

den Herbst vorläufige Überlegungen zu Entsor-

gungsoptionen vor, die wir uns vorstellen kön-

nen, vielleicht mit Entscheidungsbäumen in die 

Zukunft hinein. Wir legen erste Vorstellungen 

vor, wie ein Standortauswahlverfahren stattfin-

den kann. Wir legen erste Ideen vor, wie das 

Standortauswahlgesetz novelliert werden könnte 

usw.  

Mit diesen unseren Vorstellungen gehen wir 

dann im Herbst durch die Republik - sage ich 

einmal etwas pauschal noch -, stellen das vor 

und erbitten Feedback, kritisches Feedback. Das 

heißt, wir wollen vor allen Dingen Argumente 

hören - so würde ich es sagen -, die wir noch 

nicht selbst bedacht haben. Wir müssen eigent-

lich gezielt nach den Gruppen und Argumenten 

suchen, die wir nicht schon hier in der Kommis-

sion haben. Erst das macht unsere eigenen Über-

legungen robuster. Das heißt, es geht um Gründe 

und Argumente, die wir selbst hier nicht schon 

diskutiert haben. Danach sollten wir ganz gezielt 

suchen.  

Ich kann mir gut vorstellen, dass man nach einer 

ersten Welle im Herbst - je nach Fortschritt - im 

Frühjahr nächsten Jahres oder so vielleicht eine 

zweite Welle macht, wo dann unsere Überlegun-

gen mit der Basis in der ersten Konsultations-

runde konsolidiert sind, und dann macht man 

noch einmal eine Feedbackrunde, und dann su-

chen wir wieder. Wenn wir Argumente hören, 

dann sind wir auch verpflichtet, sie entweder zu 

berücksichtigen oder zu begründen, wenn wir sie 

nicht berücksichtigen. Beides ist möglich, und 

beides liegt in unserer Verantwortung. So ver-

stehe ich jedenfalls unser Mandat. 

Daraus folgt auch etwas für die Zielgruppen. Ich 

würde gezielt nach Zielgruppen suchen, deren 

Argumente nicht hier schon automatisch in der 
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Kommission vertreten sind. Bei dem Stichwort 

„Jugend“ fällt es mir leicht, das als relevant anzu-

sehen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Thomauske.   

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zunächst einmal, 

was das Papier anbelangt, so ist es keine Frage, 

dass ich das so mittrage. Auf die drei Aspekte 

möchte ich ein kleines bisschen eingehen, und 

zwar ein bisschen angestoßen durch das, was 

Herr Gaßner gerade gesagt hat, drei bis fünf Ver-

anstaltungen pro Zielgruppe. Bei sechs Zielgrup-

pen wären das 30 Veranstaltungen. Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass wir in der Lage sind, das 

tatsächlich zu schultern. Insofern müssen wir 

uns überlegen, wie wir zu einer bewältigbaren 

Beteiligung kommen. Ich will nicht immer        

AkEnd erwähnen. Aber dort hatten wir drei Ver-

anstaltungen. Es waren zwar - ich sage einmal - 

Informationsveranstaltungen, eine Reihe, je nach-

dem, dass wir irgendwo einmal getagt haben und 

mit Teilgruppen dann einmal diskutiert haben, 

aber jetzt im Sinne von organisiert waren das drei 

Workshops und dann die Auseinandersetzung in 

dem jeweiligen Bericht über den Workshop mit 

den Argumenten, die vorgetragen wurden, sodass 

dann an der Stelle tatsächlich ein Feedback be-

wältigt werden konnte.  

Der zweite Aspekt, den ich nur kurz einschieben 

will, ist die Frage der Schuld. Mir würde es genü-

gen, wenn wir Sachverhalte darstellen können im 

Zuge der Vergangenheit: Wie hat sich etwas ent-

wickelt? - Schuld ist eine Bewertungsfrage, und 

bei einer Bewertung wird es unterschiedliche Be-

wertungen geben. Es wird auch unterschiedliche 

Wahrnehmungen und Wahrheiten geben. Inso-

fern werden wir an der Stelle nicht auf einen ge-

meinsamen Nenner kommen können. Daher wäre 

für mich hinreichend, wenn man in einen be-

stimmten Teil des Papiers - darum bemüht sich ja 

gerade auch Herr Müller - eine gewisse Darstel-

lung der Entwicklung der Vergangenheit hinein-

bringt, ohne aber daran unmittelbar die Schuld-

frage zu knüpfen. 

In Ergänzung zu dem, was Herr Grunwald gerade 

zur Frage der Partizipation gesagt hat: Bei der 

Partizipation hätte ich zunächst einmal die Vor-

stellung gehabt: Wir legen fest, oder wir stellen 

dar: Was ist festgelegt? Was ist disponibel? Damit 

ist dann der Rahmen gesetzt. Nur, das werden 

wir so nicht leisten können. Insofern, etwas tiefer 

gehängt, halte ich den Vorschlag von Herrn Grun-

wald für bedenkenswert: Wir gehen hinaus mit 

ersten Überlegungen, erbitten dazu ein Feedback, 

und die Qualität der Argumente, allerdings in 

unserer Bewertung, wird dann am Ende das sein, 

was zählt. 

Insofern ist das Angebot, das wir machen kön-

nen, nicht quasi eine offiziöse Beteiligung: Wir 

können an der Stelle mitbestimmen. - Übrigens 

haben auch Leute wie Renn davon abgeraten, Be-

teiligungsformen wie Vetorechte und Ähnliches 

hier in der Bundesrepublik vorzusehen. - Aber 

dass wir an der Stelle ein Konzept wählen, Quali-

tät der Argumente, Feedback im Rahmen der 

Aufarbeitung, dann dieser Workshop, sodass 

dann auch klar wird, warum wir etwas berück-

sichtigen oder nicht. Damit kommen wir zu dem, 

von dem ich glaube, es ist niedriger gehängt, be-

schreibt aber vielleicht besser die Frage der Be-

gründetheit am Ende unseres Berichts unter Wür-

digung der Argumente, die gekommen sind, so-

dass wir das dann entsprechend mit einbeziehen 

können. Das ist zugegebenermaßen, wenn man 

mit dem Schlagwort „Partizipation“ startet, am 

Ende auf ein reales oder realistisches Maß herun-

tergebrochen und damit natürlich vermeintlich 

weniger. Aber ich denke, mehr wird die Kommis-

sion nach meiner Wahrnehmung auch nicht leis-

ten können.  

In der Tat sollten wir uns hüten, Erwartungen zu 

wecken, die wir am Ende gar nicht erfüllen kön-

nen; denn in dem Augenblick, in dem wir über 

Partizipation reden, reden wir darüber: Welche 

Rechte geben wir hier als Kommission ab? Wie 

kommt es dann im Sinne der Rechtewahrneh-

mung? Wie wird das umgesetzt? Da haben wir 

eine ganz andere Debatte, die wir, glaube ich, 

auch nicht führen können.  
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Insofern habe ich die Bitte, an der Stelle, was die 

Anzahl der Gruppen angeht, nach Möglichkeit zu 

überlegen, wie wir die eine oder andere zusam-

menfassen können. Ich kann mir auch vorstellen, 

dass solche Partikularkonferenzen, wie beispiels-

weise TÜV-Symposion, als Beteiligung der 

Fachöffentlichkeit im weiteren Sinne verstanden 

werden kann, sodass wir dieses nicht noch ein-

mal machen müssen, sondern gewissermaßen an 

der Stelle davon Kredit nehmen können. Wir 

können uns auch überlegen, wie wir andere Ver-

anstaltungen, wie Loccum et al., an der Stelle mit 

berücksichtigen, sodass wir nicht jede der Veran-

staltungen hier wiederholen müssen und an der 

Stelle etwas arbeitsökonomischer vorgehen kön-

nen. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. - 

Jetzt ist Klaus Brunsmeier dran; dann Sylvia   

Kotting-Uhl. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank, Herr Vorsitzen-

der. - Ich würde auch mit Blick auf die Zielgrup-

pen, gerade was die Zielgruppe „engagierte Öf-

fentlichkeit“ angeht, doch gern noch einmal das 

Thema Aufarbeitung ansprechen, weil es jetzt 

durch die Beiträge von Sylvia Kotting-Uhl, Ulrich 

Kleemann und weitere in eine etwas andere 

Richtung gelenkt wurde.  

Herr Milbradt, mir geht es nicht um die Klärung 

der Schuldfrage wie nach dem Dreißigjährigen 

Krieg, sondern uns - ich sage jetzt einmal ganz 

bewusst „uns“ - geht es darum, das, was in der 

Vergangenheit gelaufen ist, aufzuarbeiten. Wir 

haben gute Gründe dafür, dass das gemacht wer-

den muss; da will ich es einmal ganz konkret ma-

chen. Wie soll denn Vertrauen in einen Prozess 

zur Suche eines solchen Lagers hineinkommen, 

wenn die gleichen Beteiligten, die bei der Asse 

zu einem bestimmten Ergebnis geführt haben, 

jetzt wieder mit im Spiel sind und wir nicht auf-

arbeiten, was damals schiefgelaufen ist? Ich 

glaube, wenn wir Vertrauen aufbauen wollen, ist 

es ganz wichtig, dass wir schauen, was in der 

Vergangenheit schiefgelaufen ist. Wir können 

jetzt nicht einen Schlussstrich ziehen und sagen: 

Von heute an gucken wir nur noch nach vorne. 

Wir arbeiten mit den gleichen Beteiligten weiter, 

aber entwickeln Visionen für die Zukunft. - Ich 

glaube, dass wir gut beraten sind, dieses Ver-

trauen zu bilden. Ich glaube, dass das eine abso-

lute Voraussetzung ist, wenn man die engagierte 

Öffentlichkeit überhaupt dafür gewinnen will, 

sich an einem solchen Prozess zu beteiligen. 

Herr Grunwald, ich sehe es ganz anders als Sie. 

Wir sollten hier keine guten Ideen entwickeln 

und damit in die Öffentlichkeit gehen, sondern 

wir sollten die guten Ideen der Öffentlichkeit 

hier hereinholen, sie in unsere Arbeit einbinden 

und anschließend den entsprechenden Beteili-

gungsprozess durchführen. Insofern sehe ich das 

ganz anders. Ich würde auch noch einmal sehr 

darum bitten, dass wir uns diesen klaren Unter-

schied in der Vorgehensweise, den ich besonders 

in der AG 3 verortet sehe, und dem Vorschlag, 

den die AG 1 macht, auf den Schirm holen. Das 

muss hier ausdiskutiert werden. Wir müssen 

auch die Kraft haben, am Ende des Tages eine 

Entscheidung dazu zu fällen, wie wir da vorge-

hen wollen. 

Also noch einmal: Die engagierte Öffentlichkeit 

muss das Vertrauen bekommen, muss den Ein-

druck bekommen, dass die Fehler der Vergangen-

heit aufgearbeitet wurden, dass die Ergebnisse 

und Konsequenzen daraus als Grundlage in unse-

rer weiteren Arbeit verankert sind. Dann haben 

wir eine Chance für den Prozess, den wir uns, 

glaube ich, alle vorgenommen haben und für den 

wir auch alle stehen. Deswegen möchte ich noch 

einmal sehr dafür werben. Ich kann die Einord-

nung von Frau Donat wirklich sehr empfehlen 

und wäre der Geschäftsstelle dankbar, wenn sie 

das allen zur Verfügung stellen könnte; denn ich 

glaube, sie hat das sehr gut auf den Punkt ge-

bracht. Ich glaube, wir sind gut beraten, ihr in 

diesem Punkt zu folgen. Das hat nichts mit 

Schuldzuweisung zu tun.  

Was die Aussöhnung betrifft, Herr Meister - ich 

habe es eben schon gesagt -, so geht es uns um 
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die Aufarbeitung, darum, dass die fachliche Ex-

pertise der engagierten Öffentlichkeit sich in die-

sem Prozess wiederfindet, dass es frühzeitig Ein-

gang findet, dass sie nicht nur das Gefühl, son-

dern die Sicherheit hat, dass diese Sachen dort 

entsprechend mit eingebaut wurden. Dann haben 

wir auch eine gute Chance, hier in der Kommis-

sion ein gutes Ergebnis zu erzielen.  

Das heißt - noch einmal zusammengefasst -, es ist 

meine dringende Bitte, bei der Einbindung der 

engagierten Öffentlichkeit - ich sage einmal - 

diese Aufarbeitung auch entsprechend zu ge-

währleisten und dafür auch ein attraktives und 

entsprechendes Angebot zu machen; denn nur 

dann werden die auch kommen und mit uns dar-

über diskutieren. Wenn das nicht da ist, werden 

die mit uns erst gar nicht darüber diskutieren. 

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich bin da eigentlich 

ganz bei Klaus Brunsmeier. Trotzdem glaube ich, 

dass es so nicht geht. Das ist wirklich eine ganz 

schwierige Geschichte. Michael Müller fragte 

vorhin: Gibt es denn Zukunft ohne Erinnerun-

gen? - Nein, natürlich gibt es das nicht. Das will, 

glaube ich, auch niemand. Aber das Recht auf 

unterschiedliche Bewertung der Vergangenheit, 

ich glaube, das müssen wir uns geben. Aussöh-

nung kann ja auch - ich sage einmal - das Wort 

„versöhnlich“ meinen. Versöhnlich heißt dann 

auch einmal: Wir diskutieren jetzt nicht mehr al-

les bis ins Letzte aus. 

Was heißt denn Aufarbeitung? Ich meine, wir 

hatten in Niedersachsen einen Untersuchungs-

ausschuss Asse. Wir hatten auf Bundesebene eine 

ganze Legislaturperiode, vier Jahre lang, einen 

Untersuchungsausschuss Gorleben. Ich glaube, 

wir haben alles - meine beiden Kollegen hier er-

innern sich wahrscheinlich gut daran; Uli Klee-

mann war auch dabei - bis ins Letzte aufgearbei-

tet, abgefragt; wir haben Akten eingebracht. Aber 

würde man sagen, es ist jetzt aufgearbeitet? Hat 

dort eine Versöhnung stattgefunden? Ich glaube, 

nicht. Die Versöhnung kann dann kommen, 

wenn es uns gelingt, ein Verfahren zu entwi-

ckeln, mit dem wir weg von Gorleben kommen. 

Dann ist die Versöhnung da. Ich bin ein bisschen 

am Zweifeln, ob das Darüber-Reden - etwas ande-

res kann ich mir unter Aufarbeiten jetzt nicht 

vorstellen -, immer wieder, die unterschiedlichen 

Akteure einander näherbringt. Ich will auch kei-

nen Schlussstrich ziehen, was jetzt das Gegenteil 

davon wäre. Das geht ja auch gar nicht.  

Ich fand das Wort „Anerkennung“ vorhin sehr 

gut. Ich glaube, Herr Grunwald hat es einge-

bracht. Ja, natürlich hatte die Anti-Atombewe-

gung in allen Punkten recht: Asse ist gescheitert. 

Gorleben war eine falsche Entscheidung. Atom-

kraftwerke sind gefährlich. Atommüll ist ein Rie-

senproblem. Alles das ist richtig, und das weiß 

die Gesellschaft heute auch. Also, vielleicht ver-

stehe ich es auch noch nicht, wohin es mit dieser 

Aufarbeitung und Aussöhnung gehen könnte. 

Aber das, was ich bisher an Aufarbeitung kenne, 

hat nicht zusammengebracht, sondern eher wei-

ter auseinander. Deswegen bin ich da einfach 

skeptisch. Wir werden darüber hier ohnehin wei-

ter reden müssen. Deswegen sage ich einfach: 

Lasst uns weiter darüber reden. 

Ich bin auch absolut dafür, dass wir an Pfingsten, 

was ich für ein sehr schönes Symbol halte, eine 

Auftaktveranstaltung machen. Ich glaube nicht, 

dass wir dafür konkrete Ergebnisse brauchen, die 

wir vorlegen können. Ganz im Gegenteil: Ich 

glaube, je weniger festgelegt wir schon sind, 

umso besser für diese Auftaktveranstaltung; denn 

es soll ja eine Art der Partizipation sein, nicht 

eine, wo wir etwas hinlegen wie in einem Plan-

feststellungsverfahren und sagen: „So haben wir 

uns das gedacht. Was haltet ihr denn davon?“, 

sondern wir wollen uns ja noch eigene Gedanken 

holen und die Möglichkeit dazu bereitstellen. 

Ich will allerdings auch noch einmal darauf hin-

weisen, dass diese Art der Partizipation bei der 

Arbeit der Kommission eine ist, die ich noch 

nicht erlebt habe. Deswegen tapse ich auch etwas 

hilflos umher; denn es ist entgegen allem, was 

ich bisher kenne, eine Partizipation ohne Ort. 
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Wir haben keinen Ort, um den es geht, sondern 

wir haben ein Verfahren, um das es geht. Das ist 

etwas ganz anderes. Es ist, glaube ich, auch deut-

lich erschwerend. Dessen müssen wir uns, glaube 

ich, schon immer bewusst sein. Deswegen bitte 

ich auch noch einmal darum, dass wir uns un-

sere eigene Hürde nicht zu hoch legen, sodass 

wir nur noch irgendwie unten durchkommen. 

Ziele, die man sich setzt, finde ich immer - das 

ist mein Motto im politischen Bereich -, müssen 

erreichbar sein. Zielgruppen, die man benennt, 

sollten auch erreichbar sein. 

Ich bin ganz einverstanden mit dem, was da 

steht. Ich glaube nur, die Zielgruppe „breite Öf-

fentlichkeit“ muss einen Sonderstatus haben. Na-

türlich können wir versuchen, die breite Öffent-

lichkeit zu informieren und teilhaben zu lassen. 

Aber wann würden wir denn dann sagen, jetzt 

hat sich die breite Öffentlichkeit beteiligt? Wann 

wäre das dann? Das ist doch gar nicht feststell-

bar. Deshalb würde ich sagen, das ist eine Son-

dergeschichte, die wahrscheinlich mehr mit In-

formation als mit tatsächlicher Beteiligung zu tun 

hat. 

Hatte ich noch einen Punkt? - Nein, ich glaube, 

das war es jetzt einmal. - Danke. 

Vorsitzender Michael Müller: Ich glaube, wir ha-

ben einen zentralen Unterschied zu sonstigen 

Partizipationsprozessen: Normalerweise geht es 

darum, etwas zu gestalten, was noch nicht da ist. 

Hier müssen wir aber etwas gestalten, was da ist, 

und das ist ein Unterschied, und zwar ein gravie-

render.  

Herr Grunwald, Sie weisen zu Recht darauf hin, 

dass in der Diskurstheorie ja Vorbilder vorhan-

den sind. Daher will ich nur einmal daran erin-

nern, dass beispielsweise der Streit zwischen    

Apel, Habermas und Jonas genau darum ging, 

dass sie sagten, das Problem bei der Atomenergie 

ist: Wir haben eine Konsequenz daraus zu zie-

hen, die nicht einfach gestaltend ist, sondern wie 

wir mit einem vorhandenen Problem umgehen. 

Dafür gibt es in der Regel keine Gestaltungstheo-

rie. Das ist ein Unterschied. Ich will nur darauf 

hinweisen. Wir haben es hier auf jeden Fall mit 

einer negativen Belastung zu tun. Deshalb sollte 

man das Thema auch nicht kleinreden, als ob das 

sozusagen durch partizipative Eingebungen ver-

bessert werden kann; vielmehr glaube ich, es ist 

entscheidend, dass wir bestimmte Kriterien an 

diesen Partizipationsprozess stellen, die wir 

selbst erfüllen. Dazu gehört aus meiner Sicht bei-

spielsweise schon, dass wir die Vergangenheit 

aufarbeiten, nicht im Sinne von Schuldzuwei-

sungen - da haben Sie völlig recht, Herr Thom-

auske; das ist auch nicht mein Punkt -, sondern 

im Sinne einer deskriptiven Erklärung, um dar-

aus Schlussfolgerungen für das eigene Verhalten 

in der Zukunft zu ziehen. 

Genau dasselbe sehe ich auch: Es ist unverzicht-

bar, dass ein solcher Beteiligungsprozess sich 

nicht nur um Einzelthemen kümmert, sondern 

auch Zusammenhänge deutlich macht. Das 

Hauptproblem von partizipativen Prozessen ist 

oft, dass es Ein-Punkt-Strategien, Ein-Punkt-Fra-

gen sind, aber die Zusammenhänge zu wenig be-

achtet werden. Hier haben wir es aber mit weit-

reichenden Zusammenhängen zu tun. Insofern 

sage ich: Wir haben es in der Tat mit Problemen 

zu tun, bei denen sozusagen die traditionellen 

Partizipationsstrategien, die sich auf eine Gestal-

tungsebene, auf eine Zukunftsethik ausrichten, 

nicht anzuwenden sind, sondern wir haben hier 

eine Gestaltungsebene oder Partizipationsebene, 

auf der wir es mit einem unangenehmen Problem 

zu tun haben, das wir bewältigen müssen. 

Zweitens müssen wir, um daraus zu lernen, sozu-

sagen die Vergangenheit beschreiben, auch erklä-

ren, warum es dazu gekommen ist. Drittens müs-

sen wir die Zusammenhänge deutlich machen, 

also das, was damit verbunden ist. Da geht es um 

ökonomische Fragen, soziale Fragen, das Fort-

schrittsverständnis und was alles damit zusam-

menhängt. Ich glaube, dann ist es auch möglich. 

Das heißt - um es einmal so zu sagen -, dass dieje-

nigen, die diesen Partizipationsprozess betreiben, 
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auch an sich, an die Beschreibung der Ausgangs-

lage enorme Anforderungen stellen müssen. Das 

ist nicht einfach so: Wir machen mal. - Man muss 

schon klar wissen, warum, weshalb und was die 

Ausgangsbedingungen sind. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Miersch, 

bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich glaube, dass wir 

uns vielleicht auch da auf den Prozess einfach 

einmal einlassen müssen und nicht von vornhe-

rein sagen können, das brauchen wir oder das 

brauchen wir. Für mich ist das Entscheidende für 

die Glaubwürdigkeit, ob das, was wir hier ma-

chen, eine Alibiveranstaltung ist oder nicht. Das 

ist die Frage. Da finde ich, ist der Begriff des Ein-

fluss-Nehmens eigentlich der Schlüssel, und 

zwar Einfluss nehmen sowohl auf die Fragen, die 

wir möglicherweise hier noch gar nicht im Blick 

haben. Deswegen finde ich die lernende Auftakt-

veranstaltung so wichtig. Ich finde aber auch die 

Rückkopplung mit dem Entwurf eines Berichts 

wichtig, was dann in eine Reflexion darüber 

münden kann, ob wir das, was wir als Entwurf 

haben, möglicherweise noch einmal überdenken 

müssen; zumindest müssen wir uns dann mit 

den Argumenten auseinandersetzen, die da ge-

kommen sind.  

Ich würde deswegen die Beteiligung und die 

Zielgruppen erst einmal sehr breit formulieren 

wollen und nicht eingeengt. Wir haben ja als An-

lage die Schaubilder der unterschiedlichsten 

Sachverständigen, die wir gehört haben. Dort 

wird von sehr breiten Zielgruppen ausgegangen. 

Deswegen finde ich, sollten wir den Blick viel-

leicht auch einmal auf die Beschlussvorlage rich-

ten, um ein bisschen zielorientiert zu diskutie-

ren. Wenn unter 2 das Pflichtenheft genannt wird 

und wir uns zur nächsten Kommissionssitzung 

ein Beteiligungskonzept vorlegen lassen wollen, 

dann können wir dann immer noch kritisch re-

flektieren, ob uns etwas fehlt oder ob uns etwas 

zu breit ist. Aber ich finde die Vorlage einfach zu 

gut, als dass sie jetzt an allen Ecken und Kanten 

wieder hin- und hergewälzt werden sollte. Ich 

finde die vier Punkte eigentlich sehr gut. Ich 

finde auch, dass die Kommission darüber befin-

den könnte, wenn wir uns da vom Ziel her ei-

gentlich einig sind. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Klee-

mann, bitte. 

Dr. Ulrich Kleemann: Ich fange beim Letzten an: 

Ich könnte mich damit anfreunden. - Ich hatte 

mich aber auf den Beitrag von Herrn Brunsmeier 

gemeldet. Auch ich sehe es so, dass die Aufarbei-

tung der Vergangenheit eine ganz zentrale Rolle 

spielt, aber eben - so wie es Herr Müller gesagt 

hat - im Hinblick auf das, was wir daraus lernen. 

Für mich ist die zentrale Frage, weshalb ich auch 

in der AG 3 immer wieder diesen Punkt anspre-

che: Wie wird die Wissenschaft zukünftig damit 

umgehen? Welche Prozesse brauchen wir, Fehler-

korrekturen, damit so etwas nicht wieder pas-

siert, dass Kritiker nicht ernst genommen wer-

den, dass sie auch berufliche Schwierigkeiten 

dadurch haben? Das waren doch die Kernprob-

leme. Ich denke an die Habilitation von Herrn 

Herbert zum Beispiel, der zensiert wurde, der 

nicht präsentieren durfte, dass der GAU bei der 

Asse eingetreten war. Das war ein klassischer 

Fall von Zensur. So etwas darf es in der Zukunft 

nicht mehr geben. Das sind Punkte, die wir zu-

kunftsgerichtet aufarbeiten müssen. Ich habe es 

auch in der Diskussion beim ESK-Workshop an-

gesprochen. Mir fehlt einfach auch ein Beitrag 

der Wissenschaft dazu. Es hat bis heute keine 

Aufarbeitung der Wissenschaft gegeben, was 

schiefgelaufen ist. Den Finger müssen wir weiter-

hin in die Wunde legen. Das wird ein ganz zent-

raler Punkt sein. 

Gleichwohl - um wieder zum Ausgangspunkt zu-

rückzukommen - bin ich der Auffassung: Aufar-

beitung ja, aber eben zielgerichtet auf das, was in 

der Zukunft liegt. Wie muss ein solcher Prozess 

gestaltet werden, damit Vertrauen geschaffen 

werden kann? Das ist meines Erachtens das A 

und O. 
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Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Kleemann. - Herr Meister. 

Ralf Meister: Verehrte Frau Vorsitzende, alles, 

was ich in den letzten 30 Minuten gehört habe, 

habe ich mit Zustimmung gehört. Ich will für 

mich noch einmal auf den Punkt bringen, dass 

der Ausgangspunkt ist, dass - ob wir es nun Man-

datschaft oder Einflussmöglichkeit nennen oder 

unter den Generalbegriff der Partizipation stellen 

- dieses Moment für uns in der jetzigen Zeitpla-

nung ein Fenster von sechs bis acht Monaten hat. 

Daraus entstehen sofort - Herr Thomauske, Sie 

haben es gesagt - ganz viele Fragezeichen: Was 

kann man leisten? - Ich glaube, das kann man als 

desaströs für die Arbeit der Kommission anse-

hen. Man kann es aber auch nüchtern beschrei-

ben: Das ist das, was wir bisher leisten konnten. 

Wir müssen es jetzt in der AG zuspitzen, deutlich 

präzisieren und müssen dann nicht nur mit ei-

nem allgemeinen Fragehorizont in die Auftakt-

veranstaltung gehen, sondern schon mit den - ich 

sage einmal - relativ präzisen Fragen, die wir 

auch haben.  

Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden 

habe, Frau Kotting-Uhl. Sie haben gesagt, vor 

Pfingsten finden Sie passgenau. Oder meinten 

Sie die Eröffnungsveranstaltung? Ich finde ja 

Pfingsten passgenau. 

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das finde ich 

auch!) 

- Danke schön. Was so theologisch da subtil hin-

einkam, wunderbar. - Also, wir wissen nicht, wie 

der Geist wirkt. Entweder wirkt er in dem breiten 

Spektrum des Pfingstfestes und wirft uns alle zu-

rück auf einen Anfang, dass wir sagen, kommt 

Leute, hat keinen Zweck, oder es entsteht aus 

dieser Dynamik mit präzisen Fragen, die wir 

dann stellen, etwas, von dem wir sagen: Das ist 

leistbar. Das können wir auch anbieten. Die Be-

grenzung können wir jetzt schon anbieten. Die 

kennen wir ja. Also: Wer wird final diesen Pro-

zess entscheiden? Wohin geht der Bericht wie-

der? - Aber die Fragen, die wir formulieren, müs-

sen dann doch, glaube ich, in einem Resonanz-

raum in dieser Veranstaltung entstehen, dass wir 

danach in der AG schon deutlich sagen: Dieser 

Aufwand ist in den sechs oder acht Monaten, die 

wir dann haben, leistbar. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch sagen: Der 

Begriff „Aussöhnung“ ist nicht von mir; ein The-

ologe würde immer von „Versöhnung“ reden. Er 

ist in der Partizipationsthematik der Wissen-

schaftskundigen aufgetaucht. Den Begriff „Aus-

söhnung“ gibt es auch im Grimm‘schen Wörter-

buch nicht. Ich bin sehr verhalten in diesem Pro-

zess. Ich glaube auch nicht, dass es um Schuld-

zugeständnisse und eine schmerzhafte Situation 

geht, die uns Monate kostet; vielmehr ist tatsäch-

lich das Erste und Wichtigste im Habermas‘schen 

Sinne Wahrhaftigkeit im Vorgehen. Da sind 

gleichzeitig alle gefordert, alle, die wir in unter-

schiedlichen Verantwortungen sind. Wahrhaf-

tigkeit im Vorgehen, das heißt auch, eine Wahr-

haftigkeit in dem, wofür ich stehe, woher ich 

komme. Insofern bin ich an der Stelle eher zuver-

sichtlich, dass das aufgerufen ist, uns jetzt aber 

nicht über Monate beschäftigen muss, sondern 

als ein Prozess läuft, den wir, glaube ich, hier im 

Diskurs manchmal schon ganz gut begonnen ha-

ben. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Meister. - Können wir damit das Thema 

Zielgruppen abschließen? - Herr Milbradt. 

Prof. Dr. Georg Milbradt: Ich hätte noch eine Be-

merkung, auch aufgrund der Diskussion. Einfach 

eine Veranstaltung zu machen, ohne etwas hin-

zulegen, glaube ich, macht keinen Sinn. Eine 

Veranstaltung zu machen und zu viel hinzulegen, 

hat das Problem, das möglicherweise der Ein-

druck einer Alibiveranstaltung entsteht. Wie 

wäre es denn, wenn wir in dem Auftaktpapier - 

so wir uns darauf einigen - Fragen formulieren, 

die im Zusammenhang mit unserer Problematik 

beantwortet werden müssen, um dann den Betei-

ligten die Möglichkeit zu geben, uns Antworten 

zu geben - sicherlich unterschiedliche Antworten 
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-, und dass erst in einem zweiten Schritt diese 

Antworten zu einem mehr oder minder geschlos-

senen Papier zusammengefügt werden? Das hat 

den Vorteil, dass wir uns nicht zu früh festlegen 

müssen, was bestimmte Antworten angeht. Es hat 

ferner den Vorteil, dass die Beteiligten zumindest 

bei uns - so hoffe ich - die ernsthafte Absicht se-

hen, mit der Beantwortung der Fragen so lange 

zu warten, bis diejenigen, die etwas zu sagen ha-

ben oder etwas sagen wollen, gehört worden 

sind. Das ist der erste Punkt. 

Der zweite ist: Wir sollten uns davor hüten, das 

weitere Verfahren schon jetzt zu sehr zu formali-

sieren. Ich glaube, dass wir im weiteren Verlauf 

möglicherweise auch über unser eigenes Verfah-

ren neu nachdenken. Ich würde einfach sagen: 

Fangen wir doch an, möglichst schnell, ohne jetzt 

genau zu wissen, in welchen Schritten wir wo 

nachher enden werden. Wenn wir zu lange über 

das Verfahren reden, werden wir das Ziel so-

wieso nicht erreichen. Deswegen ist der pragma-

tische Weg, dass wir uns jetzt möglichst schnell 

auf einen solchen Fragenkatalog, bezogen auf 

eine Auftaktveranstaltung zu Pfingsten, einigen, 

damit es überhaupt zu einer Diskussion kommen 

kann; denn sonst läuft uns einfach die Zeit weg. 

Deswegen ist meine Bitte, pragmatischer an die 

Sache heranzugehen, obwohl ich natürlich sehe, 

dass man, wenn man genug Zeit hat, wesentlich 

systematischer an die Sache herangehen sollte. 

Aber das nutzt ja nun alles nichts. Wenn ich den 

Zeitplan, der uns zur Verfügung steht, sehe, 

meine ich, bleibt nur so ein pragmatisches Ver-

fahren übrig, das zumindest eine gewisse Chance 

auf Erfolg hat. Das andere wird sowieso nicht 

zum Erfolg führen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Milbradt. - Herr Grunwald hat sich direkt dazu 

gemeldet. 

Prof. Dr. Armin Grunwald: In aller Kürze, um 

auch noch einmal den Bedenken von Herrn 

Brunsmeier Rechnung zu tragen. Eigentlich ist es 

doch von der Idee her eine leichte Aufgabe. Am 

Anfang, Herr Milbradt, gehen wir mit einer gro-

ßen Offenheit hinein, ganz klar. Wir sind hier 

auch noch sehr offen; so weit sind wir ja bisher 

auch nicht. In einem zweiten Schritt Richtung 

Herbst, denke ich, haben wir mehr, was wir auf 

den Tisch legen können, um dann auch kriti-

sches Feedback zu bekommen. In einer weiteren 

Runde, wenn wir vielleicht den ersten Bericht 

haben, dann haben wir noch eine Runde. Das 

heißt, wir arbeiten uns langsam vor, haben dabei 

aber unterschiedliche Grade der Kooperation, der 

Diskussion mit den verschiedenen Öffentlichkei-

ten. Es geht also darum, dass wir uns aus einer 

großen Offenheit kommend langsam heranarbei-

ten. Natürlich, Herr Brunsmeier, sollten wir nicht 

die Dinge von vornherein auf den Tisch legen. 

Aber was würden Sie denn im Moment auch auf 

den Tisch legen wollen? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön. - 

Wir kommen jetzt beim nächsten Punkt zu den 

Instrumenten/Formaten. Ich gebe wieder Herrn 

Gaßner das Wort. 

Hartmut Gaßner: Frau Vorsitzende, auch in An-

betracht der Zeit und des Diskussionsstandes 

würde ich vorschlagen, dass wir noch eine Nu-

ance weitergehen und einkreisen, was mögliche 

Inhalte der Beschlussfassung sein könnten, wenn 

Sie einverstanden sind. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ja. Ich 

schreibe hier schon immer mit. 

Hartmut Gaßner: Denn ich glaube, dass wir, ge-

rade aus den letzten Beiträgen, auch eine Konse-

quenz ziehen müssen.  

Die eine Konsequenz ist: Herr Milbradt, ehrlich 

gesagt, ich bin manchmal schon der Meinung, 

mehr Pragmatismus kann man gar nicht mehr an 

den Tag legen. Ich würde lieber mehr konzeptio-

nell arbeiten als so wie hier. Will sagen: Wenn 

ich noch einmal das Wort „Beteiligungsprozess“ 

aufgreifen darf, dann war das jetzt bezogen auf 

eine Zielgruppe. Vielleicht sollte man dann im 

Fortgang - nicht heute abschließend, aber doch 
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überlegen, ob wir nicht für eine Zielgruppe so et-

was wie einen Prozess machen, das heißt, eine 

Abfolge von Arbeiten, beispielsweise auch unter 

Begleitung von anderen Wissenschaftlern. Bitte 

diskutieren Sie das jetzt nicht mit mir. Aber das 

ist sozusagen Augenhöhe. Könnte man sich vor-

stellen, dass wir in einem Medium - das braucht 

sicher nicht die Fachöffentlichkeit zu sein - zu-

mindest beispielhaft für eine regionale Öffent-

lichkeit deutlich machen, wie es aussehen 

könnte, wenn vier-, fünfmal - niemals fünf mal 

fünf oder fünf mal sechs; das wäre viel zu viel - 

getagt würde? Aber wir müssten auch zeigen, 

dass wir das - wenn ich auf die rhetorische For-

mulierung von vorhin zurückkommen darf - auch 

denken können. Das muss ich eben auch konzi-

pieren. Deshalb ist es auch nicht so, dass wir 

nichts haben; denn ich würde natürlich anfan-

gen, das ein Stück weit zu parallelisieren mit die-

ser einen Fachöffentlichkeit; ich will mich nur 

nicht festlegen, welche es sein sollte. 

Was ich an Schwierigkeit momentan habe - eine 

weitere Frage des Pragmatismus -, ist die: Was 

können wir vorlegen? Aus der Not, die Sie gerade 

beschreiben, wir hätten ja gar nichts, kommt sehr 

schnell der Ruf: Dann lasst uns doch über das Be-

teiligungskonzept reden. - Ich drehe mich aber ir-

gendwo auf dem Absatz um, wenn ich mir vor-

stelle, dass wir nach Pfingsten dazu einladen, in 

dem Sinne ausschließlich uns zu beraten: Wie 

möchten Sie beteiligt werden? - Ich glaube, die 

Veranstaltung möchte keiner moderieren. Des-

halb müssen wir da weiter sein. Wenn wir da 

weiter sein wollen, brauchen wir, wenn wir jetzt 

nicht in die Sicherheitskriterien oder in die Pfade 

springen, was möglicherweise wirklich verfrüht 

wäre, dann wäre die Auftaktveranstaltung schon 

in der Nähe des Beteiligungskonzeptes. 

Jetzt kommen die einen hier, die ich mitnehmen 

möchte, indem ich mich sehr pragmatisch zeige, 

und die anderen kommen und sagen: Wir wollen 

natürlich doch über das Konzept reden. Wenn ihr 

zeigen wollt, ihr seid dialogorientiert, dann 

müsst ihr auch den Dialog zu diesem Konzept 

führen. - Also, wenn wir etwas vor dem Sommer 

machen - sage ich einmal vorsichtig -, muss es et-

was mit Beteiligung zu tun haben, aber es darf 

nicht so sein, dass wir nur fragen in dem Sinne: 

„Wie stellt ihr euch Beteiligung vor?“, sondern 

wir müssten unser Konzept vorstellen, wie wir 

uns Beteiligung vorstellen, und das zur Diskus-

sion stellen. 

Wenn wir das machen, dann brauchen wir ein 

Konzept. Wenn wir ein Konzept haben wollen, 

dann haben wir nur zwei Sitzungen, die infrage 

kommen: die vor Pfingsten oder die vor der Som-

merpause, 18.05. oder 6./7. Juli. Jetzt habe ich Sie 

dahin geführt, dass Sie für den 18.05. optieren. 

Wenn wir am 18.05. ein Konzept haben wollen, 

können wir die Veranstaltung schlecht an Pfings-

ten machen; dann muss die Veranstaltung nach 

Pfingsten sein. Wenn die Veranstaltung nach 

Pfingsten ist, so ist - darauf habe ich gestern 

schon hingewiesen - in der ersten Pfingstwoche 

sicher noch Urlaub. Also sind wir jetzt irgendwo 

um den 5. Juni herum. Das würde diese Auftakt-

veranstaltung also in den Juni bestimmen. 

Aber das Entscheidende ist wiederum, dass wir 

zum 18.05. hier ein Konzept haben. Da hat die 

Arbeitsgruppe die ganz eindringliche Bitte; jetzt 

gehe ich zu den Beschlussvorlagen über. - Wir 

müssten hinter den Kulissen auch noch einmal 

darüber sprechen: Ich glaube nicht, dass es dau-

erhaft gut geht, dass die Arbeitsgruppe 1 die Ver-

antwortung für die Beteiligung der Öffentlichkeit 

an der Kommissionsarbeit hat. Das überfordert 

wirklich die Arbeitsgruppe 1. Die Arbeitsgruppe 

1 kann nicht den Beteiligungsprozess organisie-

ren. Wir können Konzepte mitliefern. Wir kön-

nen Anregungen geben. Aber wir können nicht 

die Verantwortung für den Beteiligungsprozess 

haben. -Wir brauchen also bitte die Unterstüt-

zung, die notwendig ist, damit man zum 18.05. 

ein Konzept hat. Es sollte ein Externer sein, der 

uns da unterstützt. 

Dann war der Gedanke, der in der Beschlussvor-

lage drinsteckt, dass man die Auftaktveranstal-

tung und das Denken der Konzeptideen nicht 
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trennen sollte. Es sollte nicht der eine ein Kon-

zept für die Auftaktveranstaltung machen und 

der andere das Konzept für die Arbeitsgruppe 

und Kommission vorbereiten. Deshalb war der 

Gedanke, dass die Konzeptionierung der Veran-

staltungen und die Weiterentwicklung des Kon-

zeptes nicht getrennt werden, sondern zusam-

menbleiben.  

Dann ist natürlich die Frage, ob man demjenigen, 

der dieses Konzept mitentwickelt und der die 

Konzeptionierung der Veranstaltungen macht, 

möglicherweise auch die Durchführungsverant-

wortung aufs Auge drücken kann. Das muss man 

nicht so sehen. Aber das ist letztendlich dann aus 

einer Hand, weil er sich natürlich auch ein Stück 

weit überlegt, über welchen Verteiler, wie er die 

Veranstaltung zusammenführt. 

Dann kommt der dritte Teil: Wenn wir etwas ma-

chen wollen, was nach dem Sommer startet, 

dann bleibt uns eigentlich nur die Möglichkeit, 

dass wir Richtung Mai/Juni etwas auf den Weg 

bringen. Wenn ich Herrn Jäger jetzt noch einmal 

plump ansprechen darf, der mich eindringlich 

gewarnt hat, die Alternative, Start mit den Arbei-

ten nach dem Sommer, anzubieten, sondern der 

sich sogar für nach Pfingsten ausgesprochen hat, 

dann ist die Beschlussvorlage natürlich noch 

strenger. Das würde dann bedeuten, es sollte ge-

währleistet sein, dass wir dieses Konzept, das wir 

am 18.05. hier diskutieren, noch vor dem Som-

mer auf den Weg bringen. Daher stellt sich die 

Frage - das war mein Bild, das wir diskutiert ha-

ben -, ob es denkbar ist, dass man so eine Art Pro-

jektträger hat, der diese verschiedenen Aus-

schreibungen macht, was weiß ich, nehmen Sie 

das Notprogramm her: zwei Veranstaltungen für 

Jugend, zwei Veranstaltungen für Fachöffentlich-

keit; nehmen wir einmal sechs oder sieben Ver-

anstaltungen. Es ist also die Frage, ob das die Ge-

schäftsstelle macht oder ob man dazu nicht eine 

Art Projektträger findet - die PTJ Jülich oder wen 

auch immer; das ist mir egal -, der es einfach tag-

täglich gewohnt sind, VOF-Ausschreibungen, sol-

che Dienstleistungsausschreibungen zu machen. 

Dann war wiederum der Gedanke, wenn wir 

sechs oder sieben solcher verschiedenen Veran-

staltungsformate haben, dass die nicht in dem 

Sinne nur durch einen Flyer zusammengefasst 

sein könnten, sondern dass da jemand sein muss, 

der die zusammendenkt, der sich überlegt: Ich 

gehe jetzt in die AG 3 und frage: Seid ihr soweit? 

- Ich gehe wiederum in dieses Jugendforum und 

frage: Brauche ich da noch einmal die Fachöf-

fentlichkeit? - Man braucht also jemanden, der 

das verzahnt und konzeptionell zusammenhält. 

Das war mit der Bezeichnung „Beteiligungsma-

nagement“ gemeint, dass also jemand inhaltlich 

den roten Faden hält - neben uns, mit uns, für 

uns. 

Das sind die vier Elemente, die momentan in der 

Beschlussvorlage drinstecken, damit wir schnell 

zu einer Entscheidung kommen, die es uns er-

möglicht, kurzfristig handlungsfähig zu sein. Das 

schließt zum Beispiel das ein, was Sie sagen, 

Herr Milbradt, dass man dann mit so einem Be-

teiligungsmanager natürlich immer bespricht, 

was angesagt ist. Es ist vielfach gesagt worden 

und sollte auch in dem Papier drinstehen: Wir 

können niemals die Konzeptionierung abgeben. 

Aber wir müssen es ein Stück weit abgeben, dass 

jemand - er sollte nicht nur Säle anmieten; dabei 

sollte es nicht bleiben -, wie ich es gerade andeu-

tete, unterwegs ist und überlegt: Wie ist was wo 

gut gelaufen? Wie kann man das übertragen? Wie 

muss die nächste Phase, beispielsweise die 

zweite Feedbackrunde, gestaltet sein? Es muss je-

mand so für uns aufbereiten, dass wir uns auch 

lernfähig zeigen können.  

Das ist der Inhalt dieser vier Punkte. Ich würde 

mich freuen, wenn die allgemeine Zustimmung 

sich zu einer konkreten Zustimmung verdichtet. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Gaßner. - Jetzt gucke ich einmal in die 

Runde. - Herr Thomauske, bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Vielleicht noch ein 

kleiner Rekurs auf den AkEnd. Da haben wir die 

Workshops ja extern moderieren lassen. Herr 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 9. Sitzung Seite 70 von 84 
am 2. Februar 2015 

Grunwald wird sich erinnern; er war damals - 

nicht als Person, aber mit seiner Gruppe - Auf-

tragnehmer und hat das gemacht. Ich halte es für 

richtig, dass wir das extern moderieren lassen. 

Ich hatte mich nur gegen die externe Moderation 

der internen Veranstaltung gewehrt. Das ist ein 

anderer Punkt. An der Stelle die klare Position: 

Ja.  

Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir 

dann den Spagat machen, indem dann gewisse 

Vorstellungen zu den jeweiligen Tagesordnungs-

punkten dieser Veranstaltung vonseiten der Mit-

glieder der Kommission kommen; denn die Kom-

mission muss auch mit Personen, mit Köpfen er-

scheinen, um in Richtung Wahrhaftigkeit, Glaub-

würdigkeit usw. entsprechend erkennbar zu wer-

den. Das nur als Anregung.  

Insofern: Ich halte es für richtig, dass wir uns an 

der Stelle mit Inhalten präsentieren und dass wir 

extern moderiert werden. Wir brauchen Unter-

stützung - das ist an der Stelle unzweifelhaft -, 

sonst, glaube ich, können wir uns von vielen un-

serer Vorstellungen, die wir auf der hehren Seite 

haben, verabschieden.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Thomauske. - Wir hatten hier gerade eine 

kleine Diskussion über Auftragsvergaben. Ich 

bitte da um Nachsicht. - Gibt es weitere Anmer-

kungen dazu? - Herr Appel. 

Dr. Detlef Appel: Nur ganz kurz; das klang in 

dem Beitrag von Herrn Thomauske schon so ein 

bisschen an. Ich gehe davon aus, dass die Kom-

mission, soweit nicht einzelne Personen aus 

wirklich wichtigen Gründen verhindert sind, 

vollzählig bei diesen Veranstaltungen aufläuft. 

Das bedeutet natürlich automatisch - aus meiner 

Sicht jedenfalls -, dass man sechs oder sieben 

Veranstaltungen, womöglich sogar noch jeweils 

für eine der anzusprechenden Gruppierungen, 

durchführt. Das werden wir nicht leisten können. 

Das werden wir spätestens dann feststellen, 

wenn die Termine im Raum stehen. Das heißt, 

man muss noch einmal sorgfältig darüber nach-

denken, wie man das handhabbar und umsetzbar 

macht, es sei denn, ich hätte jetzt den Zeitraum 

falsch verstanden. Ich denke immer noch an die 

Phase unserer Arbeit. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Gaßner, 

bitte. 

Hartmut Gaßner: Nur eine kurze Erläuterung. 

Mit der ironischen Doppeldeutigkeit der Frage 

Beteiligungsbereitschaft, die wir aus dem AkEnd 

kennen, ist das jetzt hier auf die Kommission und 

die Mitwirkung der Öffentlichkeit übertragen 

worden. Aber wir werden die Formate nicht da-

nach auswählen können, dass alle zu diesen Ter-

minen gehen. Es muss eine vernünftige Repräsen-

tanz sein. Es muss deutlich werden, dass die 

Kommission das ernst nimmt. Aber wir würden 

von vornherein aufhören, wenn wir es jetzt daran 

messen würden, dass wir eigentlich den An-

spruch erheben, dass alle hingehen. Also, das 

kann nicht sein. Trotzdem muss es so sein, dass 

es eine deutliche Kommissionszuordnung gibt.  

Wir haben auch immer gesagt, so etwas wie die 

TÜV-Sache ist super als Unterstützung, und das 

wollen wir sogar fast vereinnahmen im Sinne 

von: Schaut, schaut, es läuft schon was. Also, es 

wird in der Gesellschaft auch debattiert. Aber 

wenn wir jetzt beispielsweise sagen, für die Ju-

gend - sie wird hier immer Opfer; jeder spricht 

immer von Jugendzeit AkEnd - machen wir vier 

oder fünf Konferenzen, dann wäre es natürlich 

gut, wenn einige Leute da hinkommen. Aber es 

muss nicht die ganze Kommission kommen; 

denn es soll ja ein Prozess sein. Daher sollten 

diejenigen, die kommen, wiederum nicht nur 

einmal kommen, sondern die müssten sich dann 

schon verpflichten, dabei zu bleiben, um auch 

das Vertrauen in so einem Prozess mit zu we-

cken. Mit Prozess meine ich immer, dass sich ein 

inhaltlicher Aufbau ergibt, dass man das Gefühl 

hat, dass das Zutrauen unter den Leuten wächst, 

dass so aus einem bestimmten Sachverstand her-

aus entwickelt wird und dass die Schlussempfeh-
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lung dann nicht auf einer Zweieinhalbstunden-

veranstaltung abgegeben wird, sondern auf einer 

möglicherweise vier, fünf Tage dauernden Veran-

staltung. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Gaßner. - Herr Jäger noch. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich laufe jetzt natürlich Ge-

fahr, dass ich die Vordiskussion nicht richtig 

würdige, und bitte um Nachsicht, dass ich - ein 

Opfer des Wetters in Düsseldorf - zu spät gekom-

men bin. 

Wenn ich, soweit ich die Diskussion hier gerade 

verfolgt habe, vielleicht noch ergänzen darf, dass 

aus meiner Sicht gerade die erste Veranstaltung 

in Richtung der Zielgruppe „breite Öffentlich-

keit“ eine sehr hohe Priorität hat. Es bedarf ja 

nicht nur einer Moderation der Veranstaltung 

selbst, sondern auch einer entsprechenden Vor-

bereitung, bis hin zu der Frage: Wie ist das For-

mat? Wie ist das Konzept? Wer soll daran teil-

nehmen? Wo findet sie statt? Ist es eine einzelne 

Veranstaltung, oder können wir sie möglicher-

weise duplizieren? Hier ist ja auch schon einmal 

die Anregung gekommen, dass wir mehrere Ver-

anstaltungen zeitgleich möglicherweise in Lan-

deshauptstädten machen. Das sind alles inhaltli-

che, konzeptionelle Fragen, die möglichst bald 

geklärt werden müssen, damit wir den ersten 

Aufschlag gerade für die breite Öffentlichkeit er-

reichen.  

Ich sehe eine gewisse Staffelung für die weiteren 

Zielgruppen. Das kann man dann spezifischer 

vorbereiten. Aber wir dürfen nicht den Auftakt 

versäumen. Je später wir damit beginnen, umso 

weniger Wert hat die Veranstaltung. Dafür brau-

chen wir - so die Erfahrung in der Arbeitsgruppe 

1 - eine gewisse Unterstützung, jemanden, der 

dieses organisatorisch und inhaltlich vorbereitet 

und uns hilft, eine entsprechende Veranstaltung 

oder entsprechende Veranstaltungen durchzufüh-

ren. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Jäger. - Ich schichte jetzt einmal ab, indem ich 

die einzelnen Punkte aufrufe, über die wir dann 

entscheiden, und auch die Richtungen aufrufe. 

Der erste Punkt ist: Auftaktveranstaltung. Wollen 

wir eine Auftaktveranstaltung - ich sage jetzt ein-

mal - im Mai, um Pfingsten herum? 

(Zurufe: Ja!) 

- Einverstanden. - Ist jemand dagegen? Ich frage 

das jetzt einfach einmal ab. - Nein. 

(Prof. Dr. Georg Milbradt: Anfang Juni, das 

haben wir doch gerade gehört!) 

- Ja, um Pfingsten herum, wenn es praktikabel ist. 

Der zweite Punkt kommt jetzt:  An wen richtet 

sich diese Auftaktveranstaltung? - An die breite 

Öffentlichkeit. Ich denke, damit sollten wir be-

ginnen. Sind wir uns darüber einig? - Ja. Also, 

Auftaktveranstaltung für die breite Öffentlichkeit. 

Dritter Punkt ist das Konzept einer solchen Ver-

anstaltung: Was stellen wir uns vor? Das ist ja 

jetzt sehr offen geblieben. Gehen wir mit den Fra-

gen: „Wie beteiligt man Öffentlichkeit?“ hinaus, 

oder gehen wir mit konkreteren Themen hinaus, 

die in den Arbeitsgruppen erarbeitet wurden - da 

denke ich insbesondere an die Arbeitsgruppen 2 

und 3 - , oder verfolgen wir das Milbradt’sche 

Fragenkonzept, das wir ja eben auch besprochen 

haben?  

(Prof. Dr. Georg Milbradt: Das eine schließt 

das andere nicht aus!) 

- Genau. Also, wir stellen das vor, was bisher in 

den Arbeitsgruppen geleistet wurde, und das da-

mit gepaart, dass wir sagen: Was sind Fragen der 

interessierten Öffentlichkeit zu diesen Arbeits-

gruppenergebnissen, und was wollen sie von uns 

wissen? - Habe ich das richtig verstanden, Herr 

Milbradt? Sie müssen das vielleicht noch einmal 

ein bisschen konkretisieren. 
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Prof. Dr. Georg Milbradt: Ich hatte gesagt, wir 

sollten möglichst nicht alles festlegen, sondern in 

Frageform formulieren, damit die Öffentlichkeit 

nicht den Eindruck hat, sie wird hier zu einem 

festgelegten Papier nur angehört, sondern der 

Eindruck entsteht, wir haben diese Entscheidung 

noch nicht getroffen und deswegen die Fragen. 

Die Entscheidung wird später getroffen unter Ein-

beziehung dessen, was wir in der Veranstaltung 

oder auf sonstige Art und Weise gehört haben. 

Das ist im Grunde nur eine andere Form der Prä-

sentation. Natürlich müssen wir Inhalte haben, 

sonst kann man keine Fragen stellen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Gaßner, 

dann Herr Brunsmeier und Herr Thomauske. 

Hartmut Gaßner: Frau Vorsitzende, wir haben 

ein bestimmtes schnelles Verständnis dazu, dass 

aus jeder Arbeitsgruppe etwas berichtet wird. Ich 

glaube, dass das zu pragmatistisch ist. Wir haben 

in der Arbeitsgruppe 1 teilweise die Vorstellung, 

die, würden wir nicht auf die Zeit achten müs-

sen, sehr vernünftig ist, nämlich dass wir zu-

nächst einmal eine Beteiligung zu der Frage der 

Ausgestaltung des Beteiligungsprozesses haben. 

Eine Beteiligung zur Ausgestaltung des Beteili-

gungsprozesses überfordert uns jedoch. Ich 

würde uns trotzdem den Mut zusprechen wollen, 

dass wir bei der Auftaktveranstaltung dort den 

Schwerpunkt setzen.  

Das, was Herr Meister und ich gerade warnend 

sagten, war: Wir sollten dort nicht nur fragen, 

sondern wir sollten das Konzeptpapier, das wir 

entwickelt haben, in der geeigneten Form dort 

vorstellen. Das ist wieder die Konzeptionierung 

einer Veranstaltung. Es wäre aus meiner Sicht ein 

zu traditionelles Format, jetzt nur herzugehen 

und zu sagen, wir holen irgendeinen bekannten 

Politiker, anschließend unsere sehr bekannten 

Vorsitzenden, dann die Berichte aus den Arbeits-

gruppen und dann - überspitzt ausgedrückt - 

wild durcheinander. Also, man muss die Kom-

missionsarbeit ein Stück weit vorstellen.  

Aber ansonsten war die Maßgabe, dass es eine di-

alogorientierte Veranstaltung sein soll. Die dia-

logorientierte Veranstaltung sollte sich auf das 

Beteiligungskonzept erstrecken, und es sollte 

dann in Aussicht genommen werden, dass wir - 

im Sinne von Herrn Grunwald - im Herbst in ver-

schiedenen Formaten - das haben wir noch nicht 

abschließend festgelegt - dann die Arbeitsergeb-

nisse aus den Arbeitsgruppen vorstellen. Also, 

Plädoyer dafür: ein Drittel Darstellung der Kom-

missionsarbeit, Stand, zwei Drittel bis drei Vier-

tel Diskussion über den Beteiligungsprozess mit 

der Ankündigung, das dann nach dem Sommer 

in andere Verlaufsformen zu bringen, beispiels-

weise auch die Frage nach Öffentlichkeiten und 

was wir noch haben werden, auch die Frage nach 

der Rezeption unseres Internetauftritts. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Bruns-

meier. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank, Frau Vorsit-

zende. Ich wollte der Wortwahl von Herrn Mil-

bradt noch einmal deutlich widersprechen. Lie-

ber Himmel, es sollte nicht der Eindruck entste-

hen, sondern wir müssen die Gelegenheit schaf-

fen, dass Einfluss genommen werden kann. 

(Prof. Dr. Georg Milbradt: Ja, natürlich!) 

- Ja, Sie haben gesagt, es soll der Eindruck entste-

hen, dass man das könnte. 

(Prof. Dr. Georg Milbradt: Es sollte nicht 

der Eindruck entstehen!) 

Ich bitte jetzt noch einmal darum, dass wir uns, 

auch was das Wording und das Verständnis an-

geht, in der Kommission darauf verständigen, 

dass es für diese Auftaktveranstaltung eminent 

wichtig ist, dass dort auf diesen Prozess Einfluss 

genommen werden kann und dass wir uns auch 

im Wording daran halten, weil wir sonst draußen 

echte Probleme kriegen, wenn dort nur der Ein-

druck entstehen soll. 
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Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Tho-

mauske.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich denke mal, dem 

Grunde nach auch für die Veranstaltung müssen 

wir einen Bericht abgeben, wo wir stehen. Wenn 

wir einen Bericht darüber abgeben wollen, wo 

wir stehen, brauchen wir gewissermaßen ein Soll 

und das, was wir bisher erreicht haben. Also: 

Was ist das Ziel, und was haben wir erreicht? 

Dieser Überblick muss gegeben werden.  

Dann kann ich mir vorstellen, dass wir zu der 

Themenstellung Evaluation kommen - zunächst 

einmal tätigkeitsorientiert, noch nicht ergebnis-

orientiert -: Wo stehen wir da? Welche Schritte 

haben wir unternommen? Was ist dabei heraus-

gekommen? Da haben wir noch keine Bewertung; 

aber tätigkeitsorientiert kann man das darstellen 

im Hinblick auf die Kriterien, Auswahlkriterien 

etc. Das sind Dinge, mit denen wir uns ja bis jetzt 

noch nicht im Einzelnen beschäftigt haben, wo 

wir gewisse Vorstellungen entwickeln können, 

AkEnd - oder was auch immer - als Grundlage 

und als Weiterentwicklung sehen. Sozialwissen-

schaftliche Kriterien und die Frage Verfahren.  

Dann denke ich, sollte es aber auch einen Blick 

auf die Arbeit der Kommission intern geben, ge-

wissermaßen: Wie arbeitet die Kommission? Wie 

kommen Ergebnisse zustande? Welche Rolle ha-

ben hier die verschiedenen Gruppen? Wie ist das 

Miteinander, also das Zusammenspiel? Wir soll-

ten also auch einen gewissen internen Bericht 

dazu abgeben. 

Noch keine Chance für die Auftaktveranstaltung 

sehe ich, dass wir sagen, wo die Spielräume sind, 

sondern da würden wir stärker auf Erwartungs-

haltung setzen müssen. 

Zur Erwartungshaltung im Hinblick auf die Aus-

führungen von Herrn Brunsmeier: Wir dürfen na-

türlich auch nicht den Eindruck erwecken, als 

würden wir uns von Leuten von außen diktieren 

lassen, was wir am Ende in den Bericht aufneh-

men. Ich glaube, wir sind nicht gewählt worden, 

um die externe Meinung zu formulieren - das 

hätten andere vielleicht auch gekonnt -, sondern 

um die externe Auffassung entsprechend positiv 

mit zu berücksichtigen. Auch das gehört dazu, 

dass wir keine falschen Erwartungshaltungen in 

der Richtung wecken. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Sailer. 

Michael Sailer: Ich wollte noch einmal am ande-

ren Ende anfangen. Wann haben Leute, die auf so 

eine Veranstaltung kommen, das Gefühl, dass das 

eine Veranstaltung war, die sich gelohnt hat? Das 

hat auf der einen Seite die Ecke: Ich habe Infor-

mationen bekommen. - Deswegen dürfen wir es 

nicht so machen, als wenn wir nichts gemacht 

hätten. Also, wir müssen präsentieren. Aber ein 

Zweites finde ich extrem wichtig aus vielen Ver-

anstaltungen, nämlich dass genügend Gelegen-

heit zum Diskutieren geboten wird, und im Ple-

num kann man nicht diskutieren. Im Plenum 

können drei Wortführer einmal eine Frage stellen 

oder ein Statement abgeben. Also, wir müssten 

auf jeden Fall Arbeitsgruppen machen, natürlich 

eine Plenumsveranstaltung zur Einführung, viel-

leicht auch zur Zusammenfassung. Aber es muss 

auf jeden Fall Arbeitsgruppen geben oder diese 

Tischmethode. Die hat, glaube ich, auch irgendei-

nen Fachnamen.  

(Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Welt-Café!) 

- Welt-Café, genau. Ich mag diese Fachnamen 

nicht. Deswegen merke ich sie mir absichtlich 

nicht.  

Also, wir sollten viel mehr an das Diskutieren 

denken; denn wir erreichen über das Diskutieren 

auf jeden Fall, dass die Leute eine Chance haben, 

uns die Fragen zu stellen, Herr Milbradt, die Sie 

ja erwähnt haben. Wir müssen ja das Format nur 

dahin kriegen, das die Leute reden können, und 

wir müssen intern dann dafür sorgen, dass das 

auch aufgesammelt wird, dass es bei uns an-

kommt. Es geht mir nicht um das Diktieren von 

außen - da bin ich genauso allergisch wie Herr 

Thomauske. Aber man muss diskutieren können, 
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und man muss über etwas Konkretes diskutieren 

können.  

Deswegen würde ich vom Inhalt her noch einmal 

dafür plädieren, dass wir einen Teil des Inhalts 

im Plenum unterbringen, aber dann in einer an-

deren Art zur Diskussion stellen, und dass wir 

auch Work in Progress machen. Wenn wir offen 

sind, dann können wir auch sagen, wir sind an 

dem und dem Living Paper, oder wir haben das 

Bravo-Konzept# aus der AG 2: Fällt euch noch et-

was anderes ein, wo man das aufsammeln kann? 

Wir haben ja das Problem, dass die Hälfte der 

Leute, die da kommen würden, schon drei bis 20 

Veranstaltungen zu dem Thema mitgemacht ha-

ben. Es sind kaum neue Leute da. Wenn die dann 

sagen, das war die langweiligste aller Veranstal-

tungen, die mit dem wenigsten Inhalt, dann ha-

ben wir, glaube ich, verloren. Wir müssen wirk-

lich etwas dafür tun, dass die Leute das Gefühl 

haben, etwas gehört haben, und dass sie eine 

echte Chance hatten, mitzudiskutieren. Das sind 

für mich die zwei Prioritäten dabei. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ich mache ein-

mal einen Verfahrensvorschlag. Herr Gaßner hat 

es mir gerade zugerufen; er hat völlig Recht. Wir 

können jetzt nicht die Veranstaltung en détail 

planen. Wir können eine Richtschnur aufzeigen, 

was wir wollen und was wir nicht wollen. Ich 

nehme hieraus mit, dass wir wollen, dass darge-

stellt wird: Was hat die Kommission bisher ge-

macht? Wie arbeitet diese Kommission? Wie ar-

beitet die Kommission auch im Spannungsfeld - 

ich sage einmal - der ganzen öffentlichen Wahr-

nehmung? Dann das, was die Arbeitsgruppen ma-

chen. Inwiefern, Herr Gaßner, wir jetzt der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung den breitesten Raum ge-

ben, müssen wir vielleicht auch noch einmal dis-

kutieren. 

Deshalb wäre jetzt der nächste Vorschlag - das 

geht auch aus dem Papier der Vorsitzenden her-

vor -, dass wir einen externen Dienstleister beauf-

tragen, der uns ein Konzept entwickelt. Ich sage 

jetzt erst einmal: ein Dienstleister, der uns ein 

Konzept entwickelt. Herr Janß meint, das können 

wir freihändig oder zügig vergeben.  

MR Dr. Eberhard Janß: Wir werden alles in 

diese Richtung versuchen, ja. Aber die Bau-

steine müssen zusammen getragen werden. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Also, wir kön-

nen es zügig vergeben. 

Hartmut Gaßner: Darf ich eine Anmerkung ma-

chen? - Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unter-

breche. Aber da ist ein Missverständnis entstan-

den. Freihändig heißt nicht, ohne Angebotsein-

holung. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ich habe mich 

versprochen. 

Hartmut Gaßner: Ich habe das Wort verwendet 

und bin erst jetzt auf das Missverständnis gesto-

ßen.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Also, wir be-

auftragen - wie auch immer - zügig einen exter-

nen Dienstleister, der uns ein solches Konzept 

entwickelt, über das wir dann hier befinden kön-

nen, hilfsweise in der Gruppe der Arbeitsgrup-

penvorsitzenden, je nachdem. Wir müssen die 

Gruppe der Arbeitsgruppenvorsitzenden auch 

mit ein bisschen Vertrauen ausstatten, dass die 

Truppe das dann notfalls entscheiden kann, 

wenn wir eine Entscheidung treffen müssen; 

denn sonst läuft uns die Zeit weg. - Können wir 

das jetzt mit den genannten Eckpunkten festhal-

ten? - Das ist der zweite Punkt. Wir wissen, 

wann. Wir wissen, an wen, und wir wissen, dass 

wir jemanden ein Konzept mit bestimmten Eck-

punkten entwickeln lassen. 

Der nächste Punkt, über den wir entscheiden 

müssen, ist: Führen wir die Veranstaltung selber 

durch, oder müssen da auch jemanden beauftra-

gen? Die Geschäftsstelle hat angeboten, das selber 

zu organisieren. Ich habe ein bisschen Bauch-

schmerzen damit, weil die Geschäftsstelle eine 

ganze Menge anderer Sachen zu tun hat. Mir 
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wäre es lieber, wir würden auch hier einen exter-

nen Dienstleister damit beauftragen. Das muss 

nicht derselbe sein wie unter Nummer 1. Das hat 

etwas mit dem Verfahren insgesamt zu tun. Aber 

auch hier würde ich anregen, einen Externen zu 

beauftragen. Ob wir dann in den Räumlichkeiten 

des Bundestages sind oder woanders, das lässt 

sich ja dann mit dem auch besprechen. 

MR Dr. Eberhard Janß: Wenn die Veranstaltung 

hier in den Liegenschaften des Bundestages 

durchgeführt werden soll, würde das mit Unter-

stützung aus dem Haus, aus der Verwaltung, ge-

leistet werden. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Auch bis 

Pfingsten? 

MR Dr. Eberhard Janß: Das werden wir versu-

chen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Wir haben ja 

jetzt die Daten. Also, Konzept, und wir führen 

die Veranstaltung durch. Wir werden noch ein-

mal genau ventilieren, ob die Geschäftsstelle es 

macht oder ob wir einen externen Dienstleister 

beauftragen.  

Bei dem nächsten Punkt geht es darum - Herr 

Gaßner, Sie verfolgen das jetzt bitte -, eine Kon-

zeption für weitere Veranstaltungen zu entwi-

ckeln. Oder? - Herr Gaßner bitte noch einmal. 

Harmut Gaßner: Herzlichen Dank, dass Sie mir 

noch einmal die Möglichkeit geben, das zu erläu-

tern. Ich gehe davon aus, dass es Vorstellungen 

gibt, den Konzeptionsentwurf und die Vorlage 

der Vorsitzenden zu einem Papier zu verdichten, 

um es einmal vorsichtig auszudrücken. Dieses 

weitere Verdichten in Verbindung dann auch mit 

der Beantwortung der Frage, welche Zielgruppen 

und welche Formate, das Gesamte sollte von ei-

nem Externen, der auch in der Arbeitsgruppe ist 

und der ein-, zweimal in die Kommissionssitzun-

gen mit eingeladen wird, bewerkstelligt werden. 

Da ist eben die hohe Anforderung, die wir mo-

mentan haben, dass das zu der Sitzung am 18.05. 

passiert; denn die nächste Kommissionssitzung 

ist erst die Doppelsitzung am 6./7. Juli. Deshalb 

wäre die Frage: Ist es möglich, dass wir da jeman-

den finden, der die Konzeptionierung macht? Da 

war noch der Gedanke, damit es nicht zu zerstü-

ckelt wird - einen Teil macht die Kommission, ei-

nen Teil macht die AG 1, ein Externer macht die 

Veranstaltungskonzeption und einer unterstützt 

das Konzeptpapier -, dass man möglicherweise 

einen einheitlichen Externen findet für diesen 

Schritt bis zum 18.05. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Gut, das kann 

man ja dann sehen. Ich glaube, wir schreiben es 

besser getrennt aus. Aber wir besprechen es in-

tern noch einmal, welches Verfahren wir am bes-

ten wählen. 

Hartmut Gaßner: Dann lassen Sie mich noch ei-

nen Satz sagen: Eine Veranstaltung, die eine Auf-

taktveranstaltung sein soll, bei der es heißt, der 

erste Schuss muss sitzen, sollte meiner Ansicht 

nach eine Nuance mehr sein, als wir gerade an-

diskutiert haben - aber da werte ich zu viel -, ein-

fach, dass es möglicherweise konzeptionell von 

jemandem mit gedacht wird, der auch in der Ver-

antwortung ist, ein Papier zu entwickeln. Der 

muss nämlich in dieses Papier, so wie das jetzt 

hier auch versucht wurde, auch so eine Auftakt-

veranstaltung so einbauen, dass sie Teil eines Be-

teiligungskonzeptes ist. Sonst ist die Gefahr zu 

groß, dass es - bitte missverstehen Sie es nicht - 

irgendeine Veranstaltung ist. Ich würde schon 

gerne jemanden haben, der das im Prozess auch 

denkt, der also nicht sagt: So hätte ich die Auf-

taktveranstaltung nie gemacht. - Dann haben wir 

sofort Konkurrenzen darin. Deshalb müsste man 

das eigentlich, wenn es möglich ist, auch zusam-

menhalten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. 

Ich halte da eine inhaltliche Verbindung für ge-

boten. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Gut. Dann 

nehmen wir das auch so mit. Wir checken das, ob 

wir das so machen können. Die Verantwortlich-

keit liegt jetzt bei der Geschäftsstelle zusammen 

mit den Vorsitzenden der AG 1 und den beiden 
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Kommissionsvorsitzenden. Wir vier werden das 

mit Dr. Janß entsprechend vorbereiten und Sie in 

der nächsten Sitzung darüber auf dem Laufenden 

halten, bzw. wir werden formale Beschlüsse, so 

sie denn notwendig sind, dort fassen. 

Sind Sie jetzt mit dem Verfahren einverstanden? 

- Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Sind die 

AG-Vorsitzenden einverstanden? Herr Meister, 

Herr Gaßner? - Was fehlt? 

Ralf Meister: Ich wollte mich nur noch einmal 

vergewissern, Frau Vorsitzende: Das heißt, Be-

schlüsse für all die Fragen, die wir gerade abge-

sprochen haben, würden dann erst in der nächs-

ten Sitzung erfolgen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Einen Teil 

können wir so im Bereich der Öffentlichkeitsar-

beit machen, auch was kreative Leistungen etc. 

angeht, was die Konzeptionierung angeht.  

Ralf Meister: Gut. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ein Teil benö-

tigt aber eventuell formale Beschlüsse. Aber das 

werden wir genau auseinanderhalten und so 

durchführen, wie wir es machen müssen. Not-

falls haben wir ja noch das Gremium der AG-Vor-

sitzenden, die auch das eine oder andere be-

schließen und vorbereiten können. 

Haben wir den Tagesordnungspunkt damit abge-

schlossen, oder gibt es noch Wortmeldungen? - 

Herr Gaßner. 

Hartmut Gaßner: Ich wollte gerne wissen, ob Sie 

die Ziffer 4 mit den etwas sperrigeren Begriffen 

„Auftragsmanagement“ und „Beteiligungsma-

nagement“ jetzt bewusst weglassen. Ich möchte 

die Diskussion nicht unnötig strecken, aber die 

anderen darauf aufmerksam machen: Ich würde 

es gut finden, wenn wir für bestimmte Verga-

beaufgabenstellungen vielleicht noch einen 

Dienstleister hätten, der das machen könnte.  

Ich hätte insbesondere auch die Bitte: Wir haben 

jetzt mit der Beschlussfassung nach den Vorstel-

lungen, die ich eingebracht habe, eine externe 

Unterstützung erst einmal bis zum 18.05. Die 

kann man dann zwar verlängern. Aber wir müs-

sen uns dann auch gewahr sein, dass wir eigent-

lich morgen schon wieder niemanden mehr ha-

ben. Deshalb wäre die Frage, ob man das nicht 

zumindest auf den Weg bringt. Ich schaue da 

auch Herrn Jäger an, der sich da relativ stark en-

gagiert hatte. Es gibt noch andere E-Mail-Kon-

takte in der Arbeitsgruppe und nicht nur den von 

gestern Abend. Es wäre nämlich die Fragestel-

lung, ob wir nicht auch vorbereitet sein sollten, 

relativ viel aus dem Konzeptpapier, das wir am 

18.05. verabschieden, dann auch in die Umset-

zung zu geben. Dazu wäre es auch ganz gut, 

wenn man schon einmal die Spuren auslegt, dass 

wir das vielleicht auch in Auftrag geben. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Frau Kotting-

Uhl dazu. Nur, das ist jetzt ein bisschen aus der 

Hüfte geschossen. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ganz kurz die Frage, ob 

es jetzt schon ein konkretes Datum für diese Ver-

anstaltung gibt: Direkt an Pfingsten? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Nein, es gibt 

noch kein Datum. Das werden wir in Abwägung 

aller Ferien, sonstigen Zeiten und Verfügbarkei-

ten in Ruhe prüfen. Das haben wir noch nicht. 

Herr Gaßner, zunächst einmal zum Auftragsma-

nagement. Wenn wir jetzt hier einen Projektträger 

einziehen, dann verzögert das das Ganze mehr, 

als dass es uns hinterher nutzt; denn ich muss 

jetzt erst einmal den Projektträger ausschreiben, 

sofern ich das überhaupt kann, um jemanden zu 

finden, der das macht. Deshalb ist mein Projekt-

träger jetzt einmal der Deutsche Bundestag, der 

das Verfahren entsprechend durchführt. Give 

them a chance, Herr Gaßner! 

Was den weiterführenden Auftrag angeht, so 

möchte ich darum bitten, dass wir da noch ein 

bisschen mehr Inhalt dazubekommen. Ich bin 
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auch der Meinung, dass wir das tun müssten. 

Nur, wir haben uns jetzt sehr auf die erste Veran-

staltung fokussiert. Wir können auch ausschrei-

ben und sagen, wir wollen ein Gesamtkonzept 

zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Wenn Sie alle so 

weit sind, das heute zu beschließen, dann kön-

nen wir das gerne tun. Aber dazu bitte ich noch 

einmal um Wortmeldungen. Herr Gaßner. - Aber 

vielleicht nehmen wir einmal jemanden anders 

aus der Kommission. Herr Miersch. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich bin etwas irritiert, 

weil ich dachte, wir haben die Punkte 1 bis 4, 

und da ist unter 2 doch ein klarer Auftrag für das 

Konzept.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Bis zum 18.05.  

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ja. Aber wo ist jetzt 

der Dissens? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Gaßner 

hatte vorgeschlagen, einen darüber hinausgehen-

den Beschluss zu fassen, dass wir uns schon jetzt 

mit der Zeit nach dem 18.05. und Beteiligungen 

beschäftigen. Das geht über das hinaus, was wir 

dort geschrieben haben. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Das ist Punkt 4, und 

der ist in der Beschlussvorlage. Oder wollen wir 

den jetzt nicht beschließen? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ich dachte, das 

war der Projektträger. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich habe vor einer 

Stunde dafür plädiert, die vier Punkte abzuarbei-

ten. Ich denke, dass Punkt 4 durchaus zu be-

schließen ist. Ich wäre jedenfalls dafür. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ja, aber da 

steht - dann habe ich es falsch verstanden; das 

kann gut sein -, „die Ausschreibung eines Auf-

tragsmanagements und eines Beteiligungsmana-

gements so rechtzeitig ...“. Auftragsmanagement, 

das war für mich der Projektträger, Herr Gaßner. 

Hartmut Gaßner: Also, die Vorstellung, hier jetzt 

schriftlich niedergelegt, ist die: Wir haben am 

18.05. eine diesem Papier vergleichbare vertiefte 

Struktur, und die schlägt uns - ich simplifiziere 

es jetzt -  vier Zielgruppen mit fünf Veranstaltun-

gen vor. Das Vergeben dieser 20 Veranstaltungen 

sollte ein Dienstleister machen. Damit 20 Veran-

staltungen nicht beziehungslos nebeneinander 

stehen, sollte gewährleistet sein, dass dort je-

mand den roten Faden hält. Das sollte das Betei-

ligungsmanagement sein. Dass das möglicher-

weise wiederum der ist, der am Konzept mitge-

schrieben hat, ist eine vergaberechtliche Aussage, 

die ich nicht vertiefen möchte. Das ist die Idee 

gewesen. Sonst wäre es so, dass wir am 18.05. 

das Konzeptpapier haben und uns anschließend 

fragend angucken und sagen: Wer setzt es jetzt 

um? - Da wäre es gut, wenn wir wüssten, dass 

wir einen Dienstleister haben, der die Vergaben 

organisieren kann, und dass wir einen Dienstleis-

ter haben, der dann sagt: Okay, ich bin bei jeder 

dieser Veranstaltungen dabei. Ich gehe auch ein-

mal in die Arbeitsgruppen hinein. Ich vermittle 

letztendlich das rote Band - ohne uns hier ent-

mündigen zu wollen. Es geht einfach darum, dass 

wir noch jemanden haben, der auch in der Dik-

tion noch einmal Beteiligungsprozesse denken 

kann. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Das sind jetzt 

aber zwei Paar Schuhe. Jetzt habe ich es, glaube 

ich, auch verstanden. Es geht einmal darum, je-

manden zu beauftragen, der alle Veranstaltungen 

durchführt. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir so 

eine Paketausschreibung machen können. Das 

müssen wir prüfen. 

Hartmut Gaßner: Nein, Entschuldigung! Noch 

einmal: nur einer, der die Ausschreibungen koor-

diniert. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Nein, dazu 

habe ich doch eben etwas gesagt. Ich habe doch 

gesagt, es geht nicht so einfach, hier noch einen 

Projektträger - es ist ja förmlich ein Projektträger - 

dazwischen zu ziehen. Das heißt, wir müssen 
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jetzt eine sehr aufwendige Ausschreibung für ei-

nen Projektträger machen, der das für uns erle-

digt. Da geht auch viel Geld für die Öffentlich-

keitsarbeit verloren. Ich möchte das hier noch 

einmal deutlich sagen: Da geht mehr Geld verlo-

ren, als wenn wir es selber machen und dann 

notfalls sagen, wir beauftragen jemanden, der uns 

ein Konzept für die gesamten Veranstaltungen 

macht; das wäre jetzt der Punkt. Aber die Einzel-

vergaben für diese Veranstaltungen regeln wir im 

Einzelverfahren über die Geschäftsstelle. Einen 

Projektträger einzuziehen - wie gesagt, ich weiß 

nicht, ob wir es machen können und ob da nicht 

sowieso vergaberechtlich in Probleme kommen -, 

da muss ich ehrlich sagen: Ein Konzept über alle 

Veranstaltungen, ja, sehr gerne; das können wir 

in Auftrag geben. Aber wir können nicht jeman-

den beauftragen, der dann alles auch durchführt 

bzw. managt. - Herr Jäger noch dazu. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich hatte es genau so ver-

standen, dass wir über den Inhalt Konsens haben, 

was da jetzt in der Arbeitsgruppe 1 ansteht. Frau 

Vorsitzende, Ihren Verfahrensvorschlag hatte ich 

so interpretiert oder verstanden, dass die Vorsit-

zenden der Arbeitsgruppe 1 gemeinsam mit 

Ihnen, den Vorsitzenden, und der Geschäfts-

stelle, möglicherweise unter Einbeziehung der 

Vorsitzenden der übrigen Arbeitsgruppen, das 

jetzt ausschreibungstechnisch so auf den Weg 

bringen, dass wir die Auftaktveranstaltung orga-

nisiert bekommen, dass wir möglicherweise oder 

idealerweise jemanden haben, der dann auch die 

weitere Konzeption, sprich den Link von der 

Auftaktveranstaltung zu den weiteren Schritten 

unterstützt, und dass dann am Ende auch vorbe-

reitet wird - der Schritt müsste jetzt eingeleitet 

werden - die Ausschreibung, die Konzeption jetzt 

von der Auftragsvergabe her, wie denn das so 

entwickelte Konzept später umgesetzt wird. Ob 

wir da jemanden haben, der dann Einzelvergaben 

in Auftrag gibt, oder ob das stärker gebündelt 

werden kann, das wird sicherlich in dem kleine-

ren Kreis, den Sie angesprochen haben, zu klären 

sein. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Genau so. 

Können wir es so machen? Einverstanden? - 

Herzlichen Dank. 

Ich danke auf jeden Fall den beiden AG-Vorsit-

zenden. Das war ein Superjob, den Sie unter 

nicht einfachen Bedingungen gemacht haben. 

Herzlichen Dank dafür. 

(Beifall) 

Zu den weiteren Arbeitsgruppen: Arbeitsgruppe 

2, Herr Steinkemper, Herr Brunsmeier. 

Hubert Steinkemper: Wir haben uns darauf ver-

ständigt - das war nicht schwierig -: Es gibt nichts 

Neues zu berichten, da die Arbeitsgruppe nach 

dem letzten Bericht hier im Plenum noch nicht 

wieder getagt hat. Nächste Woche findet die 

nächste Veranstaltung statt. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Steinkemper. - Arbeitsgruppe 3, Herr Sailer, Herr 

Grunwald. Herr Sailer, gibt es etwas aus der 

AG 3? 

Michael Sailer: Ich kann drei oder fünf Minuten 

etwas erzählen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Das kann man, 

Herr Sailer. Schön, dass Sie das jetzt tun. 

(Zuruf: Im Sinne des Kompromisses bin 

ich für vier Minuten!) 

Michael Sailer: Ich gucke nicht auf die Uhr, son-

dern überlasse es dem Zufall. - Also, wir haben 

in der letzten Sitzung zwei Punkte gehabt. Das 

werden auch die Hauptpunkte sein, die weiterge-

hen. Der eine Punkt war die Frage: Optionen oder 

Pfade? Dazu gab es ein ganz vorläufiges Papier 

als Diskussionsvorlage, in dem die bisher im 

Raum stehenden Pfade und Optionen andisku-

tiert worden sind. Wir haben uns eigentlich da-

rauf geeinigt, dass wir die Optionen in drei Kate-

gorien einteilen: Das eine sind die Exoten, also 

Sachen, bei denen es wirklich keinen Sinn 
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macht, sie weiterzuverfolgen. Das Zweite sind 

die Punkte, die man weiter beobachten sollte, 

also die nächsten 20, 30 Jahre weiter beobachten 

sollte. Das Dritte sind die Vorzugsoptionen, wo-

bei da das schöne Wort der Pfadfamilie - ich 

glaube, von Herrn Wenzel - geprägt wurde. Das 

sind eben die verschiedenen Formen der Endla-

gerung in tiefen Schichten. Das wäre die Vor-

zugsfamilie. 

Wir haben ausgemacht, dass wir die Diskussion, 

die wir da geführt haben, verschriftlichen und 

dass wir das in der nächsten Sitzung so weit be-

arbeiten, dass es ein Papier wird, das wir hier 

vorlegen können. Es macht ja keinen Sinn, dass 

wir jetzt in der AG 3 beschließen, wie alles aus-

sieht, ohne dass wir das hier diskutieren. Wir 

können hier ja nur einen Vorschlag machen. Das 

heißt, nach der nächsten Sitzung käme zu dem 

Thema „Pfade oder Optionen“ ein Vorschlagspa-

pier zur Grundorientierung. Das war die erste 

Hälfte dessen, was wir gemacht haben. 

Die zweite Hälfte ist, dass wir das Themenfeld 

Nichtrückholbarkeit, Bergbarkeit, Reversibilität, 

Rückholbarkeit diskutiert haben im Sinne eines 

Brainstormings. Da ist zunächst klar, dass von al-

len, die in der Sitzung da waren, keiner Fan von 

absoluter Nichtrückholbarkeit ist, sondern dass 

das sehr viel gestufter aussieht. Das heißt, wir ha-

ben auch den Pfad „nicht rückholbare Endlage-

rung“ in dem Sinne ausgeschlossen, was das 

erste Thema angeht. Also, da ist eine gewisse 

Wechselwirkung.  

Wir haben absichtlich eine Brainstorming-Dis-

kussion gemacht, weil der Herr Grunwald und 

ich uns irgendwann in zwei Wochen zusammen-

setzen und dann auch versuchen, ein erstes Pa-

pier zur weiteren Diskussion in der Arbeits-

gruppe 3 zu formulieren. Das heißt, in der nächs-

ten Sitzung der Arbeitsgruppe 3 wird es kürzere 

Zeit um das Pfadpapier, Optionenpapier gehen, 

was ich gerade geschildert habe, und längere Zeit 

um eine systematische Diskussion der Rückab-

wicklung von Prozessen; sagen wir einmal so, 

wenn man jetzt versucht, eine Oberüberschrift 

für Reversibilität, Bergbarkeit, Rückholbarkeit zu 

finden.  

Dann stellen wir uns schon vor, wenn jetzt - so 

hatte ich Sie verstanden, Frau Heinen - die AG 3 

bei den Berichten in der April-Sitzung der 

Schwerpunkt ist, dass wir einen Zwischenstand 

oder auch schon fortgeschrittenen Zwischen-

stand aus dem Feld Reversibilität, Bergbarkeit 

usw. hinkriegen und eben den ersten Ansatz für 

eine Sortierung der Pfade, so wie wir es in der 

AG 3 diskutiert haben, so wie wir es uns vorstel-

len können. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Sailer. - Gibt es Anmerkungen dazu? - Ich 

sehe, das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank. 

Dann kommen wir jetzt zum  

Tagesordnungspunkt 6 

Planung 2015 (u. a. Festlegung der Sitzungster-

mine für das 2. Halbjahr 

Herr Miersch. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Dazu habe ich eine 

Geschichte. Wir haben die beiden AGs nächste 

Woche, am 11. Februar. Ich will nur darauf hin-

weisen: Zeitgleich findet der Staatsakt statt, so-

dass wir überlegen müssen, wie wir das dann 

von Abgeordnetenseite hinkriegen. 

Vorsitzender Michael Müller: Kann man nicht 

eine Stunde später anfangen? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Der Staatsakt 

dauert ja nicht so lange, oder? 

(Zuruf: Eine Stunde!) 

- Eine Stunde. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Wahrscheinlich eine 

Stunde. Der Beginn ist, wenn ich das richtig 

sehe, ebenfalls für 11 Uhr vorgesehen. 
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Vorsitzender Michael Müller: Dann könnten wir 

eine Stunde später hier anfangen. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Das wäre eine Über-

legung. Ich weiß aber nicht, ob das mit den AGs 

hinzukriegen ist. 

(Zuruf von Ralf Meister) 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Meister, 

nur Sie? 

Ralf Meister: Ich glaube, das muss nur unsere AG 

klären. Die andere AG beginnt sowieso später.  

Klaus Brunsmeier: Die AG 2 kommt erst um 

13 Uhr dazu. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Okay. Herr 

Meister, Sie klären das mit Ihrer AG, ja? 

Ralf Meister: Machen wir. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Dann zur Pla-

nung, da wir gerade bei Zeiten sind. Wir haben ja 

Doodle-Abfragen für die Termine im zweiten 

Halbjahr gemacht. Da haben wir zwei ganz klare 

Termine - na ja, ganz klar auch nicht, aber ziem-

lich klare Termine. Die gebe ich schon einmal 

durch. Das ist einmal Freitag, der 2. Oktober, und 

einmal Donnerstag, der 19. November.  

Nicht klar sind die Termine im September und 

im Dezember, sodass wir für die beiden Monate 

eine neue Doodle-Umfrage mit jeweils zwei 

neuen Terminen machen werden. Wir hatten 

beim 17. September 16 Ja, elf Nein; das war uns 

bei einer so hohen Anzahl von Nein ein bisschen 

zu unsicher. Ähnlich ist es im Dezember, wo wir 

für den 07. 18 Ja und zehn Nein haben. Also, es 

kommt noch einmal eine neue Doodle-Abfrage 

für die beiden Monate. Sind Sie damit einver-

standen? - Ja. 

(Michael Sailer: Können Sie die Termine 

noch einmal zum Mitschreiben wiederho-

len?) 

- Die Termine, die feststehen, sind: Freitag, 2. Ok-

tober, und Donnerstag, 19. November. Beginn al-

ler Sitzung im 2. Halbjahr auch 11 Uhr, wie ge-

habt. 

Vorsitzender Michael Müller: Mit Ausnahme der 

im April alle um 11 Uhr. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ja. - Jetzt zum 

Besuch in Lüchow-Dannenberg. Das ist in der 

Abstimmung mit dem Landrat Schulz, Herr Pols. 

Da haben wir aber noch keine genauen Aus-

künfte. 

Nächstes Thema: Informationsfahrt in die 

Schweiz. Hier ist mittlerweile geklärt worden, 

dass das Auswärtige Amt grundsätzlich bereit ist, 

uns bei der Organisation der Fahrt zu unterstüt-

zen. Wir werden im Anschluss an die Sitzung 

noch einmal eine Doodle-Abfrage zu möglichen 

Reiseterminen im Juni durchführen. Das müssen 

wir jetzt auch ein bisschen in Abstimmung mit 

der Veranstaltung machen, damit wir nicht im 

Juni dauerbeschäftigt sind mit der Kommission. 

Also, das werden wir zusammenbekommen. 

Außerdem wollen wir Ihnen vorschlagen, in ei-

ner der nächsten Sitzungen Herrn Gabriel einzu-

laden, der ja auch eine Teilzuständigkeit in unse-

rem Bereich hat. 

Tagesordnungspunkt 7 

Zuschriften 

Da ist Ihnen vor der Sitzung ein dicker Packen 

nach Hause zugegangen. Es sind von einem Ein-

sender mehrere Mitglieder unmittelbar ange-

schrieben worden. Wir haben ihm eine entspre-

chende Mail dazu geschrieben. Die können wir 

Ihnen noch einmal zur Verfügung stellen. 

Wir verteilen die Zuschriften auf die Arbeits-

gruppen, haben auch eine Übersicht darüber, was 

in welcher Arbeitsgruppe zurzeit liegt, sodass mit 

den Zuschriften sehr sorgsam umgangen wird. - 

Herr Sailer, der Betroffener ist. 
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Michael Sailer: Ja. Wir haben letzte Woche in der 

AG 3 über die Zuschriften, die uns getroffen ha-

ben, ausführlich diskutiert. In der Anfangsdis-

kussion war ein Teil der Mitglieder der AG 3 da-

für, sie zu beantworten. Es ist aber von einem an-

deren Teil ziemlich deutlich gesagt worden, dass 

wir das, wenn keine konkreten Fragen gestellt 

sind, nicht einfach beantworten sollten. Das 

heißt, es gibt die Aussage: Dort, wo Sachen sind, 

die sowieso ins Programm gehen, die nur als An-

regungen betrachten, und nur eine kleine Min-

derheit von Fragen möglicherweise beantworten. 

Es sind erst einmal Herr Grunwald und ich damit 

beauftragt worden. Aber nachdem wir alle gese-

hen haben, dass wir auf ein bisschen homogenes 

Agieren gehen müssen, bringe ich das hier jetzt 

noch einmal vor, um zu sehen, ob das in den an-

deren Arbeitsgruppen auch so gesehen wird; 

denn wir können unmöglich in der einen Ar-

beitsgruppe thematisch jedem einen schönen 

Brief schreiben, auch wenn es nur eine Anregung 

ist, und in der anderen Arbeitsgruppen das in ei-

ner anderen Intensität handhaben. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Müller 

wollte dazu etwas sagen, oder?  

Vorsitzender Michael Müller: Nein. - Ich teile 

das völlig. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Dann kommen 

wir zum  

Tagesordnungspunkt 8 

Verschiedenes 

(u. a. To-Do-Liste) 

Freischaltung des Forums. Die Mitglieder der 

AG 1 hatten mittlerweile die Chance, sich das an-

zugucken und das zu testen. In dem Zusammen-

hang - ich weiß nicht, ob das am Anfang der Sit-

zung geschehen ist - darf ich Ihnen Herrn Voges 

vorstellen. 

Vorsitzender Michael Müller: Das haben wir ge-

macht. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Das haben Sie 

alles gemacht, okay. - Er und eine Vertretung der 

Geschäftsstelle bekommen morgen noch eine Ein-

weisung, um das gut bedienen zu können. Wir 

bitten, alle Vorschläge für zu diskutierende The-

men mit einzureichen. - Herr Gaßner. 

Hartmut Gaßner: Es ist mir etwas unangenehm, 

Frau Vorsitzende. Aber der Testlauf ist bei uns, 

vorsichtig ausgedrückt, nicht vollständig. Ich 

muss Ihnen leider berichten, dass von denjenigen 

aus der Arbeitsgruppe 1, die eine Rückmeldung 

gegeben haben, keine positive Rückmeldung er-

folgt ist. Ich selber habe mich aus dem Thema 

herausgehalten. Ich habe es noch nicht einmal 

aufgemacht - als Selbstschutz. Also, ich habe 

keine eigene Position dazu. Herr Pols hat votiert. 

Herr Sommer hat votiert. Herr Becker hat für 

Herrn Brunsmeier votiert. Habe ich jetzt jeman-

den übersehen? - Sie alle haben gesagt: So nicht. - 

Sie müssten dies jetzt bitte erklären - Punkt.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke, Herr 

Gaßner, für den Hinweis. Dann möchte ich wis-

sen, warum nicht. - Herr Jäger. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Es waren zwei Punkte. Also, 

ich habe nicht votiert „so nicht“, sondern ich 

habe zwei Hinweise gegeben, wie man es verbes-

sern kann. Die habe ich allerdings, muss ich ge-

stehen, jetzt nicht mehr präsent. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Pols. 

Abg. Eckhard Pols: Vielen Dank. - In dem Sinne 

habe ich auch nicht votiert, sondern ich habe ei-

nen Verbesserungsvorschlag gemacht, und zwar: 

Einige wissen es, ich bin ja Familienpolitiker und 

im Kinder- und Jugendbereich unterwegs. Da gibt 

es so eine schöne Kinder- und Jugendseite, also 

auch Partizipation - darüber haben wir uns heute 

schon mehrfach unterhalten -: www.mitmi-

schen.de. Ich empfehle allen, sich das einmal an-

zuschauen. Das ist sehr nett und auch attraktiv 

gemacht. Es macht Lust, sich daran zu beteiligen. 

Diese Internetseite, die es jetzt dort gibt, macht 

keine Lust, mitzumachen. Also, es spricht keinen 
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an. Es ist vom ganzen Aufbau her wirklich nicht 

das, was wir uns eigentlich vorstellen. Deswegen 

nur einmal so als Hinweis, wie man es besser ma-

chen könnte. Das war der Ansatz in meinem 

Schreiben, dass wir uns einmal damit befassen, 

dass wir es attraktiver machen, dass die Men-

schen draußen auch Lust verspüren, sich zu be-

teiligen. 

Klaus Brunsmeier: Das kann ich sehr unterstrei-

chen, Lust auf „mitmachen.de“. 

(Abg. Eckhard Pols: Mitmachen.de ist ja 

auch etwas für uns!) 

- Ja. Sie haben ja „mitmischen“ gesagt. Wir kön-

nen das nicht einfach übernehmen, weil es schon 

vergeben ist. Insofern kann ich mich Ihnen da 

voll anschließen.  

Die Überschrift „Öffentlichkeitsbeteiligung“ ist, 

glaube ich, sehr kritisch. Wir haben auch darauf 

hingewiesen, dass das so nicht in Ordnung ist. 

Ich habe es dann auch probiert. Es funktionierte 

auch in Teilen nicht. Insofern war das die Kritik, 

die gekommen ist, vor allen Dingen die Über-

schrift. 

Vorsitzender Michael Müller: „Lust auf Endla-

ger“! 

(Heiterkeit) 

Klaus Brunsmeier: Also, das waren die Kritik-

punkte, die wir hatten. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Also, wir ha-

ben 100.000 Euro dafür ausgegeben bzw. geben 

sie aus. Die Verantwortung liegt jetzt bei der AG 

1, das Ding ans Laufen zu kriegen. Teilen Sie 

bitte der Geschäftsstelle Ihre Änderungsvor-

schläge mit. Wir haben einen Dienstleister, der 

das umsetzt, und dann wird das so gemacht. 

Dann wird das eben diese Woche noch nicht ver-

öffentlicht. Wir erwarten dann das Go von der 

AG 1. Das müssen wir nicht hier jetzt im Detail 

diskutieren. Aber wir erwarten da einen Vor-

schlag.  

(Zuruf) 

- Nein, der Beschluss ist, dass die AG 1 das Ding 

jetzt fertig macht - Punkt, Ende, aus. Einverstan-

den damit?` 

(Dr. Detlef Appel: Von mir aus, ja!) 

- Ja. Gibt es Gegenrede? - Nein. Herr Gaßner, wir 

können es nicht anders machen. Ich kann es 

nicht immer hin und her und her und hin ma-

chen. Wir müssen jetzt einen Beschluss haben. 

Wenn Sie dann das Go geben, dann ist es im 

Netz. - Herzlichen Dank dafür. 

Wir haben eine Presseanfrage eines japanischen 

Journalisten, der mit einem Mitglied der Kom-

mission ein Interview führen will. Wer möchte 

das bitte übernehmen? 

(Hubert Steinkemper: Ich kann kein Japa-

nisch! - Zuruf: Welches Thema?) 

Vorsitzender Michael Müller: Vergleich Japan - 

Deutschland, ist ja klar. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Thom-

auske. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Möglicherweise ist 

es der Gleiche, der mich auch angesprochen 

hatte. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ja, genau, das 

ist er. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das lag aber nur an 

seinen ganz engen Terminvorstellungen, die er 

hatte. Die passten nicht mit meinen ins Konzept. 

Deswegen haben wir dann verabredet - er ist in 

den nächsten Monaten sowieso irgendwann wie-

der da -, das dann nachzuholen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Okay. 
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Prof. Dr. Bruno Thomauske: Darf ich an der 

Stelle einen zweiten Punkt ansprechen? - Die 

IAEA hatte mich unter dem Aspekt angespro-

chen, dass die da eine Konferenz zur Endlage-

rung haben, dazu, wie das in verschiedenen Län-

dern gemacht wird, an der letztes Mal 20 Leute 

teilgenommen haben, und gefragt, ob sich jemand 

aus der Kommission daran beteiligen würde. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Die sollen uns 

anschreiben, und dann machen wir das. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Okay.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Dann schicken 

wir es herum, und dann können wir gucken, wer 

Interesse daran hat, das zu machen.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Sonst hätte ich 

grundsätzlich Bereitschaft angemeldet. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Okay. Aber 

schicken Sie es noch einmal offiziell herum, da-

mit alles seinen offiziellen Gang geht. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Genau, das mache 

ich.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Dann haben 

wir, Herr Müller und ich, das BMUB gebeten, uns 

einmal eine Zusammenstellung aller Klageverfah-

ren und Schiedsverfahren zu geben, die zurzeit 

laufen. Herr Cloosters, wann haben Sie das in 

etwa? Wahrscheinlich zur nächsten Kommissi-

onssitzung, oder? 

MinDir Dr. Wolfgang Cloosters (BMUB): Ent-

schuldigung, darf ich noch einmal nachfragen, 

worum es geht? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Eine Um eine 

Übersicht aller Klage- und Schiedsverfahren zu 

Atomfragen, die im Moment laufen. 

MinDir Dr. Wolfgang Cloosters (BMUB): Das 

kann ich Ihnen gleich beantworten. - Moment. Da 

hat es in der Bundestagsdrucksache 18/3104 vom 

7. November 2014 eine sehr umfassende Darstel-

lung gegeben durch die Antwort der Parlamenta-

rischen Staatssekretärin Schwarzelühr-Sutter 

vom 31.10. auf Ihre Frage, Frau Kotting-Uhl. 

Diese Zusammenstellung könnte ich nur noch er-

gänzen durch die just über die Medien bekannt 

gewordene Verfassungsklage, die Sie, Herr Fi-

scher, heute erwähnt haben, und durch die 

EnBW-Klage, eine Amtshaftungsklage, gerichtet 

gegen das Land Baden-Württemberg und den 

Bund auf Zahlung von 261 Millionen Euro Scha-

denersatz im Zusammenhang mit dem Morato-

rium. Damit haben Sie einen vollständigen Über-

blick, wenn Ihnen das reicht. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Hervorragend, 

Herr Cloosters. 

MinDir Dr. Wolfgang Cloosters (BMUB): Zu Pro-

tokoll kann man es ja nachlesen. Sonst können 

wir das gerne auch noch nachliefern. - Herzli-

chen Dank. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Hervorragend. 

Die Drucksache schicken wir herum. Danke 

schön. 

Dann: Die To-do-Liste haben Sie gesehen. Man-

ches ist abgearbeitet, manches nicht. Gucken Sie 

auch immer selber noch einmal nach.  

Die Geschäftsstelle bittet darum, Einzeldienstrei-

sen nicht erst mit der Kostenabrechnung anzuzei-

gen, sondern vielleicht ein paar Tage vorher ein-

fach eine Mail zu schreiben, wo Sie hinzufahren 

gedenken. Dann ist das hinterher mit dem ganzen 

Abrechnungsverfahren einfacher. 

Michael Müller hat noch einen Punkt. 

Vorsitzender Michael Müller: Wir haben die 

BGR in der letzten Sitzung gebeten, die Daten, 

Kriterien vom AkEnd auf den Stand zu bringen. 

Wir wollten nur noch klarmachen: Es geht um 

die Daten, und dann alles Weitere bitte auch in 

Abstimmung mit der Arbeitsgruppe 3, damit die 

Kriterien gefunden werden, die gemeinsam von 
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der Kommission und der BGR umgesetzt werden 

können. Das nur zur Klarstellung, weil es da 

Nachfragen gegeben hat. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Professor Ma-

ger dazu. 

MinDirig Prof. Dr. Diethard Mager (BMWi): Viel-

leicht nur ein paar Worte dazu. Wir haben uns im 

Anschluss an die Sitzung auch mit der BGR über 

diese Frage unterhalten und sind natürlich der 

Meinung, dass wir die Kommission auch in die-

sem Bereich sehr gerne unterstützen würden. Als 

zentrale Ressortforschungseinrichtung ist die 

BGR natürlich auch bestens dafür geeignet.  

Wir sind gerne bereit, auch den formalen Weg zu 

beschreiten. Wir müssen ja die BGR als nachge-

ordnete Behörde letztlich beauftragen. Wichtig 

wäre in diesem Zusammenhang, Herr Sailer, dass 

wir vielleicht ein klares Feedback von der Ar-

beitsgruppe 3 kriegen, was der inhaltliche und 

vielleicht auch der zeitliche Rahmen dafür sein 

sollte, damit wir das richtig eintüten können. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Okay. Danke 

schön. - Gibt es Weiteres unter „Verschiedenes“? 

- Ich sehe, das ist nicht der Fall.  

Ich schließe die Sitzung. Wir sehen uns dann im 

März, Schwerpunktthema: AG 2. 

Schluss der Sitzung: 17:16 Uhr  

 

Die Vorsitzenden  

 

 

Ursula Heinen-Esser Michael Müller 
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1. Sitzungstermine und weitere Sitzungsplanung 
 
 Es besteht Einvernehmen, dass zunächst folgende Sitzungstermine der Kommission für 

das 2. Halbjahr feststehen: 
 

a) Freitag, der 2. Oktober sowie 
b) Donnerstag, der 19. November 2015 

 
 Die Sitzungen beginnen jeweils um 11.00 Uhr. 
 Wegen der Sitzungen im September und Dezember soll eine erneute Doodle-Abfrage fol-

gen. 
 
 
2. Öffentlichkeitsarbeit der Kommission 

 
a) Die Kommission beschließt einvernehmlich, im Juni 2015 eine Auftaktveranstal-

tung für die breite Öffentlichkeit durchzuführen. 
 
b) Ferner beschließt sie einvernehmlich, Konzeptionierung der Auftaktveranstaltung, 

Ausformulierung eines Konzepts zur Öffentlichkeitsbeteiligung der Kommission 
sowie eventuell Durchführung der Auftaktveranstaltung an einen externen Dienst-
leister zu vergeben. 

 
c) Die Kommission ermächtigt einvernehmlich die Vorsitzenden der Kommission so-

wie die Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 1 zur Klärung eventueller Details. 
 
d) Es besteht weiter Einvernehmen über die weitere Beauftragung von Leistungen zur 

Öffentlichkeitsbeteiligung nachfolgend zu befinden. 
 
e) In der Kommission besteht Einvernehmen, dass die Arbeitsgruppe 1 die Ände-

rungsvorschläge aus der Kommission zum Internetforum berät und über dessen 
Freischaltung selbständig entscheidet. 



 

17. Februar 2015 

Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 
 

 

Geschäftsstelle 
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Aufgaben 
Auftrag 
aus 

Erledigung 

Verbesserung des Internetauftritts der Kommission, 
insbesondere im Hinblick auf die Öffentlichkeitsbe-
teiligung (Forum, Blog) 
(Arbeitsgruppe 1) 

3. Sitzung 
08.09.2014 

In Bearbeitung 

Klärung, inwieweit Kommissionsmitgliedern für ihre 
Arbeit in der Kommission Unterstützung für Zuar-
beit gewährt werden kann 
(Arbeitsgruppe 2) 

3. Sitzung 
08.09.2014 

in Bearbeitung 

Prüfung auswärtiger Termine der Kommission  
(Asse, Gorleben u.a.) im Hinblick auf die Wünsche 
in den Regionen 
(Vorsitz) 

3. Sitzung 
08.09.2014 

in Bearbeitung 

Beschreibung der zu vertiefenden „Pfade“ möglichst 
zur nächsten Sitzung 
(Geschäftsstelle) 

4. Sitzung 
22.09.2014 

in Bearbeitung 
(AG 3, Geschäfts-
stelle) 

Umsetzung einer „Cloud-Lösung“ zur Einstellung 
von Unterlagen und Terminen von Fachveran- 
staltungen 
(Geschäftsstelle) 

7. Sitzung 
06.12.2014 

 

Vorschlag zur künftigen Aufzeichnung von AG- 
Sitzungen 
(Arbeitsgruppe 1) 

7. Sitzung 
06.12.2014 

 

Erstellung und Aktualisierung einer Liste der Fach-
veranstaltungen (alle Arbeitsgruppen) 

7. Sitzung 
06.12.2014 

 

Vorschlag zum Umgang mit der Zuschrift der Bürger-
initiative Ahaus (Arbeitsgruppen 1 und 3, Koordinie-
rung eines eventuellen Antwortentwurfs durch die 
Geschäftsstelle)  

7. Sitzung 
06.12.2014 

 

Auswertung der Anhörung „Internationale  
Erfahrungen“  
(Geschäftsstelle) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

 

Vorbereitung einer Anhörung um Thema  
„Rückholbarkeit“  
(Geschäftsstelle/ Arbeitsgruppe 3) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

 

Aktualisierung der Datenbasis bezüglich Kristallin- 
und Salzstudie (BGR in Abstimmung mit der Ar-
beitsgruppe 3) 

8. Sitzung 
19.01.2015 
9. Sitzung 
02.02.2015 
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Empfehlung zur Schaffung von mehr Rechtsklarheit 
in Bezug auf die Regelungen der Strahlenschutzver-
ordnung sowie zur langfristigen Verfügbarkeit von 
Einzeldaten über die Zusammensetzung, Struktur 
und Menge der in der Abfallbilanz aufgeführten radi-
oaktiven Abfallstoffe (bis April) 
(fdf. Arbeitsgruppe 3, Arbeitsgruppe 2, Geschäfts-
stelle) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

 

Klärung von Detailfragen in Bezug auf die Zusam-
mensetzung, Struktur und Menge der in der Abfallbi-
lanz aufgeführten radioaktiven Abfallstoffe  
(BMUB) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

 

Vorbereitung einer Informationsfahrt in die Schweiz 
im Juni; zunächst Teilnehmerabfrage 
(Geschäftsstelle) 

8. Sitzung 
19.01.2015 
9. Sitzung 
02.02.2015 

 

Erstellung einer Grobgliederung für den Kommissi-
onsbericht zur Beratung in der Sitzung am 
2. März 2015 
(Geschäftsstelle) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

 

Prüfung, ob der in Loccum gedrehte Videofilm der 
Schülergruppe am Tag der offenen Tür des Deut-
schen Bundestages gezeigt werden kann 
(Geschäftsstelle) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

 

Erstellung einer Vorlage zur Klärung des Begriffes 
„bestmöglich“ 
(Arbeitsgruppe 2) 

8. Sitzung 
19.01.2015 
9. Sitzung 
02.02.2015 

zum Teil erledigt 

Behandlung des Themas „Zwischenlager“ 
(Arbeitsgruppe 2, Arbeitsgruppe 3) 

9. Sitzung 
02.02.2015 

 

Abfrage eines bevorzugten Termine für eine Auftakt-
veranstaltung der Kommission im Juni 2015 
(Geschäftsstelle) 

9. Sitzung 
02.02.2015 

erledigt 

 
 


